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Vorwort

Wie seit vielen Jahren hat der Finanzwissenschaftliche Ausschuf} des Vereins
fiir Socialpolitik auch 1988 in der Woche nach Pfingsten seine jihrliche
Arbeitstagung abgehalten; sie fand vom 25. bis 27. Mai 1988 in Kéln statt. Die
Tagung war Themen aus dem Problemkreis ,,6ffentliche Finanzen und Umwelt-
politik“ gewidmet. Das ist auch der Gegenstand der Sitzung im Jahr zuvor
gewesen. Die damals behandelten Themen sind als Band 176 /1 der Schriften des
Vereins erschienen. Die Referate der Kolner Tagung, mit denen der Ausschuf3
diesen Problemkreis verldBt, werden hiermit als Band 176/II vorgelegt.

Im ersten Beitrag beschiftigen sich Horst Zimmermann und Wolfgang
Benkert mit dem Gemeinlastprinzip in der Umweltpolitik. Zundchst wird das
Gemeinlastprinzip definiert und gegeniiber anderen umweltpolitischen Prinzi-
pien abgegrenzt; in diesem Zusammenhang werden auch Ubergangsformen
zwischen verschiedenen Kostenanlastungsprinzipien behandelt. Daran schlieBt
sich der Hauptteil der Arbeit an, in dem die vielfdltigen Formen beschrieben und
systematisiert werden, in denen das Gemeinlastprinzip im Budget auftreten
kann. Die Autoren fiihren die Vielzahl umweltbezogener Budgetposten auf fiinf
Grundtypen zuriick. Sie unterscheiden: Beseitigung von Umweltschidden, die
von Dritten verursacht werden; VermeidungsmafBnahmen bei selbstinduzierten
Emissionen; Forschung und Entwicklung im Umweltbereich; Produktion von
»social goods“ im Umweltbereich sowie 6ffentliche Umweltverwaltung. Jeder
dieser Grundtypen wird daraufhin untersucht, inwieweit sich eine Finanzierung
aus allgemeinen Einnahmen des Staates rechtfertigen 14B8t. Neben der 6ffentli-
chen Durchfithrung der MaBnahmen wird dabei — auBer in bezug auf den
fiinften Grundtyp — auch gepriift, ob und auf welche Weise Private im
offentlichen Auftrag und/oder mit Hilfe 6ffentlicher Zuschiisse oder Entlastun-
gen in die Vermeidungsaktionen einbezogen werden konnen. Der Beitrag
schlieBt mit Ausfiihrungen zur Entwicklung des Gemeinlastprinzips im Zeitab-
lauf. Die Autoren unterscheiden dabei in der Bundesrepublik eine Startphase
(von Ende der 50er Jahre bis 1974), eine Ausbreitungsphase (vor 1974 bis 1982)
und (seither) eine Differenzierungsphase.

Als zweiten Beitrag legt Karl-Heinrich Hansmeyer eine Fallstudie vor, in der
es um die Finanzpolitik im Dienste des Gewasserschutzes geht. Untersucht
werden zwei Beispiele instrumenteller Art: die Abwasserabgabe, die es seit
mehreren Jahren gibt, und der sogenannte Wasserpfennig, den das Land Baden-
Wiirttemberg seit 1988 erhebt. Diese beiden Abgaben haben Lenkungs- und
Finanzierungsfunktionen in unterschiedlicher Auspragung: Die Abwasserabga-
be soll primir allokativen Zwecken dienen, beim Wasserpfennig spielen
finanzielle Erwdgungen eine bedeutende, wenn nicht die dominierende Rolle. In



6 Vorwort

bezug auf die Abwasserabgabe werden Entstehungsgeschichte und Ausgestal-
tung, bisherige Erfahrungen sowie die zweite Novelle zum Abwasserabgabege-
setz behandelt. Dieser Teil schlieBt mit einer Bewertung, in der die Schwachstel-
len der Abwasserabgabe, aber auch die Vorteile herausgestellt werden, die sie
gegeniiber ordnungsrechtlichen Instrumenten hat. Auch in dem Teil, in dem der
Wasserpfennig behandelt wird, geht es erst um die Entwicklungsgeschichte;
daran schlieBen sich Ausfithrungen zur theoretischen Rechtfertigung und zur
konkreten Ausgestaltung an. Am Ende dieses Teils gibt der Autor ebenfalls eine
kritische Bewertung, und zwar sowohl im Hinblick auf das Finanzierungsziel als
auch in bezug auf das Wassersparziel. Danach folgt ein Teil, in dem der Verfasser
Lehren aus den beiden Fallbeispielen zieht. Dabei geht er ndher auf drei Aspekte
ein: 1. Die Kollision wassergiiterwirtschaftlicher Kriterien beim Klidranlagen-
bau mit FinanzausgleichsmaBstiben bei der Vergabe von Zuschiissen fiir
kommunale Kldranlagen; 2. die Aufweichung langerfristiger umweltpolitischer
Ziele durch kurzfristige konjunkturpolitische Erfordernisse und 3. die haus-
haltspolitische Fehlsteuerung kommunaler Gebiihreneinnahmen im Bereich der
Entsorgung.

Im dritten Beitrag behandelt Gerold Krause-Junk die Frage, ob finanzpoli-
tische MaBnahmen in bezug auf den Umweltschutz im Rahmen der EG
harmonisiert werden sollten. Dabei geht er davon aus, daB das Verursacherprin-
zip mit Hilfe einer sogenannten Pigou-Steuer durchgesetzt wird. Weiter werden
nur diejenigen Probleme behandelt, die der Einfithrung von Pigou-Steuern
aufgrund der Offenheit von Volkswirtschaften entgegenstehen. Fiir offene
Volkswirtschaften mag es ndmlich unter dem Aspekt nationaler Wohlfahrt gar
nicht erstrebenswert sein, Pigou-Steuern einzufiihren; denn fiir diese besteht die
Moglichkeit, die nationale Wohlfahrt auf Kosten anderer Volkswirtschaften zu
erhohen. Ein solche Politik stiinde freilich in striktem Gegensatz zu den
Prinzipien, die in der EG fiir deren binnenwirtschaftliche Beziehungen gelten
sollen. Durch Gemeinschaftsabsprachen, also durch die Harmonisierung von
Umweltschutzmanahmen, kann der Gefahr vorgebeugt werden, daB sich
Mitgliedsldnder bei der Umweltpolitik von egoistischen Maximen leiten lassen.
Der Verfasser betrachtet eine groBe Volkswirtschaft, die EinfluB auf die Giiter-
und Faktorpreise auf internationalen Mérkten hat, und geht davon aus, daf3
nationale Umweltschiden, die dem Verursacher nicht angelastet werden, als
Subventionierung der umweltschadigenden Aktivitit interpretiert werden kon-
nen. Unter diesen Pramissen untersucht er im Hinblick auf auBenwirtschaftliche
Wohlfahrtseffekte bei fehlender, totaler sowie bei partieller Faktormobilitdt
zunichst den Fall nationaler Umweltschdden, d.h Schiden, die sich allein in
dem Land ergeben, in dem die verursachende Aktivitit betrieben wird, und dann
den Fall internationaler Schiden, bei denen die Ursache in einem Land liegt, der
Schaden aber in einem anderen Land anfillt. Danach werden Probleme
diskutiert, die sich beim Versuch einstellen, die Umweltpolitik international zu
harmonisieren. Im letzten Teil unterzieht der Verfasser die Harmonisierungsvor-
schriften des EWG-Vertrages unter 6konomischem Aspekt einer kritischen
Priifung.
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Offentliche Finanzen im Rahmen einer
gemeinlastorientierten Umweltpolitik

Von Horst Zimmermann, Marburg, und Wolfgang Benkert,
Witten / Herdecke

Zielsetzung und Gegenstand des Beitrags

Eine Erorterung des Zusammenhangs von Offentlichen Finanzen und Ge-
meinlastprinzip wird angesichts der Entwicklung der Umweltpolitik zunehmend
dringlicher. Die staatlichen Ausgaben fiir UmweltschutzmaBnahmen insgesamt
gewinnen in den 6ffentlichen Budgets an Bedeutung (vgl. Zimmermann / Miiller,
1985; Roloff/ Wild, 1986), sind aber beim Bund ebenso wie in den Landern und
Gemeinden zumeist liber mehrere Ressorts verteilt. Die hierunter jeweils
befindlichen, nach dem Gemeinlastprinzip finanzierten MaBnahmen sind dann
nochmals schwieriger zu identifizieren, denn das Nonaffektationsprinzip er-
schwert die unmittelbare Unterscheidung zwischen verursacherbezogenen und
aus allgemeinen Einnahmen finanzierten 6ffentlichen Umweltschutzaktivititen.

Es bedarf also schon des genaueren Hinsehens, um den budgetéren Stellen-
wert des Gemeinlastprinzips in der Umweltpolitik zu bestimmen. Thn zu
ermitteln ist finanzpolitisch wichtig, weil das Gemeinlastprinzip in stirkerem
MaBe als das Verursacherprinzip 6ffentliche Mittel bindet. Umweltpolitisch ist
die Aufgabe lohnend, weil das Verursacherprinzip im Vordergrund stehen soll
und eine Feststellung, daB das Gemeinlastprinzip ein erhebliches Gewicht
aufweist, zum Uberdenken des MaBnahmenbiindels fithren kann.

Die Beschiftigung mit diesem Thema steht vor zwei Schwierigkeiten:

1. Grundlegende umfassende Arbeiten zum Gemeinlastprinzip als solchem
liegen nicht vor. Erst recht finden sich Beziige zu den 6ffentlichen Finanzen
nur fiir Einzelfragen, etwa bei der Erorterung steuerlicher MaBnahmen im
Umweltschutz (Dickertmann, 1988).

2. Der Gegenstand des Gemeinlastprinzips scheint mit theoretischen Ansitzen
nur schwer anzugehen zu sein.

Diese beiden Tatbestidnde, denen im iibrigen eine schon a priori zu vermuten-
de groBe empirische Relevanz des Themas gegeniibersteht (s. auch Anhang),
lieBen es geraten erscheinen, nicht zuletzt angesichts der Platzbeschrinkung
zundchst einen vor allem systematisierenden Beitrag zu leisten.

1 Vgl. die zitierte Literatur bei Benkert (1986), wo Anwendungsberechtigung und
Anwendungsbereiche des Gemeinlastprinzips erdrtert werden.
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Dazu wird in einem ersten kiirzeren Teil das Gemeinlastprinzip (weitgehend
noch ohne expliziten Bezug zum 6ffentlichen Budget) definiert und gegeniiber
anderen umweltpolitischen Prinzipien theoretisch und begrifflich abgegrenzt.

Der umfangreiche zweite Teil dient dazu, die vielfédltigen Formen, in denen bei
genauerem Hinsehen das Gemeinlastprinzip im Budget erscheinen kann,
aufzuspiiren und in eine Systematik zu bringen2. In dem kurzen SchluBteil wird
versucht, Hypothesen zum unterschiedlichen Gewicht des Gemeinlastprinzips
und zur daraus resultierenden Budgetbelastung im Zeitablauf zu entwickeln.

A. Definition und Abgrenzung des Gemeinlastprinzips
I. Umschreibung des Gemeinlastprinzips

Gemeinlast- und Verursacherprinzip werden hier als Kostenanlastungsstrate-
gien der Umweltpolitik interpretiert (Rat von Sachverstindigen fiir Umweltfra-
gen, 1978, Tz. 1755ff.). Mit ihrer Hilfe wird festgelegt, wer die Kosten (oder im
weiteren Sinne die Lasten), die durch eine umweltpolitische MaBnahme
entstehen, tragen soll.

Damit wird der Begriff des Verursacherprinzips hier weit gefaBt: Oft wird eine
MaBnahme nur dann als verursachergerecht finanziert bezeichnet, wenn eine
optimale Internalisierung verursachter Schdden in dem Sinne erreicht wird, da3
die Grenzkosten des Verursachers den volkswirtschaftlichen Grenzkosten der
Produktion angeglichen werden. Die Anwendung des Verursacherprinzips in
einem solchen engen Sinne zielt, wie beispielsweise bei einer Pigousteuer3, nur
auf die effiziente Allokation ab, fiir deren Realisierung Verhaltensinderungen
von Emittenten induziert werden miissen. Der hier verwendete weite Begriff des
Verursacherprinzips schlieBt diese allokativ orientierte Definition mit ein und
beriicksichtigt dariiber hinaus auch diejenigen Fille, in denen die Kosten von
Umweltbelastungen zwar dem Verursacher angelastet werden, aber in einer
Weise, daB fiir diesen kein Anreiz zur (die volkswirtschaftliche Effizienz
verbessernden) Verhaltensédnderung entsteht*. Im Gegensatz zur Allokations-
zielsetzung, etwa der Pigousteuer, konnte eine solche Form der Kostenanla-
stung aus dem Gerechtigkeitsziel (bzw. dem Verteilungsziel) abgeleitet werden
oder aus dem Gebot der administrativen Billigkeit, das z. B. pauschalierende
Losungen nahelegen kann.

2 Die verstreuten quantitativen Angaben, die sich hierzu finden lassen, werden in dem
nach der gleichen Systematik aufgebauten Anhang zusammengestellt, ohne daB dabei der
Anspruch erhoben wird, die quantitative Bedeutung des Gemeinlastprinzips vollstindig
abzubilden.

3 Zur Ausrichtung des Pigou’schen Vorschlags auf die genannte Wirkung vgl. Cansier
(1987).

4 Ein Beispiel ist eine umweltbezogene Gebiihr fiir Emittenten, die nicht an der
Schidlichkeit der Emissionen ankniipft, beispielsweise die iibliche Praxis einer Erhebung
von Abwassergebiihren nach MaBgabe des Frischwasserbezugs.
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In diesem weiten Sinne ist das Verursacherprinzip folgendermaBen zu
umschreiben: Die Finanzierung soll tragen, wer die durch die MaBnahme zu
vermeidende oder zu beseitigende Umweltbeeintrichtigung verursacht hat, in
der Regel also der Emittent®. Die Vorstellung von einem Gemeinlastprinzip®
lebt dann stark von der Komplementaritit zum so verstandenen Verursacher-
prinzip: Eine Kostenanlastung nach dem Gemeinlastprinzip liegt dann vor,
wenn Nichtverursacher die Kosten einer Verbesserung der Umweltsituation
tragen, im Gegensatz zum Verursacher also ein anderer, eine andere Gruppe
oder, als wohl wichtigster Fall, die steuerzahlende Allgemeinheit. Damit fehlt
dem Gemeinlastprinzip per se der Lenkungseffekt und damit der (positive)
Bezug zum Allokationsziel. Weil die Analyse des Gemeinlastprinzips also einen
von positiven Allokationsanreizen freien Raum herauspripariert, tragt sie
implizit auch zur Untersuchung von Allokationseffekten in der Umweltpolitik
bei.

Im Vergleich der beiden Prinzipien stand das Verursacherprinzip von Anfang
an im Vordergrund der umweltpolitischen Absichtserkldrungen und dominiert
zumindest in der jiingeren Phase der durchgefithrten Umweltpolitik (s. auch Teil
C). Aus budgetirer Sicht bietet es den Vorteil einer geringen Budgetintensitit
und damit der leichteren Durchsetzung eines neuen Aufgabenfeldes in der
Konkurrenz der Politikfelder. Das Gemeinlastprinzip hingegen ist sehr budget-
intensiv, denn das einfachste und am héufigsten angewendete Instrument zur
Anwendung des Gemeinlastprinzips besteht darin, die entstehenden Kosten
uber das Budget zu finanzieren.

Weil das Gemeinlastprinzip, wie erwdhnt, als ein Kostenanlastungsprinzip
verstanden wird, ist zunidchst festzulegen, welcher Kostenbegriff gewihlt
werden soll, zumal davon auch das AusmaB abhéngt, in dem es sich im Budget
niederschligt.

II. Zum Begriff der Kosten

Der im folgenden zugrurdegelegte Kostenbegriff ist bewuBt eng gewahlt
worden. Ein weiterer Begriff der Kosten der Umweltbelastungen? wiirde dazu
fithren, daB der groBte Teil der ,,Kosten* aus dem Ertragen von Umweltbela-
stungen im Sinne einer passiven Hinnahme von Beeintrachtigungen bestiinde:
gesundheitliche Schidden oder Beeintrichtigungen, Artenschwund bei Tieren

5 Dabei sind allerdings die Probleme der Feststellung des effektiven Kostentrigers
einerseits und der Festlegung, wer letztendlich Verursacher (z. B. Produzent vs. Nachfra-
ger) ist, nicht gelost.

S Erstaunlicherweise gibt es im angelsichsischen Sprachraum kein begriffliches
Aquivalent zum Gemeinlastprinzip. Ubersetzungsversuche finden sich z.B. in Schréder
(1987), S. 87: ,,public-pays-principle”, und Benkert (1986), S.229: ,general revenue
financing®.

7 Vgl. zu dieser Diskussion Rat von Sachverstindigen fiir Umweltfragen (1974),
Tz. 600ff. sowie Zimmermann, K. (1974), S. 840ff.
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und Pflanzen, Gebdudeschidden usf. Diese Kosten zu ermitteln ist zwar eine
wichtige Aufgabe der Umweltforschung (Schulz/Wicke, 1987), nicht zuletzt
weil auf diese Weise die Kosten des unterlassenen Umweltschutzes sichtbar
werden. Es handelt sich jedoch nicht um Kosten des getdtigten Umweltschutzes
in dem Sinne, da3 MaBnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Umwelt-
schdden ergriffen worden sind, und nur diese sind von Bedeutung fiir die
Entscheidung iiber Gemeinlast- und Verursacherprinzip und die durch sie
gesteuerte Kostenanlastung.

Der hier gewihlte Kostenbegriff ist also eindeutig mafinahmenbezogen. Von
den drei Elementen einer MaBnahme, ndmlich der Verantwortung

— fiir das Zustandekommen der MaBnahme,

— fiir die eigentliche Durchfithrung der MaBnahme und schlieBlich

— fiir die Finanzierung der mit der Durchfiihrung verbundenen Aufwendun-

gen,

steht die Finanzierung, also die Kostentrdgerschaft, im Vordergrund, unabhin-
gig von der Verantwortung fiir das Zustandekommen und fiir die Durchfiihrung
der MaBnahme. In diesem Sinne ist eine UmweltschutzmaBnahme auch dann
gemeinlastorientiert, wenn sie zwar von Verursachern durchgefiihrt wird, diese
dafiir aber Steuererleichterungen oder Subventionen erhalten. Umgekehrt ist
eine MaBnahme auch dann verursacherorientiert, wenn die 6ffentliche Hand
zwar selbst beseitigt, sich die Mittel fiir diese Gffentliche Beseitigung von
Umweltbelastungen aber bei den Verursachern beschafft.

Die Abgrenzung dieser maBnahmenbezogenen Kosten von den durch das
passive Hinnehmen entstehenden Kosten ist gelegentlich schwierig. Falls etwa
fir umweltbedingte Gebdudeschdden Sonderabschreibungen gewdhrt wiirden,
denen aber — etwa weil das Gebdude nicht renoviert, sondern abgerissen wird
— keine entsprechenden umweltpolitischen MaBnahmen gegeniiberstehen, so
fragt sich, ob das Subventionsédquivalent dem Gemeinlastprinzip zuzurechnen
wire oder ob es bei einer Aufsummierung der gemeinlastfinanzierten Aufwen-
dungen unberiicksichtigt bleiben sollte.

Definiert man das Gemeinlastprinzip nicht maBnahmenbezogen, sondern
fragt nur, was im dargestellten Sinne die Allgemeinheit trigt, so wiren alle
hingenommenen Beeintrichtigungen, also auch solche mit nachfolgender
Entschiddigung ohne SchadensbeseitigungsmaBnahme, eine Form des Kosten-
tragens durch nicht zu den Verursachern gehdrende Gruppen. In einer weniger
weiten Definition der Prinzipien, die aber immer noch iiber die oben gewdbhlte,
auf Vermeidungs- oder BeseitigungsmaBnahmen bezogene Abgrenzung hinaus-
gehen wiirde, konnte man zumindest die erwdhnten Subventionsdquivalente
(bei Nichtbeseitigung) zum Gemeinlastprinzip zdhlen. Es zeigt sich, daB der
Umfang der ,,Gemeinlast* absolut und im Verhiltnis zur ,,Verursacherlast* je
nach Weite des Kostenbegriffs unterschiedlich ausféllt und in diesem Beitrag, in
dem auf Umweltpolitik abgestellt wird, vergleichsweise eng gezogen wird.
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Die offentliche Finanzwirtschaft wird von dieser Abgrenzungsfrage u.a.
insofern tangiert, als bei weitester Auslegung des Kostenbegriffs Schiden an
offentlichen Vermogensgegenstédnden bereits im Jahr der Entstehung — etwa in
Form von Riickstellungen — und nicht erst zum Zeitpunkt tatsdchlicher
Aufwendungen zu beriicksichtigen wéren, wihrend bei der erwdhnten ,mittle-
ren“ Begriffsabgrenzung zumindest die Steuerverzichte bei der Bestimmung der
gemeinlastorientierten BudgetgroBen verbucht werden miiBten. Es zeigt sich
also, daB in periodeniibergreifender Betrachtung alle diejenigen physischen
Beeintrachtigungen, die frither oder spéter zu realen Aufwendungen fiihren, fiir
die Abgrenzung des Kostenbegriffs unproblematisch sind, wahrend die dauer-
hafte passive Hinnahme von Beeintridchtigungen ohne Entschidigung aus
pragmatischen Griinden nicht unter den hier relevanten Kostenbegriff subsu-
miert werden sollte, auch wenn die damit verbundenen Vermdgensschiden
systematisch zu den Kosten (oder allgemeiner: Lasten) der Umweltverschmut-
zung gehoren.

In diesem Sinne geht der im folgenden verwendete Kostenbegriff tiber die reine
MaBnahmenbezogenheit hinaus. Er kniipft am Vorliegen von Zahlungsstrémen
an, die explizit (z. B. Subventionen) oder implizit (z. B. Steuervergiinstigungen)
der Finanzierung von UmweltschutzmaBnahmen oder der Entschiddigung
dienen, und daher sind — vom Verursacher oder vom Staat — gewihrte
Entschiadigungsidquivalente einbezogen worden. Es wurde bereits einleitend
darauf hingewiesen, daBl diese zahlungstechnische Sicht einen qualitativen
Unterschied zwischen Verursacher- und Gemeinlastprinzip verbirgt: Wihrend
das Gemeinlastprinzip nur die Finanzierung betrifft, sind bei der Anwendung
bestimmter Formen des Verursacherprinzips mit der Finanzierungsregelung
zum einen Fragen der Haftungspflicht und zum anderen Steuerungspotentiale
(also allokative Vorteile) verbunden, die beim Gemeinlastprinzip fehlen. Die
Behandlung der mit diesen Aspekten aufgeworfenen Fragen nach der 6konomi-
schen Effizienz und 6kologischen Effektivitdt hitte den Bezug zur 6ffentlichen
Finanzwirtschaft verlassen und iiberdies den Rahmen des Beitrags gesprengt;
hier stehen Gerechtigkeits- und Verteilungsziele im Vordergrund, wéihrend das
Allokationsziel in Teil B nur gelegentlich als ReferenzgroBe fiir die normative
Bewertung von Anwendungsrechtfertigungen des Gemeinlastprinzips verwen-
det wird.

III. Das Tragen der Kostenbelastung

Neben dem Begriff der Kosten ist zu kldren, was unter dem ,, Tragen“ einer
entsprechenden Kostenbelastung zu verstehen ist. Ein Aspekt wurde bereits
erwdhnt, als festgelegt wurde, daB die lediglich passive Hinnahme von
Beeintrichtigungen hier nicht beriicksichtigt werden soll. Zweifellos bedeutet
diese Hinnahme, auch in Form von nichtrealisierten Vermdégensverlusten, da3
Belastungen zu tragen sind.
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Fiir die maBnahmenbezogenen Kosten ist zu kldren, ob der formale oder der
effektive Triger dieser Kosten gemeint ist. Die Unterscheidung ist immer dann
relevant, wenn es einem Verursacher von Emissionen, der zur Finanzierung von
Vermeidungs- oder BeseitigungsmaBnahmen gezwungen wird, gelingt, diese
Kosten auf Dritte zu iiberwidlzen. Ob dann eine MafBnahme nach dem
Verursacher- oder dem Gemeinlastprinzip vorliegt, hdngt nicht zuletzt vom
Uberwilzungspfad ab. Gibt ein Verursacher die ihm entstehenden Zusatzkosten
an die Abnehmer seiner Giiter (oder an die Lieferanten emissionsrelevanter
Inputs) weiter, so bleibt die Verursacherorientierung erhalten, und die Frage, ob
der formale oder der effektive Kostentriger gemeint ist, ist unter dem Aspekt
»verursacher- oder Gemeinlastprinzip® irrelevant. Anders hingegen in den
Fillen, in denen durch Uberwilzungsvorginge das Kostenverteilungsprinzip
gewechselt wird: Die Weitergabe umweltschutzinduzierter Mehrkosten etwa im
Wege der Schrigiiberwilzung auf nicht umweltschadlich produzierte Giiter ist
bei Zugrundelegung des formalen Kostentrdgers verursacherorientiert, bei
Zurechnung zum effektiven Kostentriger bedeutet sie hingegen zumindest eine
Abschwichung des Gehalts an Verursacherorientierung.

Auf solche Méglichkeiten eines Wechsels der Prinzipien kann an dieser Stelle
nur hingewiesen werden; eine entsprechende Korrektur der empirischen Rela-
tionen von Verursacher- und Gemeinlastprinzip ist wegen der bekannten
Zurechnungsprobleme im Rahmen der Steuerinzidenzanalyse kaum moglich.
Ein gewisses MaB solcher Verschiebung vom Verursacherprinzip hin zum
Gemeinlastprinzip ist wahrscheinlich, denn die umweltpolitische Anlastung
wirkt beim Verursacher wie eine Steuer und fiihrt zu Abwilzungsversuchen. Im
librigen ist diese Unterscheidung ohne Relevanz fiir den Bezug des Gemeinlast-
prinzips zu den Offentlichen Finanzen, denn sie betrifft eine Form des
Gemeinlastprinzips ohne staatliche Beteiligung (s. unten B 11).

IV. Ubergangsformen zwischen Kostenanlastungsprinzipien

Sowohl bei der Erorterung der verschiedenen Varianten des Lastbegriffs als
auch bei der Frage nach dem relevanten Kostentrigerbegriff zeigte sich, daB3
Verursacher- und Gemeinlastprinzip nicht als dichotomische Prinzipien gesehen
werden diirfen (vgl. Rat von Sachverstindigen fiir Umweltfragen, 1974,
Abb. auf S. 156). Vielmehr stellen beide Lastverteilungsformen Extrempunkte
einer Skala mit mehr oder weniger engem Bezug zum Verursacher (im
physischen oder 6konomisch-kausalen Sinne) von Emissionen dar, zwischen
denen es eine Reihe von Mischformen gibt. Das gilt zum einen fiir Finanzie-
rungsgestaltungen, bei denen Verursacher und Allgemeinheit jeweils einen Teil
der Aufwendungen tragen. Zum anderen gibt es Félle, in denen unklar bzw.
definitionsbediirftig ist, auf wessen Aktivititen bzw. Anspriiche die als notwen-
dig erachtete UmweltschutzmaBnahme zuriickgeht.
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Am Beispiel der Diskussion um einen ,,Wasserpfennig® in Baden-Wiirttemberg lassen
sich die diesbeziiglichen Zuordnungsprobleme erldutern. Um die Wasserversorgung
einiger Ballungsriume zu sichern, sollen die Bauern in einigen lindlichen Regionen
(soweit ihre Flachen zu den neu abzugrenzenden Wasserschutzgebieten gehoren) ihren
Diingemitteleinsatz reduzieren und fiir die Ertragsriickgdnge entschddigt werden. Die
Entschddigung sollte nach urspriinglichen Vorschligen (Hansmeyer/Ewringmann,
1988) zweckgebunden durch eine auf Wasserentnahme oder -nutzung zu legende
Abgabe (Entnahmeentgelt, Wasserpfennig) finanziert werden. Die daraufhin im
» Wirtschaftsdienst“ gefiihrte Diskussion lieB dann ein weiteres Kostenanlastungsprin-
zip sichtbar werden. Voraussetzung ist allerdings, daB man Grundwasservorkommen
dem AbwigungsprozeB der ,,optimalen Verschmutzung* zuzufiihren bereit ist®. Dann
kann man die Ursache fiir die MaBnahme (Diingemittelbeschrinkung) sowohl im
exzessiven Einsatz der Diingemittel durch die Bauern als auch in den (wachsenden)
Trinkwasserbeschaffungsproblemen sehen. Dementsprechend erscheint der ,,Wasser-
pfennig” entweder als verursacherorientiert (steigende Anspriiche an Trinkwasserver-
sorgung werden besteuert, Ressourceneinsparung) oder als gemeinlastorientiert (Un-
terlassen von umweltbelastender Diingung wird subventioniert). In dieser Sicht lige
auch keine Gemeinlastfinanzierung im Sinne der Subventionierung aus allgemeinen
Steuermitteln vor, sondern zwei konkurrierende Ressourcennutzungen driicken sich in
fiskalischen Beziehungen aus.

Allerdings konnte man in diesem Sinne die Heranziehung der Wasserverbraucher zur
Finanzierung der Entschddigungen fiir die Landwirte auch einem dritten, dem
»NutznieBerprinzip“, zuordnen, bei dem zum einen gegeniiber der herkdmmlichen
Definition des Gemeinlastprinzips der Kreis der Zahlungspflichtigen in einer gewissen
Kausalbeziechung zum MaBnahmengegenstand steht; zum anderen wiirden gegeniiber
dem herkommlichen Verursacherprinzip, das sich an der Emissionstitigkeit orientiert,
auch passive Anspriiche als ,,maBnahmenverursachend“ angesehen®. Wenn man aber,
wie fiir die Bundesrepublik Deutschland wohl anzunehmen, fiir Grundwasservorkom-
men von einem Abwigungsverbot ausgeht, erscheint der ,,Wasserpfennig“ als Aus-
druck des Gemeinlastprinzips in dem Sinne, daB eine nicht-verursachende Gruppe zu
einer (zweckgebundenen) Wassersteuer herangezogen wird.

Aus der Diskussion um die Zuordnung des ,,Wasserpfennigs“ lassen sich
damit zwei Probleme ableiten, die die Abgrenzung bzw. Bewertung des
Gemeinlastprinzips betreffen. Zum einen ist der Begriff des Verursachers
zumindest immer dann definitionsbediirftig, wenn die Nutzungskonkurrenz um
Umweltressourcen (auch) durch Anspriiche ,,Betroffener” entsteht bzw. ver-
schirft wird®. In einem sehr weiten Sinne konnte das letztlich auch die

8 Nach dem historisch gewachsenen Verstindnis des Wasserrechts diirfte dies fiir die
Bundesrepublik Deutschland zweifelhaft sein, vgl. § 6 WHG und Vorldufer.

¢ Zur Einordnung des ,,Wasserpfennigs* vgl. Bonus (1986) und die darauf folgende
Diskussion zwischen Bonus, Brdsse sowie Scheele/Schmidt, in: Wirtschaftsdienst, ver-
schiedene Hefte der Jg. 1986 und 1987.

10 In diesem Sinne ist das NutznieBerproblem in der Umweltpolitik (z.B. bei der
Gemengelagenproblematik) ebenso wie etwa im Nachbarschaftsrecht seit langem be-
kannt; es ist Ausdruck zunehmender ,,6kologischer Kommunikation*“ (Luhmann, 1986),
also rdumlicher, sozialer und 6konomischer Verschiarfung des Wettbewerbs um Umwelt-
ressourcen.
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»Allgemeinheit“ sein, weil aufgrund gednderter Priferenzen die Bereitschaft,
Umweltbelastungen hinzunehmen, zuriickgeht und den Emittenten deshalb
hohere Standards auferlegt werden. In diesem Sinne wiére sogar eine Finanzie-
rung entsprechender MaBnahmen aus allgemeinen Steuermitteln ,,verursacher-
gerecht®, und ein Gemeinlastprinzip gibe es dann nicht mehr!!.

Zum anderen zeigt die Diskussion um den ,,Wasserpfennig”, daf die
Alternative zum Verursacherprinzip (im Sinne der emissionsbezogenen Defini-
tion) nicht notwendig das Gemeinlastprinzip sein muB, sondern daB dquivalenz-
bezogene Finanzierungsformen denkbar sind, die eher einem Verursacherprinzip
im weiten Sinne zuzuordnen sind. Inwieweit bei diesen dquivalenzbezogenen
Finanzierungsformen die 6ffentlichen Budgets tangiert werden, hingt von der
Organisation der MaBnahmentréagerschaft einerseits und der Ausgestaltung der
Eigentumsrechte andererseits ab: Zwar liegt grundsitzlich eine Beteiligung des
Staates deshalb nahe, weil die Beschaffung der Finanzierungsmittel durch
hoheitliche Gewalt die dem deutschen Umweltrecht vertrauteste Finanzierungs-
form ist, doch wire es durchaus denkbar, daB parafiskalische Institutionen
privaten Rechts geschaffen werden, die solche Mittel beschaffen und verwalten.
Als Beispiel fiir diese Form der ,Privatisierung“ konnten die nach den
Lirmemissionen gestaffelten Landegebiihren gelten, wenn diese nicht aus-
schlieBlich Anreizcharakter hitten, sondern auch fiir passive Larmschutzma@-
nahmen verwendet wiirden.

Ein weiteres Definitionsproblem bringen schlieBlich diejenigen Félle mit sich,
in denen der Staat selbst erzeugte Emissionen zu vermeiden bzw. zu beseitigen
versucht und dafiir Mittel aus seinem Budget einsetzt. Hier kollidieren die
herkémmlichen Definitionen von Verursacher- und Gemeinlastprinzip, und
man muf verschiedene Fille unterscheiden, um eine brauchbare Zuordnung zu
finden (vgl. dazu B II3).

Wihrend die bisherigen Formen einer Vermischung sich iiberwiegend auf die
Prinzipien bezogen, weil sie gelegentlich nicht in reiner oder klar identifizierba-
rer Form auftreten, werden in der jiingeren Vergangenheit zunehmend Finanzie-
rungsformen diskutiert, die eine bewullt gemischte Anwendung von Verursa-
cher- und Gemeinlastprinzip vorsehen. Hier sind vor allem Finanzierungsmo-
delle im Bereich der Altlastensanierung zu nennen, die einen Teil des Mittelbe-
darfs bei den Verursachern (industriellen Abfallproduzenten, Hausmiillanliefe-
rern) sowie den anderen Teil bei der Allgemeinheit (Landesmittel) beschaffen
sollen (Diskussionsteil in: Altlasten und Umweltrecht, 1986).

11 Aus der Sicht des Transaktionskostenansatzes wire in diesem Fall ,,nur“ zu
bestimmen, bei welcher Losung die geringeren Opportunititskosten (ausgedriickt in der
Zahlungsbereitschaft) anfielen, um zu entscheiden, welche Nutzergruppe die andere fiir
den Nutzungsverzicht zu entschidigen hétte. Wegen der gruppengréBenbedingt hohen
Verhandlungskosten und zur Vermeidung strategischen Verhaltens hétte in der Regel der
Staat diese Entscheidung herbeizufiihren.
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Die vorangegangenen Ausfithrungen zu Inhalt und Abgrenzung des Gemein-
lastprinzips einerseits und zur Rolle der 6ffentlichen Finanzen im Rahmen der
Umweltpolitik andererseits haben zunichst gezeigt, daB je nach Festlegung des
Kostenbegriffs und des Inzidenzkonzepts verschiedene Formen der Gemeinlast-
finanzierung mit unterschiedlicher Vollstindigkeit in die Untersuchung einzu-
beziehen sind. Je nach Abgrenzung des Gemeinlastprinzips werden dann auch
die offentlichen Finanzen in unterschiedlichen Ausprigungen relevant. Im
folgenden werden die denkbaren Auspriagungen danach systematisiert, wie sie
sich im 6ffentlichen Budget niederschlagen (Teil B). AbschlieBend wird gefragt,
ob in der Anwendung des Gemeinlastprinzips und seiner budgetiren Auspra-
gungen typische Entwicklungsmuster auszumachen sind (Teil C).

B. Der Niederschlag des Gemeinlastprinzips im Budget
I. Merkmale der ,,Gemeinlast“ im 6ffentlichen Budget
1. Budgetdre und nicht-budgetdire Gemeinlast

Wihrend die Anwendung des Verursacherprinzips iiberwiegend zur Anla-
stung der Kosten bei den Verursachern im privaten Sektor fiihrt, beinhaltet das
Gemeinlastprinzip in dem zuvor umschriebenen Sinne zumeist eine K osteniiber-
nahme durch die 6ffentliche Hand und damit eine Belastung des Budgets.

Andere, nicht auf staatlichen MaBnahmen beruhende Formen der Ubernah-
me in eine Gemeinlast sind bei dieser budgetorientierten Sicht nicht erfat. Auch
im privaten Sektor kommt eine Ubernahme in die ,,Gemeinlast“ vor (zu den
einzelnen Mdglichkeiten vgl. Schema 1, Spalte III). Kennzeichen dieser privaten
Ubernahme in die Gemeinlast ist immer, daB fiir Dritte bzw. zugunsten der
Allgemeinheit gehandelt wird.

Abgesehen von solchen privaten Aktivitdten findet sich aber der weitaus
grofte Teil der unter die ,,Gemeinlast” fallenden Umweltschutzaufwendungen
in den Offentlichen Budgets. Damit sind hier die Haushalte der Gebietskorper-
schaften, der Sozialversicherungen und ggf. weiterer Parafisci gemeint!2, die im
folgenden daher im Vordergrund stehen.

2. Gemeinlast als Finanzierung aus allgemeinen Einnahmen

Wenn das Gemeinlastprinzip dadurch gekennzeichnet ist, daB ,,die Allge-
meinheit* oder jedenfalls nicht zu den Verursachern gehérende Gruppen die
Last tragen, so liegt es nahe zu vermuten, daB jede Finanzierung umweltpoliti-

12 Wieweit 6ffentliche Unternehmen und von der 6ffentlichen Hand stark beeinfluBte
Organisationen ohne Erwerbscharakter einzubeziehen oder zum privaten Sektor zu
zdhlen sind, ist von der jeweiligen Fragestellung abhédngig und sollte deshalb mit Blick auf
den Einzelfall gekldrt werden.

2 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 176/



Horst Zimmermann und Wolfgang Benkert

18

UUINIWH-IYOIN
yoInp yusnejsjjomw)
Inj usye uoA Sunivjery

opug[asieald
Jne sdojoig saure afejuy
uouonesmuesiQ

uasrzinuurowod
ul Sunyosiopjomurf)

1IapIQJa8 YoIUaQ Jyoru

Sunssowsuorssrg
aua80zaqs3unyosioy

Jny ussunpuamjny
Joreaud Sunpeisig

uayoe[j ISpudyreyyoriq
Jsuos Sunjrequayo

TOWYouIduUN
ul SunyosiopjemuI)

uoaSeques3uruona udjeaud

Sumyemioajjomuin)
AYIMULPYO

usssn[q uoA Surnuounjeusy

U9BJISIAATU()
ul Sunyosionomui)

uapneqapn
USYIINUIYO Ul Usdunzioy

yora1aqiemu)
wi SunjfemIop

yorelaqyemu)

wl , spoo3 [eroos“
UOA ,uonynpord*

yoraraqijomu() wi
Sunpyoimiug pun 3unydsioyg

usuoIssTwyg

OMOS ‘MY d Wt JojesAferey] ut Sun3ruraisesyoney 199 SUNISIZNpaISUOISSIWE Iouadio SunprouiIop
USPINAM JYIBSITIdA U
QUIAIOA yoInp J1p ‘USIPBYOS)oMUI[) UOA
yoinp Sundruronieqgnyj 191SUSJZINYISULIR] UogeI}S Ue 9pueMzZInyosuue] Junprouap Jopo Sundneseg
I i I Ay
Jop d4],
3 91UONUIAQNS pun uyYnyesyoInp
HopIQJa! a8yoInp yeaud OIIUALO
YOIUPO 1YOTU J10MOS HHSTHT Jeu TIERHY | swyqeugeyy 1op
“ISe[UIaWan) 9)BALJ (uswyeuury usUIOWAS[e sne SunIdIZueul] =) Sunuynyyoing

Ise[uIoWSn) areyespng

QUIYEWIIGNISB[UIOWAN) 13p UAdAY, | Dwayds




Offentliche Finanzen und Gemeinlastprinzip 19

scher Aktivitdten aus ,allgemeinen Deckungsmitteln“!3 Gemeinlastfinanzie-
rung bedeutet, weil durch diese Finanzierungsart, die eine Zweckbindung
ausschlieBt, gesichert erscheint, daB keine spezielle Gruppe belastet wird. Der
SchluB trifft in den meisten der im Abschnitt B behandelten Fille auch zu, gilt
aus zwei Griinden aber keinesfalls immer.

Zum einen ist eine Zweckbindung der 6ffentlichen Einnahmen kein sicheres
Indiz, daB nicht auch dann das Gemeinlastprinzip wirkt. Zwar sind die meisten
Finanzstréme, die eine Anlastung beim Verursacher bewirken sollen, auf der
Einnahmenseite zu finden und dann oft mittels einer Zweckbindung der vom
Verursacher erhobenen Einnahmen mit den entsprechenden umweltpolitischen
Ausgaben verkniipft. Beispiele hierfiir sind die Abwasserabgabe, die umweltpo-
litischen Gebiihrenhaushalte oder etwa Vorschlidge zu einer Diingemittelbe-
steuerung mit agrarokologischer Verwendung der entstehenden Einnahmen
(Rat von Sachverstindigen fiir Umweltfragen, 1985, Tz. 1389ff.). Die Zweck-
bindung ist fiir den umweltpolitischen Effekt der Abgabe selbst aber nicht
erforderlich, weil er auch bei einer Zufiihrung des Abgabenaufkommens zu den
allgemeinen Deckungsmitteln auftritt (Benkert, 1988). Die entsprechenden
Ausgaben konnen also, auch wenn sie zweckgebunden aus einer verursacherge-
rechten Einnahme finanziert werden, ohne weiteres, soweit sie liberhaupt einen
Umweltbezug aufweisen, eine Kostenanlastung nach dem Gemeinlastprinzip
beinhalten und tun dies auch haufig. Beispiele bilden die an Bedeutung
gewinnenden ,Sonderabgaben“. Fiir ihre rechtliche Zuldssigkeit ist nach
Verfassungsrechtsprechung zwar eine mit dem Zweck der Abgabenerhebung in
Zusammenhang stehende Verwendung erforderlich. Die fiir Abgabe und
Ausgabe geforderte ,,sachgerechte Verkniipfung“ (Bundesverfassungsgericht,
1981, S. 275) muB dabei keineswegs mit ,,verursachungsbezogen* identisch sein,
wie etwa das Abwasserabgabengesetz zeigt. Das Aufkommen aus der Abwasser-
abgabe flieBt in die Verwaltung der Abgabe einerseits und allgemeine gewéisser-
schiitzende MaBnahmen andererseits'*, so daB diese Ausgaben, da sie nicht zur
Unterstiitzung der spezifischen Vermeidungsanstrengungen der durch die
Abgabe belasteten Verursacher dienen, als weitestgehend gemeinlastfinanziert
gelten miissen.

Zum anderen kann das, was man budgettechnisch als Finanzierung aus
allgemeinen Deckungsmitteln oder Finanzierung nach dem Grundsatz der
Gesamtdeckung bezeichnet, deutliche Elemente des Verursacherprinzips enthal-
ten, soweit ndmlich der Haushalt einer Gebietskérperschaft oder eines Parafis-
kus stark durch am Verursacherprinzip orientierte Steuern finanziert wird;
immerhin sind groBere Steuern wie die Kraftfahrzeugsteuer und die Mineraldl-

13 Allgemeine Deckungsmittel* wird hier verstanden als Interpretation des Grundsat-
zes der Gesamtdeckung oder der Nonaffektation (§ 7 Haushaltsgrundsitzegesetz, § 8
Bundeshaushaltsordnung).

14 Zu den erheblichen Unterschieden zwischen Bundesléndern vgl. Bundesministerium
des Innern, 1983.

2%
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steuer zu einem Teil inzwischen umweltpolitisch begriindet (Dickertmann,
1988). In einem solchen Fall miiBte man priifen, ob eine umweltbezogene
Ausgabe, die auf den ersten Blick wegen des Fehlens einer Zweckbindung
gemeinlastorientiert wirkt, in diesem Haushalt, wenn man die Inzidenz der
Einnahmen hinzunimmt, nicht — oder nicht wenigstens teilweise — auf eine
Umweltpolitik nach dem Verursacherprinzip hinauslduft. Wenn man sich
beispielsweise vorstellt, die gesamte Besteuerung des Verkehrs sei stark umwelt-
politisch ausgerichtet und entsprédche in ihrem Aufkommen mindestens den
verkehrsbedingten Schadensvermeidungs- und Beseitigungskosten, so kime es
schlieBlich nur auf das formale Merkmal der Zweckbindung an, ob man vom
Gemeinlast- oder Verursacherprinzip spricht. Werden die auf dem Verkehr
liegenden Steuern neben anderen Steuern als allgemeine Deckungsmittel in das
Budget eingefiigt, so entspricht die Finanzierung der Vermeidung bzw. Beseiti-
gung verkehrsinduzierter Schiden dem Gemeinlastprinzip; bei Zweckbindung
entsprache sie dagegen dem Verursacherprinzip.

Das Konzept und damit der Begriff der allgemeinen Deckungsmittel ist
mithin fiir die zweifelsfreie Identifizierung der Finanzierung nach dem
Gemeinlastprinzip und damit fiir die Zwecke dieser Untersuchung nicht
ausreichend geeignet. Daher wird im folgenden aus ZweckmaBigkeitsgriinden
der hiervon etwas abweichende Begriff der ,,allgemeinen Einnahmen® verwen-
det. Er soll zum Ausdruck bringen, daB bei der Finanzierung einer umweltpoliti-
schen Ausgabe durch solche Einnahmen kein (auch nur indirektes) Verursacher-
prinzip vorliegt und infolgedessen von einer Ubernahme in die ,,Gemeinlast*
gesprochen werden kann. Den so finanzierten Ausgaben stehen Einnahmever-
zichte, wenn sie demselben Zweck dienen, gleich.

II. Finanzierung von Umweltschutzaktivitiiten aus allgemeinen Einnahmen

1. Zur Begriindung der Klassifikation

Im folgenden wird zunéchst versucht, die zahlreichen Formen, in denen eine
Finanzierung aus allgemeinen Einnahmen (budgetire Gemeinlast) erfolgt, in
eine gewisse Systematik zu bringen. Dabei wird nach o6ffentlicher gegeniiber
privater Ausfilhrung umweltpolitischer MaBnahmen unterschieden (vgl. oben
Schema 1), weil alle Umweltschutzaktivitidten (einschlieBlich Kosten der
Umweltverbesserung), die die 6ffentliche Hand selbst ausfiihrt, eine Ubernahme
in die Gemeinlast darstellen, sofern sie im genannten Sinne aus allgemeinen
Einnahmen finanziert werden, wiahrend beim Hineinwirken der 6ffentlichen
Hand in private Umweltschutzaktivititen (zweite Spalte des Schemas) oft erst
bei genauerer Betrachtung gekldart werden kann, welches Prinzip in welchem
MaBe angewendet wurde.

Dieser Systematisierungs- und Zuordnungsversuch soll zunichst einen Eigen-
wert in dem Sinne erhalten, daB die Vielzahl umweltbezogener Budgetposten auf
funf Grundtypen reduziert wird. Daneben wird im folgenden jeweils nach
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Begriindungen fiir die Gemeinlastfinanzierung einzelner Umweltschutzmaf-
nahmen gefragt, ausgehend von der normativen Pramisse der ordnungs- und
prozeBpolitischen Subsidiaritit des Gemeinlastprinzips, die an dieser Stelle
nicht weiter begriindet wird. Nach dieser Pramisse bedarf jede Abweichung vom
Verursacherprinzip der gesonderten Rechtfertigung, die sich aus spezifischen
Bedingungen ergeben muB.

Mit dem Merkmal der Finanzierung aus allgemeinen Einnahmen ist zwar ein
Kriterium gegeben, das die Anwendung des Gemeinlastprinzips im 6ffentlichen
Budget zu identifizieren erlaubt. Jedoch trifft dieses Merkmal auf so zahlreiche,
vollig verschiedene Vorginge zu, daB eine Klassifizierung notwendig wird. Als
Merkmal wurden die umweltdkonomischen Besonderheiten der MaBnahmen
bzw. der unterschiedenen Fille gewdhlt. Auf diese Weise wird es zugleich
moglich, jeweils die Begriindbarkeit fiir das Gemeinlastprinzip zu erértern, die
nur maBnahmenspezifisch gegeben werden kann.

Die folgenden Ausfiihrungen gliedern sich in fiinf solcher MaBnahmentypen,
wobei fiir jeden Typus nochmals offentliche Finanzierung mit 6ffentlicher
Ausfiihrung einerseits und privater Ausfithrung andererseits'® einhergehen
kann:

(a) Beseitigung von Umweltschiden, die von Dritten, also nicht vom Beseitigen-
den selbst, verursacht wurden,

(b) VermeidungsmaBnahmen bei selbstinduzierten Emissionen,

(c) Forschung und Entwicklung im Umweltbereich,

(d) ,,Produktion“ von ,,social goods* im Umweltbereich sowie

(e) offentliche Umweltverwaltung.

2. Beseitigung bzw. Vermeidung von Umweltschdden Dritter
a) Offentliche Durchfiihrung

Bund und Lénder, Gemeinden und Parafisci beseitigen bzw. vermeiden durch
Investitionen und laufende Ausgaben Umweltbelastungen, die durch Dritte
hervorgerufen wurden. Als zwei wichtige Beispielbereiche konnen die Beseiti-
gung umweltbedingter Schiden an 6ffentlichen Infrastruktureinrichtungen und
offentliche MaBnahmen des Larmschutzes!® angesehen werden. Der Problem-

15 Die Abgrenzung zwischen offentlicher und privater Ausfithrung einer MaBnahme
entscheidet sich hier nach der Trégerschaft im Sinne der Anordnungs- und Kontrollbefug-
nis. Die technische Durchfiihrung kann — wie auch sonst im 6ffentlichen Sektor — davon
gesondert und anders geregelt sein, etwa wenn ein in 6ffentlicher Hand befindliches
Klarwerk ein neues Aggregat im Wege der Auftragsvergabe an die Privatwirtschaft
erstellen 148t.

16 Beim Larmschutz zdhlen hierzu nur die MaBnahmen gegen Larmemissionen Dritter,
nicht aber die Einddmmung 6ffentlich verursachter Lirmemissionen, z. B. bei stidtischen
Omnibussen (vgl. dazu unten b).
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kreis ist von groBer quantitativer Bedeutung, zumal hierzu diejenigen Anteile
grofer Ausgabenposten wie Kliranlagen oder Miillabfuhr und -beseitigung
gehoren, die nicht iiber Gebiihren angelastet (und damit nach dem Verursacher-
prinzip behandelt) werden (s. Anhang). Der Gesamtumfang und damit die
durch Umwelteinfliisse induzierte budgetire Belastung sind aus verschiedenen
Griinden aber nur schwer abschéitzbar.

So ist bei Gebdude- und Kanalisationsschidden das technisch-naturwissen-
schaftliche Problem zu 16sen, den durch Umwelteinfliisse bedingten Anteil an
den Schéden der Infrastruktur vom normalen AlterungsprozeB abzugrenzen.
Uberdies wire auch dann, wenn das Mengengeriist stiinde, noch das 6konomi-
sche Bewertungsproblem zu 16sen. Der Denkmalschutz stellt hier noch einen
eindeutigen Fall dar, weil von einer unbeschrinkten Nutzungsdauer der
Denkmadler auszugehen ist, die allerdings ebenfalls durch normale Materialer-
miidung usf. begrenzt wird. Bei den iiblichen Infrastruktureinrichtungen ist aber
anzunehmen, daB sie nach lingerer Zeit ohnehin erneuert bzw. durch modernere
ersetzt worden wiren, beispielsweise wegen nicht mehr ausreichender Funk-
tionserfiillung oder nutzungsbedingter Materialermiidung. Wenn dann die
Umweltbelastungen zu verstirkter Korrosion oder anderen Schéden fiihren, die
aber die funktionsbedingte Lebensdauer nicht verkiirzen, so ist das Problem
weniger gravierend als im Denkmalschutz und fiihrt zudem nicht zu zusétzlichen
Aufwendungen.

Im Lirmschutz findet das Gemeinlastprinzip beim Verkehrslirm breite
Anwendung. Hier sind zwar die Verursacher identifizierbar und werden, etwa
durch Auflagen beim Fahrzeugbau, auch zur Vermeidung herangezogen. Aber
als mobile Quelle mit geringem Grenzbeitrag des Einzelemittenten ergeben sich,
auch bei erheblicher Emissionsminderung an der Quelle, vor Ort hdufig immer
noch Gesamtbelastungen, die nicht ertriglich sind. Sie lassen sich nur begrenzt
beim Emittenten reduzieren (Nachtfahrverbot, Benutzungsvorteile fiir larmar-
me Fahrzeuge usf.), so daB ein Teil immer noch durch 6ffentlichen Larmschutz,
etwa durch den Bau von Lirmschutzwidnden, vermieden werden muB. Eine
Moglichkeit der Finanzierung der resultierenden Ausgaben nach dem Verursa-
cherprinzip konnte in der Mineralolsteuer gesehen werden; diese weist einen
gewissen Bezug zu den Emissionen auf, wenngleich eher zur Luftschadstoffbela-
stung als zur Lirmbelastung. In dem MaBe, wie ein Teil des Mineral6lsteuerauf-
kommens zur Finanzierung von MaBnahmen nach dem Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz (GVFG) verwendet wird, aus dem auch passiver Larmschutz
bezuschuBt werden kann, finden sich hier auch Elemente des Verursacherprin-
zips. Dann ist allerdings die Finanzierung der Lirmschutzwand fiir sich
genommen immer noch dem Gemeinlastprinzip zuzuordnen. Lediglich die
Frage, wieviel Lirmschutz erfolgen soll und wie hohe Kosten hierfiir aufgewen-
det werden sollen, hingt dann insgesamt u.a. von den gewihlten Grenzwerten
und der politischen Selbstbindung der 6ffentlichen Entscheidungstrager ab!’.
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Aus anderen Griinden schwer zuzuordnen ist die Verursachung bei der
Altlastensanierung. Da hier sogar rechtlich noch weitgehend offen ist, wer
moglicherweise noch als Verursacher i.w.S. angesehen werden konnte!8, ist
jedenfalls in diesem formalen Sinne die Reichweite des Verursacherprinzips
derzeit nicht voll abgesteckt, weil es sich hier um vergangene Verursachung
handelt, die zumindest teilweise letztlich legitimiert bzw. geduldet war. Wenn
man das Verursacherprinzip allerdings inhaltlich wie bisher versteht, ndmlich als
Heranziehen desjenigen, der individuell und materiell verantwortlich ist, dann
wird wohl ein erheblicher Teil der Altlastensanierung im Wege des Gemeinlast-
prinzips zu finanzieren sein. Die Hohe der dadurch entstehenden Kosten, fiir die
erste, weit auseinanderklaffende Schitzungen vorliegen, hingt auBler von der
Beschaffenheit der kontaminierten Altstandorte (insbesondere den Schadstoff-
gehalten) wiederum auch von Bewertungen ab, insbesondere dariiber, welche
zukiinftige Nutzung fiir die sanierte Fliche und ihre Umgebung ins Auge gefaBt
wird.

b) Finanzielle Entlastung der privaten Beseitigung
von Umweltschiden Dritter

Auch im privaten Sektor werden Umweltschdden beseitigt oder Belastungen
vermieden, die von Dritten verursacht wurden. Dazu zdhlen die privaten
Erhaltungs- und ErneuerungsmaBnahmen an Bauwerken, der Einbau von
Schallschutzfenstern, die Kalkung immissionsgeschiadigter Wilder usf., soweit
die (Mehr-)Aufwendungen durch Umwelteinwirkungen entstanden sind. Hier-
fiir werden z.T. staatliche Zuschiisse gewahrt.

In diesen Fillen liegen nun — mit staatlichem ZuschuB und Eigenanteil —
beide Formen der Ubernahme in die Gemeinlast vor, die privat und die
offentlich wirkende. Der gesamte Bereich ist quantitativ erheblich, denn selbst
wenn hier gelegentlich MaBnahmen des Haftungsrechts greifen und der
Verursacher heranzuziehen wire, wird vermutlich immer ein Bereich verbleiben,
der privat oder — im Wege der Zufinanzierung — 6ffentlich in die Gemeinlast
fallt.

¢) Zur Begriindbarkeit der Gemeinlastfinanzierung

Sowohl bei der staatlichen Beseitigung von Umweltschédden, die durch Private
verursacht wurden, als auch bei der staatlichen Unterstiitzung von Beseitigungs-
maBnahmen solcher privaten Haushalte und Unternehmen, die nicht verant-
wortlich fiir die Umweltbelastungen sind, werden allgemeine Einnahmen des
Staates zur Finanzierung der MaBnahmen eingesetzt!®.

17 Die gesetzgeberische Initiative zur Schaffung eines ,,Gesetzes zum Schutz gegen
Verkehrsldrm an StraBen und Schienenwegen® (Verkehrslirmschutzgesetz, Entwiirfe als
Bundestagsdrucksache 8/1671 vom 23. 3. 1978 und 8/3730 vom 28. 2. 1980) scheiterte,
weil insbesondere auf die Gemeinden ein zu hoher Investitionsbedarf zuzukommen schien.

18 Vgl. hierzu die Diskussion zwischen Klopfer (1986) und Papier (1986).
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Mit Blick auf die typischen Félle in diesem Bereich stellen sich zwei Fragen:

— Warum fiihrt der Staat in einigen Féllen die UmweltschutzmaBnahmen
selbst durch, wihrend er in anderen entsprechende private MaBnahmen
fordert?

— Wie lassen sich diese staatlichen Aktivitdten erkldren (positiv) bzw. rechtfer-
tigen (normativ)?

Fiir o6ffentliche Einrichtungen, wie etwa Verwaltungsgebdude oder Kanalisa-
tion, liegt die Durchfiihrungskompetenz fiir die Beseitigung immissionsbeding-
ter Schiaden naturgemiB beim Staat. Bei privaten Vermdgenswerten, die durch
Umweltbeeinflussungen Dritter geschidigt werden, besteht analog kein Anla3
fiir den Staat, selbst aktiv zu werden. Problematisch sind hingegen jene Fille, bei
denen staatliche Aktivititen mitverantwortlich sind fiir das Entstehen von
Umweltschidden, wie — aus unterschiedlichen Griinden — bei der Verkehrs-
lirmbelastung und beim Altlastenproblem: Der Verkehrslirm entsteht auf
offentlichen StraBen, fiir deren Trassenfiihrung der Staat verantwortlich ist,
woraus sich eine gewisse Rechtfertigung fiir die 6ffentliche Bereitstellung bzw.
Unterstiitzung von LéirmschutzmaBnahmen ableiten 148t, die je nach den
technischen Gegebenheiten aus Larmschutzwinden (6ffentliche Bereitstellung)
oder lirmddmmenden Fenstern (6ffentliche Unterstiitzung privater Bereitstel-
lung) bestehen konnen. Im Falle der Altlastensanierung besteht jedenfalls
insoweit ein staatlicher Handlungsbedarf, wie etwa Deponien 6ffentlich betrie-
ben worden sind und zugleich nach der damaligen Gesetzgebung Ablagerungen,
die heute zu Schiden fithren, als legal gelten konnten. Die Frage nach der
ZweckmaBigkeit einer eigenen staatlichen Durchfiilhrung gegeniiber der Forde-
rung privater Beseitigungs- bzw. VermeidungsmaBnahmen 148t sich hier also
wie auch in den folgenden Abschnitten zumindest grob aus bestehenden
Eigentumsverhiltnissen bzw. Verantwortlichkeiten beantworten; im Falle der
Altlastensanierung also u.a. aus unterlassener staatlicher Regulierung bzw.
fehlenden Haftungsregeln.

Bei der Erklirung bzw. Rechtfertigung der Ubernahme in die budgetire
Gemeinlast miissen zwei Problemkreise unterschieden werden, zum einen die
technische Anwendbarkeit des Verursacherprinzips, ohne die nur die Gemein-
lastfinanzierung bleibt, und zum anderen die Begriindbarkeit des Verzichts auf
die Anwendung des Verursacherprinzips in solchen Fillen, in denen die
technischen Voraussetzungen fiir die Anwendung gegeben wiren (Benkert,
1986, S. 220ff.). Die Altlastensanierung weist z. T. Probleme bei der technischen
Anwendung des Verursacherprinzips auf (Haftungsumfang, fehlende Identifi-
zierbarkeit des Verursachers, verursachender Betrieb nicht mehr existent etc.),
wihrend beim Larmschutz z. T. auch fehlender politischer Wille (z. B. bei der
lairmbezogenen Ausgestaltung der Kraftfahrzeugsteuer) auszumachen ist; im

19 Steuerverzichte werden im folgenden nicht explizit erwdhnt, aber den offenen
Transfers gleichgestellt.
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Sinne der oben beschriebenen politischen Mitverantwortung konnte die Anwen-
dung des Gemeinlastprinzips auch als Folge von Planungsfehlern (Hansmeyer,
1981, S. 8) sowie mit der wachsenden gesellschaftlichen Interdependenz (steigen-
des Verkehrsaufkommen) gerechtfertigt werden (Benkert, 1986, S. 225)%0.

3. Vermeidungsmafnahmen bei selbstinduzierten Emissionen
a) Der Staat als Emittent

Die 6ffentliche Hand beseitigt oder verhindert nicht nur Umweltbelastungen,
die von Privaten ausgehen, sondern ist auch selbst mit der Vielzahl ihrer
Institutionen Emittent. Wenn sie sich — wie allen anderen Emittenten oder als
Vorbild dariiber hinaus — Vermeidungsanstrengungen auferlegt, ist zu fragen,
wieweit diese dem Verursacherprinzip oder dem Gemeinlastprinzip zuzuordnen
sind.

Dazu ist zunidchst zu klidren, ob der Staat als eigene Institution (mit
entsprechend eigenen Emissionen) angesehen werden soll oder lediglich als
organisatorisches Instrument fiir die Aktivitdten von privaten Wirtschaftssub-
jekten, denen dann auch die Emissionen zugerechnet werden miiten. Fiir den
Unterfall der offentlichen Unternehmen, die man im Sinne der politischen
Verantwortlichkeit als staatlich bezeichnen wiirde, gilt in der volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung, daB} sie dem Unternehmenssektor zugerechnet werden,
und dementsprechend kénnte man auch ihre Emissionen diesem Sektor
zuordnen. Auch zahlreiche Organisationen ohne Erwerbscharakter, beispiels-
weise im Offentlichen Besitz oder im Besitz von Verbinden befindliche
Krankenhduser, kdnnte man in ihrer Emissionstitigkeit ohne weiteres dem
dortigen Management bzw. der fiir die Klienten titigen Einheit ,,Krankenhaus*
zuordnen.

Es verblieben dann im wesentlichen die Hoheitsverwaltungen von Bund,
Léndern und Gemeinden als staatliche Tatigkeit i.e.S.2!. Selbst hier ist es nicht
zweckmiBig, von einem globalen Begriff eines Staates auszugehen, dem
gesamthaft die Verantwortung fiir die Emissionsminderung zugeordnet wird.
Hier ist vielmehr eine Art foderalistisches Verursacherprinzip (Zimmermann,
H., 1985, S. 25; Benkert, 1987a) vorzuschalten, nach dem immer zunéichst die
untergeordnete Gebietskorperschaftsebene fiir die Losung ihrer eigenen Um-
weltprobleme verantwortlich gemacht wird. Dies versteht sich. von selbst bei
allen nach dem Stand der Technik vorgeschriebenen Vermeidungseinrichtungen,

20 Vgl. auch die Bemerkungen zum NutznieBerprinzip aus der Sicht des Transaktions-
kostenansatzes (s. oben A IV).

21 Wenn das AusmaB der Gemeinlastiibernahme durch das Budget detailliert quantita-
tiv festgestellt werden sollte, so wiirden sich bei der Erfassung 6ffentlicher Vermeidungs-
einrichtungen zusitzliche Schwierigkeiten durch die zahlreichen Zweckverbinde, Gesell-
schaften offentlichen oder auch privaten Rechts (aber in 6ffentlichem Eigentum) usw.
ergeben, in deren Budget zusitzliche Gemeinlastelemente zu vermuten sind.
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beispielsweise fiir die Abgasminderung bei Gebdudeheizungen oder Dienstfahr-
zeugen, denn jede Offentliche Stelle finanziert solche Vorkehrungen aus ihrem
eigenen Budget. Wichtiger ist ein solches Prinzip dann, wenn die Verantwort-
lichkeiten nicht so ohne weiteres nach Ebenen getrennt sind.

Hier bietet sich als Beispiel wiederum das Altlastenproblem an. Wenn man einmal
gedanklich davon ausgeht, daB alle denkbaren Wege zur Anwendung des Verursacher-
prinzips gegangen worden sind, so verbleibt sicherlich ein erheblicher Gemeinlastanteil.
Der gilt insoweit auch zu Recht, als die 6ffentliche Hand selbst, beispielsweise als
Abfallanlieferer oder als Inhaber einer Deponie, die heute gestellten Anforderungen
damals — ob mit oder ohne Schuld — nicht erfiillt hat. Wenn jetzt eine Finanzierungs-
16sung gesucht wird, sollte sie auf der niedrigstmdglichen Ebene im foderativen System
ansetzen. Dies entspricht zum einen Gerechtigkeitsaspekten, weil auf dieser Ebene die
Verantwortlichkeit lag (Abfallbeseitigung als kommunale Aufgabe) und vermutlich
frither auch Unterlassungen vorkamen. Aber auch unter Effizienzaspekten ist dies zu
bevorzugen, weil auf dieser Ebene die Suche nach kostengiinstigen Losungen am
intensivsten sein wird?2. Wenn hingegen friih eine Landes- oder gar Bundesfinanzierung
ins Spiel gebracht wird, erlahmen solche Anstrengungen sehr viel schneller. Da es sich
bei der Altlastensanierung um ein Problem erheblicher finanzieller Bedeutung handelt,
sind solche Uberlegungen wohl am Platze.

Die vorangehenden Uberlegungen haben gezeigt, daB der Staat als Emittent
mit seinen Vermeidungsanstrengungen keineswegs global unter das Gemeinlast-
prinzip gefaBt werden kann. Sowohl unter grundsitzlichen Erwdgungen zum
Verursacherprinzip als auch aus der Sicht der Umweltgesetzgebung gilt der
Staat zundchst als Emittent wie jeder andere. Allerdings finanziert er die
MaBnahmen zur Vermeidung seiner eigenen Emissionen aus allgemeinen
Einnahmen im oben beschriebenen Sinne. Die Finanzierungslast verteilt sich
dementsprechend nach der Einnahmeninzidenz, bei iiblicherweise angewende-
tem Nonaffektationsprinzip also nach dem Proportionalansatz der Budgetinzi-
denz, und ist in dieser speziellen Sicht empirisch nicht von einer Finanzierung
nach dem Gemeinlastprinzip zu unterscheiden.

Dennoch sollte gedanklich eine Budgetfinanzierung fiir den Staat als
Emittenten dem Verursacherprinzip zugeordnet und von einer Finanzierung
nach dem Gemeinlastprinzip unterschieden werden. Zum einen empfiehlt sich
dies, weil die Emissionsbegrenzung durch offentliche Emittenten in einem
foderativen System nicht durch den offentlichen Sektor insgesamt, sondern
durch den einzelnen Verursacher auf der jeweiligen foderativen Ebene erfolgt,
und zwar sowohl aus Effizienzgriinden (Anreiz zur kostenminimierenden
Vermeidung) als auch unter dem Aspekt einer Gerechtigkeit zwischen foderati-
ven Ebenen. Zum anderen tritt der Tatbestand hinzu, daB die einzelne staatliche
Institution als Emittent genau wie jeder andere Emittent dazu tendiert, die
Finanzierungslast der Vermeidungsanstrengung soweit wie méglich nicht auf

22 Forschung und Entwicklung zu Verfahren der Altlastensanierung wiren wegen
economies of scale dagegen zentraler zuzuordnen.
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die eigenen Finanzen durchschlagen zu lassen, sondern andere Quellen in
Anspruch zu nehmen.

b) Staatliche Unterstiitzung der privaten Vermeidung selbstinduzierter
Emissionen

Wenn private Haushalte und Unternehmen die von ihnen selbst verursachten
Emissionen aufgrund umweltpolitischer MaBnahmen (Auflagen, Abgaben etc.)
reduzieren, so erwartet man zunichst keine staatliche Unterstiitzung, da es ja die
Verursacher sind, die nunmehr ihre eigenen Emissionen abstellen. Dennoch
findet sich solche Unterstiitzung, und sie ist sogar recht umfangreich. Die
iibliche Form, in der die private Schadensvermeidung finanziell erleichtert wird,
besteht in einer Subvention oder Steuervergiinstigung. Insbesondere Steuerver-
giinstigungen sind ein in der Bundesrepublik seit langem eingefiihrtes Instru-
ment (Dickertmann, 1987; Benkert, 1984, 1987b).

An dieser Stelle ist es zweckmaBig, die hier behandelten Subventionen von den
an anderer Stelle behandelten Emissionssubventionen (Cansier, 1988) abzu-
grenzen. Emissionssubventionen dienen der Vermeidung von Umweltbelastun-
gen, denn sie werden anstelle einer auferlegten Emissionsabgabe oder ordnungs-
rechtlichen Mafinahme an den Verursacher gezahlt, um die Verminderung einer
Emission bis zu einem vorab festgestellten Grenzwert zu bewirken. Aufs Ganze
gesehen ist die MaBnahme dem Gemeinlastprinzip zuzuordnen, denn die
Kostenanlastung, die fiir die Definition der Prinzipien konstitutiv ist, erfolgt
mittels Budgetfinanzierung bei der Allgemeinheit und nicht, wie unter dem
Verursacherprinzip, beim Verursacher. Die Emissionssubvention als solche
(ohne die Berticksichtigung der Herkunft der Mittel) mag also einer verursacher-
bezogenen Mafinahme (etwa einer Abgabe oder dem ordnungsrechtlichen
Instrumentarium) unter dem Effizienzaspekt unter bestimmten Bedingungen
gleichwertig sein (Cansier, 1988). Unter dem hier im Vordergrund stehenden
Aspekt der Kostenanlastung und dem darin enthaltenen Gerechtigkeitsaspekt
jedoch ist die Emissionssubvention von Nachteil, weil sie aus allgemeinen
Einnahmen zu finanzieren ist. Die sonst dem Verursacherprinzip gleichzeitig
zugesprochenen Effizienzvorteile und Gerechtigkeitsvorziige sind bei diesem
Instrument also zu trennen. Zugleich wird erneut sichtbar, daB die Analyse der
Einnahmeseite von der der Ausgabeseite immer getrennt werden sollte. Die
Selektionswirkung geht von der Ausgabe aus, wihrend die Einnahmeseite den
Gemeinlastcharakter sichtbar macht. Das Vorgehen ist umgekehrt analog zum
Beurteilungsgang bei der Emissionsabgabe. Ihre Effizienz liegt in der Einnahme,
wogegen die Ausgaben dem Gemein-,, Wohl“ zugefiihrt werden kdnnen.

Von den genannten Fillen zu unterscheiden sind Steuervergiinstigungen
(oder dquivalente Subventionen), durch die eine freiwillige, beispielsweise iiber
einen vorgeschriebenen Grenzwert hinausgehende Emissionsminderung durch
eine partielle Kosteniibernahme induziert werden soll. Sie haben zwar Ahnlich-
keit mit den erwdhnten Emissionssubventionen, weil sie auf Vermeidungsan-
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strengungen zielen (und nicht eine vorgeschriebene MaBnahme finanziell
erleichtern), sie treten aber nicht an die Stelle einer Auflage, Abgabe o.4.,
sondern sollen eine liber die bestehende Norm hinausgehende Anstrengung
bewirken. Das Vorgehen konnte widersinnig wirken, da der gleiche Effekt in
iberdies sichererer Weise durch die schirferen Instrumente nach dem Verursa-
cherprinzip erreichbar ist. Der Fall ist in der Realitdt aber besonders dann
wichtig, wenn unter dem umweltpolitischen Vorsorgeziel (s. unten C) zwar eine
erhebliche Verschirfung der Grenzwerte vorgesehen ist, dementsprechend aber
eine ldngere Vorlaufzeit angezeigt erscheint und in dieser Zeit freiwillige,
vorgezogene Vermeidungsanstrengungen unterstiitzt werden sollen. Die partiel-
le Subventionierung ist dabei besonders effizient, weil die Emittenten mit
niedrigen Vermeidungskosten herausgefiltert werden, wihrend andere erst bei
hoheren Subventionsgraden aktiv werden.

¢) Zur Bewertung der Gemeinlastfinanzierung

Die zuletzt besprochene 6ffentliche Unterstiitzung privater Vermeidungsan-
strengungen, die einen der umféanglichen Gemeinlasttatbestinde ausmacht, ist je
nach dem Typ des Fordergegenstandes unterschiedlich zu beurteilen: Zwar
beinhaltet grundsitzlich die Begiinstigung von identifizierten Verursachern eine
besonders gravierende Verletzung des Subsidiaritdtsgebotes des Gemeinlast-
prinzips. Jedoch gilt dies fiir den zuletzt genannten Subventionstyp insofern in
geringerem MafBe, als hier umweltpolitische Zielerreichungsgrade realisiert
werden, die ohne dieses Instrument nicht erreicht worden wéren. Fiir allgemeine
Steuervergiinstigungen bzw. Subventionen zur Emissionsminderung gilt dies
hingegen nicht. Sie lassen sich am ehesten mit politischen Zielkonflikten (etwa
Beschiftigungs- oder WachstumseinbuBen) erkldren, die zumindest in ihrer
kurzfristigen Wirkung abgefedert werden sollen. Dabei ist zu unterscheiden
zwischen dauerhaften Konflikten, dem Bestandsschutz fiir bestehende Anlagen
und den Implementationseffekten neuer umweltpolitischer Instrumente, bei
denen der Verzicht auf die Anwendung des Verursacherprinzips — auch unter
dem Aspekt der Dauer des Subventionsbedarfs — mit abnehmender Rechtferti-
gung hingenommen werden kann (Benkert, 1986, S. 224f.). Generell bleibt bei
diesem ,,Gemeinlasttyp Skepsis gegeniiber den jeweiligen Begriindungen
angebracht, weil zum einen der Verursacher gut identifizierbar ist?®* und zum
anderen hier wie in anderen Politikbereichen die Versuchung groB ist, ohne
Beriicksichtigung von Effizienzeinbufien den Weg des geringsten Widerstandes
zu beschreiten, wodurch sich sicherlich ein erheblicher Teil der Gemeinlastfinan-
zierung bei diesem MaBnahmentyp empirisch erkldren 140t.

Wenn schlieBlich der Staat als Emittent seine Vermeidungsanstrengungen aus
allgemeinen Einnahmen finanziert, so ist hiergegen nichts einzuwenden, da er

23 Vgl. ausfiihrlicher Benkert (1986), S. 224f. Anderenfalls gehort die Subvention aber
zu dem unter B I12 abgehandelten Typ (Beseitigung von Schiden Dritter).
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der Verursacher ist und er seine Aufwendungen, wenn sie nicht auf spezielle
Gruppen zurechenbar sind, auf die Allgemeinheit umlegen muB.

4. Forschungs- und Entwicklungstditigkeit

Dieser Teilbereich der Umweltschutzaktivititen ist verhéltnismaBig einfach
zu behandeln. Offentliche Institutionen wie Universititen, Max-Planck-Institu-
te, den Umweltministerien in Bund und Land nachgeordnete Forschungsinsti-
tute usf. erforschen Wirkungen im Umweltbereich und entwickeln Verfahren
des Umweltschutzes. Die Finanzierung erfolgt in aller Regel iiber das 6ffentliche
Budget, und da es sich um diejenigen Komponenten der Schaffung von
Umweltgiitern handelt, die am stirksten den Charakter eines 6ffentlichen Gutes
haben, ist das Gemeinlastprinzip angemessen. Im Wege des Verkaufs von
Forschungsergebnissen an Emittenten konnte allerdings eine indirekte Interna-
lisierung erreicht werden.

Die Foérderung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im privaten
Sektor, insbesondere in Institutionen ohne Erwerbscharakter und in Unterneh-
men, erginzt die Aktivitdten in staatlichen Einrichtungen. Dabei ist es durchaus
moglich und auch wiinschenswert, daB ein privates Unternehmen Vorteile aus
dem erteilten Forschungs- und Entwicklungsauftrag fiir seine eigenen Vermei-
dungsanstrengungen oder fiir eine mogliche Lizenzerteilung zieht. In einem
solchen Falle wird der Auftrag auch oft eine, jedenfalls partielle, Riickzahlung
der gewahrten Mittel vorsehen, so daB bei einer Saldierung der beiden Posten
der vom Budget letztlich iibernommene Anteil und damit die Finanzierung nach
dem Gemeinlastprinzip klargelegt werden, wenngleich die endgiiltigen Anteile
u. U. erst nach einiger Zeit feststellbar sind. Die Gemeinlastfinanzierung selbst
ist insoweit auch gerechtfertigt, wie die geférderte Entwicklung den Charakter
eines offentlichen Gutes hat.

5. ..Produktion” von ,social goods” im Umweltbereich

a) Offentliche ,,Produktion*

Im Vergleich zu den bisher erorterten 6ffentlichen Umweltschutzaktivititen
ist der jetzt zu behandelnde Bereich vollig anderer Art. Bisher wurde iiber die
Verhinderung von ,,social bads“ im Sinne negativer externer Effekte privater
oder auch offentlicher Tétigkeit gesprochen; auch die Forschung und Entwick-
lung zu Vermeidungstechniken gehort indirekt noch hierzu. Auslésend war eine
Titigkeit, deren negative Auswirkungen zu reduzieren oder zu kompensieren
waren. Wenn man Umweltpolitik als die Behandlung negativer externer Effekte
definiert (Umweltverschmutzung, pollution), so wire ihre Problematik damit
auch erschopfend behandelt. Seit einiger Zeit werden aber auch MaBnahmen
diskutiert und zum Teil schon durchgefiihrt, die zur Schaffung solcher
Umweltgiiter fiihren, die wie auch andere ,,social goods* gar nicht oder nicht
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ausreichend entstiinden, wenn sie allein den privaten Aktivitdten iiberlassen
blieben.

Den wichtigsten Anwendungsbereich bildet wohl der Naturschutz. Wenn z. B.
Landwirtschaft aus 6konomischen Griinden in Teilrdumen eingeschrankt oder
aufgegeben wird, so kann das zur Folge haben, daB in der weitgehend durch
Kulturlandschaft gepragten Landschaft bestimmte Funktionen nicht erfiillt
werden, die als erfilllungswiirdig angesehen werden.

Fillt die offene Fldche brach, so geht sie schnell in eine Buschlandschaft und spater in
einen Mischwald iiber. Hierdurch oder durch eine Aufforstung geht mit dem Wegfall
der offenen Fliche ein wesentliches landschaftsbestimmendes Element, das beispiels-
weise fiir groBe Teile der deutschen Mittelgebirge kennzeichnend ist, verloren®.

In diesem Fall ist es der Wegfall einer Bewirtschaftung, die zu einem Verlust an
Umweltgiitern (hier des erhaltenswerten Landschaftsbildes) fithrt?S. Zu diesem
Problemkreis kann man des weiteren die Schaffung und Ausstattung von
Naturschutzgebieten, Naturparks und Landschaftsschutzgebieten zdhlen. Auch
die Renaturierung von Fliissen ist hier zu erwdhnen. — Problematisch ist
allerdings die politische Entscheidung iiber die Gestaltung dieser Fldchen, die
angesichts der vielfiltigen Nutzungsanspriiche nach sehr unterschiedlichen
Kriterien gefordert werden kann. Zudem ist nicht nur 6ffentliche ,,provision*
gefragt, sondern auch die private (Weiter-)Nutzung in dieser Weise freiwerden-
der Fliachen im Wege der extensiven Bewirtschaftung.

Fiir die zukiinftigen Budgets ist dieser Anwendungsfall des Gemeinlastprin-
zips iber die traditionellen NaturschutzmaBnahmen hinaus wahrscheinlich
deshalb bedeutsam, weil die seit lingerem diskutierte verstdrkte Orientierung
der Agrarpolitik an Zielen der Umwelterhaltung hier zu erheblichen Ausgaben
fiihren kann. Ein Teil dieser MaBnahmen erfolgt jedoch in 6ffentlicher Regie,
etwa wenn durch die Forstverwaltung sonst brachfallende Waldwiesen durch
mehrmaliges Mahen im Jahr offengehalten werden. Wichtiger und in Zukunft
vermutlich quantitativ bedeutsamer diirften aber Transferzahlungen an Private,
insbesondere die Landwirte, sein.

% Eine als besonders schén empfundene Landschaft ist oft durch einen kleinrdumigen
Wechsel von Wald bzw. Waldrand mit offener Flidche, insbesondere Wiesenfliche,
gekennzeichnet. So ist als Indikator fiir den Erholungswert einer Landschaft der Anteil an
Waldrand vorgeschlagen worden (Kiemstedt, 1971, S. 80ff.).

25 Die Dimension des Problems wird sichtbar, wenn man beriicksichtigt, daB bei einem
Absenken der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise auf das Weltmarktniveau etwa ein
Drittel der landwirtschaftlich genutzten Flidche in der Bundesrepublik Deutschland aus
der landwirtschaftlichen Nutzung mehr oder weniger ausscheiden wiirde, und dies
iberwiegend regional konzentriert in Gebirgs- und Mittelgebirgslagen (Zusammenfas-
send in Weinschenck | Gebhard, 1985, S. 41 ff.).
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b) Staatliche Forderung der privaten ,,Produktion® von ,,social goods*
im Umweltbereich

Wenn die offentliche Hand selbst ein solches Gut schafft, also etwa die
Forstverwaltung selbst eine Flache offenhilt, so liegen im Sinne der Theorie der
offentlichen Giiter ,,provision“ und ,,production* des entsprechenden Gutes bei
der oOffentlichen Hand. Ein gewichtiger MaBnahmenbereich, in dem die
offentliche Hand durch ihre MaBnahmen fiir ,,provision® sorgt, ,,production*
aber im privaten Sektor erfolgt, ist der zu honorierende Umweltbeitrag der
Landwirtschaft.

Mit der Einschaltung privater ,,Produzenten“ dieses Umweltgutes ist dann
natiirlich die Gefahr verbunden, daB alte Einkommenssubventionen unter
neuen Begriindungen verlangt werden. Daher wird immer wieder zu priifen sein,
wieweit gezahlte Beitridge wirklich, etwa in Form von Bewirtschaftungsbeitra-
gen, durch die Leistungen fiir die Umwelt gerechtfertigt sind (Rat von
Sachverstindigen fiir Umweltfragen, 1985, Tz. 1411ff.)) und wieweit sie in
Wirklichkeit als primir einkommensorientierte UnterstiitzungsmaBnahmen
dem Agrarressort zuzuordnen sind.

Bei beiden Subventionsanlissen mag die Bereitstellung offentlicher Mittel
gerechtfertigt sein (in einem Falle wegen der Induzierung positiver externer
Effekte, im anderen aus agrarpolitischen Erwéigungen), doch ist zu fragen,
inwieweit die fiir eine MaBnahme aufgewendeten Mittel einem ,,Umweltbudget*
zuzuschlagen sind oder eher in das ,,Agrarbudget* gehren. DaB eine Gemein-
lastfinanzierung solcher MafBnahmen unter Naturschutzaspekten sinnvoll ist,
ist hingegen unstrittig, da hier eine erwiinschte Aktivitdt gefordert und nicht —
wie meist beim Umweltschutz — eine unerwiinschte reduziert werden soll.

6. Finanzierung der offentlichen Umweltverwaltung
a) Probleme der Ausgabenerfassung und -abgrenzung

Die bisher unter dem Gemeinlastprinzip behandelten Budgetposten bezogen
sich auf unmittelbare umweltpolitische MaBnahmen. Daneben verursacht
Umweltpolitik wie jede andere Politik Verwaltungskosten, die ebenfalls unter
dem Aspekt dieses Beitrags eingeordnet werden miissen und die zudem auch
unter dem Aspekt zu diskutieren sind, wieweit eine Gemeinlastfinanzierung
unvermeidlich bzw. zu rechtfertigen ist. Zu den Verwaltungskosten gehéren
zunichst die Kosten, die dadurch entstehen, daB die in den vorangehenden
Abschnitten erorterten MaBnahmen durch die 6ffentliche Umweltverwaltung
initiiert und zum Teil auch ausgefiihrt werden. AuBBerdem obliegt der Umwelt-
verwaltung die aufwendige Umweltiiberwachung, die insbesondere als Immis-
sionsiiberwachung nicht dem einzelnen Emittenten zugerechnet und dann
angelastet werden kann.
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Gerade die Abgrenzung zu Titigkeiten im privaten Sektor ist aber nicht
einfach. Zundchst konnte man denken, daB Verwaltungskosten im privaten
Bereich (etwa die Anforderungen an Unternehmen, Kenntnisse der Umweltge-
setzgebung zu erwerben, Emissionen zu iiberwachen usf.), jedenfalls soweit sie
auf Eigenemissionen bezogen sind, dem Verursacherprinzip zuzuordnen seien.
De facto entsteht hier aber wie in anderen Politikbereichen ,,versteckter
offentlicher Bedarf™ (G. Schmdélders), d. h. durch umweltpolitische MaBnahmen
erforderliche Verwaltungstitigkeiten werden durch Anordnung in den privaten
Sektor verlagert. Dazu zdhlen etwa die vorgeschriebenen Emissionsmessungen
oder die Anfertigung von Emissionserkldrungen. Auch wenn eine intermediére
Institution wie der Technische Uberwachungsverein damit beauftragt wird,
entstehen im Privatsektor Kosten in Form der zu zahlenden Gebiihren. Gleich
also, ob die Verwaltung im engeren Sinne, etwa die Gewerbeaufsicht, oder der
Emittent bzw. der von ihm Beauftragte tatig wird, die Kosten entstehen in jedem
Falle (wenngleich je nach Durchfiilhrungsart vielleicht in unterschiedlicher
Hohe), aber die Frage, bei wem sie anfallen, ist entscheidbar. Insbesondere bei
langerfristigen Zahlenreihen zu den Kosten der Umweltverwaltung ist daher zu
beriicksichtigen, ob in der Zwischenzeit die institutionelle Zuordnung der
Durchfiihrung gleichgeblieben ist oder nicht. Diese Uberlegungen fiihren dann
zu Schwierigkeiten bei der Frage, ob die Kostenanlastung zum Verursacher-
oder zum Gemeinlastprinzip zu zdhlen ist. Unterstellt man a priori, die gesamte
Umweltverwaltung sei dem Gemeinlastprinzip zuzuordnen, jede vom Emitten-
ten vorgenommene und finanzierte Handlung aber verursacherbezogen?®, so
wire mit der Verlagerung einer Handlung (qua Anordnung) in den privaten
Sektor zugleich das Prinzip und die Zurechnung gewechselt worden?’.

Nicht zuletzt diese Uberlegung spricht dafiir, den Gesamtkomplex der
Umweltverwaltung nochmals aufzugliedern. Dabei konnte eine Unterscheidung
in Grundkosten und maBnahmenbezogene K osten der 6ffentlichen Umweltver-
waltung hilfreich sein.

b) Grundkosten der Umweltverwaltung

Von Grundkosten soll hier in dem Sinne gesprochen werden, daB Verwal-
tungskosten schon dann anfallen, wenn noch keine umweltpolitischen MaBnah-
men durchgefiihrt werden. Beispielsweise kann eine intensive Emissions- und
Immissionsiiberwachung und MaBnahmenplanung (beispielsweise Ausweisung
von Belastungsgebieten nach § 44 BImSchG) zu Vorsorgezwecken sinnvoll sein,
auch wenn (noch) kein Eingriffsbedarf gesehen wird. Dieser Gedanke hilft, in
einer durch vollzogene MaBnahmen gekennzeichneten Realitit die Tatsache zu

26 Vgl. aber die Ausnahme in Schema 1, rechts unten.

27 Im ibrigen kann in dem MaBe, wie den Emittenten eine Schrégiiberwélzung von
Umweltverwaltungskosten gelingt, eine Ubernahme in die Gemeinlast konstatiert werden,
was bei dieser Kostenart (betriebliche Gemeinkosten) besonders wahrscheinlich ist.
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akzeptieren, daB Teile der Verwaltungskosten der Umweltpolitik nicht auf
einzelne MaBnahmen zugerechnet werden kénnen. So wird man die gesamten
Verwaltungskosten der Bundes- und Landesministerien mit Umweltaufgaben
nicht einzelnen MaBnahmenbereichen zuordnen wollen. Auch wenn ein Referat
in einem Ministerium sich ausschlieBlich mit einem bestimmten MaBnahmentyp
beschiftigt, so kann diese Beschéftigung vorldufiger Art sein, im weiteren
politischen ProzeB nicht zu verwendbaren Ergebnissen fiilhren und insoweit zu
den ,,Entwicklungskosten“ eines im Aufbau befindlichen Politikbereichs gezéhlt
werden. Diese Kosten wird man daher dem Gemeinlastprinzip zuordnen?.

Anders sieht es im Bereich der ausfithrenden Verwaltung aus, also insbeson-
dere bei den unteren Landes- und den Kommunalbehorden, wo die Ausfithrung
umweltpolitischer MaBnahmen dominiert und der Versuch lohnend erscheint,
nach den Prinzipien zu differenzieren?.

c) Verwaltungskosten des Verursacher- bzw. Gemeinlastprinzips?

Bei der Erdrterung bestehender und neuer Instrumente der Umweltpolitik
wird immer wieder der Aspekt der vergleichsweise hoheren oder niedrigeren
Verwaltungskosten hervorgehoben. Eine solche offene Diskussion der Verwal-
tungskosten ist wohl typisch fiir einen noch nicht lange bestehenden Politikbe-
reich; in einem ,klassischen* oOffentlichen Aufgabenbereich ist eine solche
maBnahmenbezogene Diskussion der Verwaltungskosten nicht mehr iblich,
weil man iiber alternative Instrumente weniger reflektiert, und auch weniger gut
moglich, weil weniger maBnahmenbezogene Arbeitsgruppen gebildet werden als
in der Innovationsphase, sondern alle Teilbereiche ,,des Hauses“ an der
Ausfiihrung der eingespielten Typen von MafBnahmen mitwirken.

Typisch fiir eine solche offene Diskussion war die Erorterung 6konomischer
Anreizinstrumente in der Umweltpolitik, wie sie in der Bundesrepublik
Deutschland insbesondere zu Anfang der 80er Jahre gefiihrt wurde. Es wurde
deutlich, daB der hohe Verwaltungsaufwand der auf dem ordnungsrechtlichen
Instrumentarium beruhenden Umweltpolitik in der Bundesrepublik nicht als
selbstverstindlich hinzunehmen war (Knépfel/Weidner, 1985), daBl andere
Léander hierbei kostengiinstiger vorgingen (Bunde, 1988, S. 53) und daB auch
neue Instrumente hier moglicherweise Vorteile bieten konnen. Der Inhalt dieser

28 Bei eindeutig in die Gemeinlast fallenden Kosten der Umweltschutzverwaltung ist
bei der Erfassung der Kosten noch das abzuziehen, was im Wege der Gebiihren, Beitrige
u.d. wieder zuriickgeflossen ist. Insofern darf im Verwaltungsbereich nur der ZuschuBbe-
darf berticksichtigt werden.

2 Die Zweckbindung des Aufkommens aus der Abwasserabgabe (Hansmeyer, 1989)
u.a. fiir Zwecke der Wasserwirtschaftsverwaltung wiirden in diesem Sinne die Zuordnung
der entsprechenden Ausgaben zum Verursacherprinzip rechtfertigen. Das gleiche gilt fiir
MaBnahmen, die aus der Naturschutzausgleichsabgabe finanziert werden (Benkert/
Zimmermann, 1979; zur Rechtfertigung von Zweckbindungen im Umweltbereich generell
vgl. Benkert, 1988).

3 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 176/11
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Diskussion, die um neue Instrumente nach dem Verursacherprinzip kreiste
(Zimmermann, H., 1984), kann nicht Gegenstand dieses Beitrages sein, aber der
Aspekt der entsprechenden Verwaltungskosten gehort sicherlich hierzu.

Ein Instrument nach dem Verursacherprinzip zwingt den Verursacher durch Auflagen,
Abgaben o. 4., seine Grenzwerte einzuhalten. Damit ist ihm — je nach dem Instrument-
typ in stirkerem oder geringerem MaBe — iiberlassen, diese Anforderungen mit
geringstmoglichen Kosten zu erfiillen. Dazu gehért auch die Minimierung der
Verwaltungskosten in seinem eigenen Bereich, und lediglich die Gesetzgebungs- und die
Kontrollkosten liegen im Offentlichen Sektor®, insoweit die Kontrolle nicht durch
Auflagen ebenfalls dem Verursacher iibertragen wird, etwa durch die Pflicht zu eigener
Emissionsmessung und -erkldrung. Die o6ffentlichen Kosten variieren dann nochmals
nach dem Typ des verursacherbezogenen Instruments (s. oben).

Wenn jedoch eine Aufgabe nach dem Gemeinlastprinzip durchgefiihrt wird, gehen die
im privaten Sektor auch fiir die Verwaltungskosten unterstellten Effizienzanreize
ausnahmslos verloren. Wenn beispielsweise eine Verminderung der Lirmbeldstigung
durch aktiven Lirmschutz (leisere Motoren, rollgerduscharme Reifen usf.) bewirkt
wird, so liegen die entsprechenden Anpassungsmechanismen im privaten Bereich. Wird
hingegen passiver Lirmschutz in Form 6ffentlich erstellter Lirmschutzwinde vorgezo-
gen, so erfolgt die gesamte Leistungserstellung im 6ffentlichen Sektor.

III. Zusammenfassende Betrachtung zum Gemeinlastprinzip im Budget
Unterschiedliche Budgetintensitdt der beiden Prinzipien

Das Gemeinlastprinzip im Budget war iiberwiegend vor dem Hintergrund des
in der Umweltpolitik — jedenfalls der Absicht nach — dominierenden
Verursacherprinzips erortert worden. Im Vergleich beider Prinzipien kann man
feststellen, daB das Gemeinlastprinzip ganz iiberwiegend im Budget — und hier
vor allem auf der Ausgabenseite (bzw. beim Aquivalent, den Einnahmeverzich-
ten) — erscheint, wiahrend ein straff durchgefiihrtes Verursacherprinzip u.U.
Einnahmen3!, sonst aber im wesentlichen nur 6ffentliche Verwaltungskosten
mit sich bringt. Von daher ist zu vermuten, daB eine genauere quantitative
Aufteilung in die Kosten gemeinlast- und verursacherbezogener MaBnahmen
erweisen wiirde, da die ersteren iiberwiegend im Budget, die letzteren
iiberwiegend im privaten Sektor erscheinen. Das war auch zu erwarten, denn
,,Gemeinlast“ bedeutet Ubernahme von Kosten durch die Allgemeinheit, und
soweit nicht eine private Ubernahme erfolgt, die wegen der Trittbrettfahrerop-
tion immer gefdhrdet ist, erscheint die Finanzierung aus allgemeinen Einnah-
men als die naheliegende Form.

30 Auch hier kénnte man sich analog zu den Gebiihrenordnungen in der Rechtspre-

chung zumindest schematisierte Formen der verursachergerechten Kostenanlastung
vorstellen.

31 So ist beispielsweise eine Schadstoffabgabe ein budgetires Instrument, das {ibrigens
als zusitzliche Besonderheit gegeniiber gemeinlastorientierten Instrumenten, wenn es
wirksam wird, eine Tendenz zu niedrigem Niveau des entsprechenden Budgetpostens
aufweist.
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Unterschiedliche Schwerpunkte nach Art der Finanzstrome

Wenn das Gemeinlastprinzip im Budget erscheint, nimmt es die Form von
Ausgaben oder von Einnahmeverzichten ein. Verursacherbezogene Instrumente
werden hingegen, soweit sie budgetirer Art sind, vor allen Dingen als
Abgabenlosungen diskutiert und wiirden demnach auf der Einnahmenseite
erscheinen. Wie die Erorterung im Teil B II gezeigt hat, nimmt die Finanzierung
offentlicher Umweltschutzaktivitdten und die Finanzierung der Umweltverwal-
tung iiberwiegend die Form der Transformationsausgaben an, d.h. es werden
Personal- und Sachmittel verausgabt. Dagegen werden fiir die Finanzierung
privater Umweltschutzaktivititen aus allgemeinen Einnahmen iiberwiegend
Transferzahlungen (bzw. Steuervergiinstigungen) eingesetzt; lediglich die For-
derung der privaten Forschung und Entwicklung kann auch mittels Auftrigen
erfolgen.

Diese unterschiedliche Auspragung in Transformations- oder Transferausga-
ben hat mehrere Konsequenzen. Zunichst lassen die Budgetposten sich
unterschiedlich gut erfassen. Transferausgaben unterliegen, weil sie Vergiinsti-
gungen fiir Private darstellen3?, zwar einer genauen politischen Bewertung, sind
aber meist weniger differenziert ausgewiesen3® als etwa Ausgaben fiir die
offentliche Verwaltung, wo die Unterscheidung nach Ausgabenarten und die
Zuordnung nach tief gegliederten Aufgabenbereichen im Budget gut nachzu-
vollziehen sind. Des weiteren fiihrt die Dominanz der Transformationsausgaben
bei Offentlich durchgefiihrten MaBnahmen auch dazu, daBl keynesianisch
ausgerichtete Vorschlidge zur Bekdmpfung der Arbeitslosigkeit auf die Auf-
stockung dieser Mittel besonderen Wert legen (vgl. etwa SPD-Fraktion, 1983).
In einer angebotsseitigen Sicht treten hingegen diese Vorhaben im Vergleich mit
MaBnahmen zur Schaffung langfristig rentabler Arbeitspldtze zuriick, wofiir
Umweltpolitik sich nur beschrinkt eignet.

Folgewirkungen der Gemeinlastfinanzierung

Vergleicht man die unmittelbar anfallenden Kosten, sozusagen die ,,Kosten
der ersten Runde“, einer Finanzierung nach dem Verursacherprinzip und nach
dem Gemeinlastprinzip, so sind die entsprechenden Kosten einer Gemeinlastfi-
nanzierung sicherlich weit besser zu quantifizieren, denn sie erscheinen im
Budget, und die Haushaltsgrundsitze erfordern eine weitgehende und transpa-
rente Offenlegung. Die intensive Diskussion um die auf dem Verursacherprinzip
beruhenden Belastungswirkungen der Umweltpolitik im privaten Sektor zeigt
demgegeniiber, daB die dort entstehenden unmittelbaren Kosten sehr viel
schwieriger zu erfassen sind (Ifo-Institut fiir Wirtschaftsforschung, 1985;
Zimmermann /Bunde, 1987).

32 Die Abschitzung von Steuervergiinstigungen ist noch schwieriger, weil es sich hier
nur um potentielle Zahlungsstrome handelt.

33 Indiz dafiir ist die hdufig geduBerte Kritik an der Subventionsberichterstattung.
3ll
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Eine Abschitzung der Wirkungen dieser unmittelbaren Ausgaben allein
wiirde aber zu falschen Aussagen fithren. In diesem Beitrag wird zwar nicht
weiter erortert, welcher Art die Entzugswirkungen sind, die durch die Finanzie-
rung des Gemeinlastprinzips iiber das Budget entstehen (Zimmermann / Bunde,
1987) und wie sie quantitativ einzuschitzen sind. Bei einer Betrachtung der
Budgetinzidenz umweltpolitischer MaBnahmen muB man aber den auf dem
Gemeinlastprinzip beruhenden Ausgaben, die in einer an der Gesamtnachfrage
orientierten kurzfristigen Sicht positive Effekte auf die Volkswirtschaft bedin-
gen, auf jeden Fall die negativen Wirkungen der Beschaffung der erforderlichen
Finanzierungsmittel gegeniiberstellen. Dies kann vielleicht nur in pauschaler
Weise geschehen, weil sich wegen des Nonaffektationsprinzips den einzelnen
Ausgaben nicht die Entzugswirkungen einzelner Einnahmen gegeniiberstellen
lassen und folglich nach dem Proportionalansatz der Budgetinzidenz verfahren
werden muBl (Zimmermann/Henke, 1987, S. 250f.); insofern kann vermutlich
keine fiir die umweltpolitischen MaBnahmen spezifische empirische Analyse
durchgefiihrt werden, und insoweit sei hier lediglich auf die theoretische
Einnahmenwirkungslehre und die empirischen Budgetinzidenzanalysen verwie-
sen*. Der nachdriickliche Hinweis auf die gegenldufigen Wirkungen des —
logischerweise gleich groBen — Finanzierungsstromes darf aber auf keinen Fall
unterbleiben.

Die Rechtfertigungsmoglichkeiten im Uberblick

Zu den aufgegliederten fiinf Typen von gemeinlastfinanzierten Aktivititen
(vgl. Gliederung zu B II) waren jeweils Anmerkungen dazu angefiigt worden,
wieweit sich die — generell als wenig erwiinscht anzusehende — Anwendung des
Gemeinlastprinzips rechtfertigen 14B8t. Die Rechtfertigungsmoglichkeit fallt sehr
unterschiedlich aus, wobei hier mit den zweifelsfreien Féllen begonnen wird:

(1) Zweifellos wird man eine Finanzierung der 6ffentlichen Umweltverwaltung
aus allgemeinen Einnahmen fiir richtig anzusehen haben. Es ist lediglich
dafiir zu sorgen, daB Ausgaben, die nur bestimmte Emittenten betreffen,
diesen, etwa in Form von Gebiihren, angelastet werden und damit unter das
Verursacherprinzip fallen.

(2) Auch die Produktion von ,social goods‘ im Umweltbereich ist, soweit diese
wirklich den Charakter 6ffentlicher Giiter tragen, aus Mitteln der Allge-
meinheit zu finanzieren.

(3) Das gleiche gilt fiir Forschung und Entwicklung, soweit ihre externen
Effekte den weitaus groften Teil ihrer Effekte ausmachen.

3 Wirkungen auf andere wirtschaftspolitische Ziele kénnen an dieser Stelle nicht
behandelt werden. Von Bedeutung wiren etwa die Unterschiede in den personellen
Verteilungswirkungen von Verursacher- und Gemeinlastfinanzierung. Zimmermann, K.
(1985) zitiert eine Reihe von Studien zur Inzidenz von Umweltschutzkosten (unabhéngig
von der Trigerschaft), die ganz iiberwiegend regressive Verteilungswirkungen feststellten
(S. 203 ff.).
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(4) Auch soweit die Umweltschdden durch Dritte nicht auf bestimmte
Verursacher(gruppen) zuriickgefiithrt werden kénnen, 148t sich eine Gemein-
lastfinanzierung ihrer Beseitigung rechtfertigen. Dies gilt jedoch weniger,
wenn nur durch fehlenden politischen Willen der Verursacher geschont
wurde.

(5) Die Beseitigung selbstinduzierter Emissionen der 6ffentlichen Hand ist nur
durch allgemeine Einnahmen moglich, die Subventionierung privater Ver-
meidungsanstrengungen hingegen nur in Ausnahmefillen und nie auf Dauer
zu rechtfertigen.

Der Uberblick ergab stark unterschiedliche Rechtfertigungsméglichkeiten.
Damit ist auch keine abschlieBende Bewertung der vorliegenden budgetiren
Gemeinlastfinanzierung moglich. Nur eine genauere quantitative Erfassung der
Posten und ihre Untergliederung nach den besser oder weniger gut zu
rechtfertigenden Fillen konnte hier weiterfilhren. Zwei allgemeine Schliisse
kann man an dieser Stelle zum Gemeinlastprinzip im Budget aber vielleicht
ziehen:

1. Eine allgemeine Negativeinschitzung des Gemeinlastprinzips ist nicht
zuldssig. Dafiir gibt es zu viele, auch quantitativ gewichtige Bereiche, in
denen es unabdingbar ist. Die negative Einschdtzung stammt sicherlich stark
aus den Bereichen, wo es trotz moglicher Anwendung des Verursacherprin-
zips zum Zuge kommt, und dort besteht die Kritik auch oft zu Recht.

2. Ein einmal festgestelltes AusmaQ an (nicht) moglicher Rechtfertigung, etwa
ausgedriickt in involvierten Budgetsummen, gilt nicht auf Dauer. Es gibt
sicherlich eher dauerhafte Positionen, z.B. die Umweltverwaltung und
-forschung, und eher variable Positionen, insbesondere auch die umstrittene
Subventionierung privater Vermeidungsanstrengungen. Folglich ist der
budgetiren Bedeutung des Gemeinlastprinzips gerade auch im Zeitablauf
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und daher werden hierzu abschlie-
Bend einige Hypothesen entwickelt.

C. Zur Entwicklung des Gemeinlastprinzips im Zeitablauf

Die vorangegangenen Ausfilhrungen zum Zusammenhang von Gemeinlast-
prinzip und Offentlichem Budget hatten eine doppelte Funktion: Zum einen
zeigten sie denkmogliche Varianten der Finanzierung von UmweltschutzmaB-
nahmen durch das 6ffentliche Budget auf, zum anderen waren sie, soweit auf die
Bedingungen der Bundesrepublik abgestellt wurde, eine Art Momentaufnahme
gemeinlastorientierter Umweltpolitik in einer bestimmten Entwicklungsphase.
Die Diskussion moglicher Rechtfertigungen von Gemeinlastfinanzierungen
(Benkert, 1986) hat ein Minimalprogramm umrissen, das von der tatséchlich
betriebenen Umweltpolitik mit unterschiedlichen Begriindungen iiberschritten
wurde. Aus dem Minimalprogramm, weit mehr noch aber aus den dariiber
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hinausgehenden Anwendungen des Gemeinlastprinzips deutete sich bereits an,
daB die Aufgaben des Staates in der Umweltpolitik nicht zeitunabhingig
bestimmt werden konnen. Es 148t sich vielmehr vermuten, daB die Umweltpoli-
tik in entwickelten Industriestaaten typische Entwicklungsmuster durchlduft, in
deren verschiedenen Phasen das Gemeinlastprinzip und die Rolle der 6ffentli-
chen Finanzen jeweils spezifische Auspridgungen annehmen. Im folgenden
sollten diese Zusammenhénge im Sinne eines Szenarios skizziert und zugleich
Prognosen iiber die zukiinftige Bedeutung von Gemeinlastprinzip und 6ffentli-
chen Finanzen in positiver und normativer Hinsicht entwickelt werden.

Die Entwicklung der Umweltpolitik 148t sich in drei Phasen unterteilen, die
man mit Start-, Ausbreitungs- und Differenzierungsphase bezeichnen konnte.
Die Startphase ist zunédchst dadurch gekennzeichnet, daB aufgrund der Kumula-
tion von Umweltschdden deren Merklichkeit und zugleich das BewuBtsein
wichst, daB GegenmaBnahmen ergriffen werden miissen, um zum einen das
erreichte Emissionsniveau zu senken und zum anderen bestehende Schiden zu
beseitigen. In weitgehender Ermangelung geeigneter Vermeidungs- und Beseiti-
gungstechnologien sind umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivita-
ten notwendig sowie die Implementierung von MaBnahmen, die insbesondere
die Unternehmen zur Emissionsreduzierung zwingen. Typisch fiir diese Phase
sind Auflagen u.4a.; bei der Anpassung der Emittenten sind erhebliche Friktio-
nen zu verzeichnen. Sowohl zur Beschleunigung von Forschung und Entwick-
lung als auch zur Abfederung der Friktionen werden in dieser Phase sowohl
direkte Subventionen als auch Steuervergiinstigungen gewéhrt (§ 7d EStG etwa
gibt es seit 1959). Zudem ilibernimmt der Staat die Kosten fiir viele Korrekturen
selbst, etwa wenn die Altschiden zu beseitigen sind oder die Betreiber von
Altanlagen wirtschaftlich iiberfordert wiren. Wegen der internationalen Un-
gleichzeitigkeiten in der Einfilhrung umweltpolitischer MaBnahmen werden
Anpassungshilfen allgemeiner Art gewihrt, die das 6ffentliche Budget zusitz-
lich belasten. Die Startphase ist also gekennzeichnet durch eine Vielzahl
peripherer Eingriffe, die vielfaltige Anldsse fiir MaBnahmen nach dem Gemein-
lastprinzip gerechtfertigt erscheinen lassen. In der Bundesrepublik ist diese
Phase etwa zwischen Ende der 50er Jahre und 1974 anzusiedeln.

In der Ausbreitungsphase der Umweltpolitik kann das Verursacherprinzip in
starkerem MaBe durchgesetzt werden. Dies ist zum einen méglich, weil dank der
weniger umweltbelastenden neuen Anlagen und der in der Startphase gewonne-
nen Erfahrungen bestehender Unternehmen der Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf im Umweltbereich gesunken ist und Umstellungen friiher einge-
plant werden. Zum anderen hat die Verankerung der Notwendigkeit von
UmweltschutzmaBnahmen im 6ffentlichen BewuBtsein die Widerstandsbereit-
schaft der Emittenten3® gegen UmweltschutzmaBnahmen reduziert. Da wegen

35 Das gilt nicht nur fiir Unternehmen, sondern auch fiir private Haushalte. So diirfte
die Umstellung auf emissionsirmere Heizungsanlagen und der Einbau energiesparender
Dimmstoffe, Fenster etc. durch Steuervergiinstigungen nach § 82a EStDV seine politi-
sche Fundierung in einer entsprechenden BewuBtseinsdnderung der Wahler haben.
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der Verbreiterung des Problemspektrums, dessen sich die Umweltpolitik
hinsichtlich Medien und Schadstoffen annimmt, die gesamtwirtschaftlichen
Aufwendungen fiir Umweltschutzzwecke stark ansteigen, ist mit der verstirkten
Anwendung des Verursacherprinzips nicht unbedingt ein absoluter Riickgang
der Gemeinlastfinanzierung verbunden. Wegen der steigenden Qualitdtsanfor-
derungen und der systematischen Einbeziehung von Altanlagen in die Umwelt-
politik werden vielmehr unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Vertret-
barkeit weiterhin umfangreiche Hilfen aus dem o6ffentlichen Budget gewdhrt.
Fiir die Bundesrepublik ist hier § 17(2) BiImSchG (alter Fassung) in Verbindung
mit § 7d EStG bezeichnend; entsprechend kann die Ausbreitungsphase etwa im
Zeitraum 1974-1982 angesiedelt werden.

Daraus ergibt sich, daB die Umweltpolitik in der Bundesrepublik sich z. Z. im
Ubergang zu einer Differenzierungsphase® befindet: Im Gegensatz zu den
nachsorgenden MaBnahmen der Startphase und den ,.end-of-pipe“-
Technologien der Ausbreitungsphase setzen sich verstirkt integrierte Vermei-
dungstechnologien durch. Sie sind wegen fehlender Isolierbarkeit des Begiinsti-
gungsgegenstandes technisch schwieriger zu subventionieren; zugleich sind sie
— etwa iiber Rohstoffersparnisse — oft auch einzelwirtschaftlich rentabel oder
doch wenig aufwendig, wodurch sich der Anpassungsbedarf verringert. Zudem
nimmt der Anteil der — ebenfalls nur schwer zu subventionierenden —
laufenden Aufwendungen an den gesamten Umweltschutzanforderungen zu.
SchlieBlich geht dank einer verstirkten Durchsetzung umweltbezogener offent-
licher Planung und damit des Vorsorgeprinzips im 6ffentlichen und privaten
Bereich der Bedarf an Finanzierungshilfen fiir Private prinzipiell zuriick;
offentliche MaBnahmen konnen zudem héufig durch entsprechende Gebiihren
finanziert werden.

Bis hierher bietet die Skizze Anhaltspunkte dafiir, daB die Rolle des
Gemeinlastprinzips und der o6ffentlichen Finanzen in der Umweltpolitik eine
typische Entwicklung durchlduft. Insoweit signalisiert sie fiir die Bundesrepu-
blik eine abnehmende Bedeutung dieser Elemente der Umweltpolitik. Allerdings
ist nicht klar abzusehen, wie die absehbare und politisch gewollte Verstarkung
des sog. Vorsorgegedankens in der Umweltpolitik sich auf das relative Gewicht
der beiden Prinzipien auswirken wird. Im Gegensatz zur unmittelbaren

3¢ Andererseits fiihrte die zunehmende soziale Akzeptanz der Umweltpolitik mogli-
cherweise zu einer schleichenden Substitution des Verursacherprinzips durch das Gemein-
lastprinzip in dem Sinne, daB ein Motiv fiir die Bevorzugung des Verursacherprinzips
innerhalb der Politik — seine weitgehende Budgetneutralitit — in dem MaBe an
Bedeutung verlor, wie steigende staatliche Aufwendungen fiir UmweltschutzmaBnahmen
als Rechtfertigung fiir die Ausweitung des staatlichen Finanzbedarfs angefiihrt werden
konnten.

37 Die Differenzierung bezieht sich auf die Breite des umweltpolitischen Eingriffsspek-
trums (einbezogene Schadstoffarten und Emittentengruppen); eine instrumentelle Diffe-
renzierung (z. B. im Sinne der Qualititen 6konomischer Anreizinstrumente; vgl. Zimmer-
mann, 1984) hat hingegen auch in dieser Phase in der praktizierten Umweltpolitik noch
nicht eingesetzt.
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Schadensabwehr wird ,,Vorsorgepolitik . . .auf nachweisliche, wahrscheinliche
und auch — unter der Voraussetzung des Vorliegens hinreichender objektiver
Anhaltspunkte — vermutete Ursache-Wirkungs-Beziehungen abgestiitzt“ (Rat
von Sachverstidndigen fiir Umweltfragen, 1983, Tz. 411). Sie bedeutet zwar nicht
,, Vermeidungspolitik um ihrer selbst willen“, ist aber ,,geringeren Begriindungs-
zwingen unterworfen ... als eine Politik der gezielten Gefahrenabwehr*
(Ebenda, Tz. 410). Ein so breites Begriindungsprofil kann dazu fithren, daB3
Vermeidung auch dann gefordert wird, wenn der K ausalitdtsnachweis zwischen
Emissionen und beobachteten oder auch nur zu erwartenden (und vom Typ her
vielleicht noch unbekannten) Schidden nicht sehr exakt gefiihrt werden kann.
Werden dann die Kausalititsanforderungen fiir die Anwendung des Verursa-
cherprinzips politisch und rechtlich eng ausgelegt, so konnten im Gefolge einer
konsequenten Vorsorgepolitik neue und wegen der Breite des Ansatzes erhebli-
che offentliche Finanzierungsbedarfe entstehen. In diesem Sinne wire dann eine
wieder ansteigende Bedeutung des Gemeinlastprinzips als Ausdruck zunehmen-
der okologischer Interdependenz (sozial definierte Nutzungskonkurrenz) zu
interpretieren, die wie andere soziale Aktivititen (z.B. Bereitstellung von
Verkehrsinfrastruktur) einen entsprechenden Niederschlag im oOffentlichen
Budget findet, weil der Nutzen aus der Bereitstellung entsprechender Einrich-
tungen bzw. aus gesetzlichen Regelungen in einem solchen AusmaB positive
externe Effekte beinhaltet, daB zumindest eine teilweise offentliche Finanzie-
rung angebracht erscheint®.

Insgesamt zeigt sich, daB die Funktionen bzw. Rechtfertigungen des Gemein-
lastprinzips in der praktischen Umweltpolitik typische Verinderungen im Sinne
von Entwicklungsmustern durchlaufen:

— Inder Startphase standen Beschleunigungs- und Abfederungsfunktionen im
Vordergrund;

— in der Ausbreitungsphase spielten Abfederungsfunktionen sowie die Er-
leichterung der politischen Durchsetzung insbesondere mit Blick auf die
wirtschaftliche Vertretbarkeit erstmaliger AnpassungsmaBnahmen bei zu-
vor verschonten Altanlagen eine wesentliche Rolle, wiahrend

— in der Differenzierungsphase bei insgesamt abnehmender Bedeutung des
Gemeinlastprinzips in den klassischen Unterstiitzungsbereichen neue
Rechtfertigungen wie die Produktion von ,,social goods“ und die Abgeltung
gesellschaftlicher Vorteile aus der verstirkten Anwendung des Vorsorge-
prinzips in den Vordergrund riicken.

38 Allerdings tritt mit eher auf dauerhafte Subventionierung angelegten MaBnahmen
das Problem der ,,Beherrschbarkeit von Subventionen* (Hansmeyer, 1967) auf, das zuvor
in der Umweltpolitik eine untergeordnete Rolle spielte.
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Anhang: Zusammenstellung der verfiighbaren quantitativen Angaben
zum Gemeinlastprinzip im Budget*

a) Beseitigung bzw. Vermeidung von Umweltschéiden Dritter
1. Offentliche Durchfiihrung

(1) Offentliche Ubernahme der Vermeidung privater Emissio-
nen, z. B. dem Verursacher nicht angelastete Abwasserkli-
rung und Miillbeseitigung

Néherungsverfahren:

laufende und investive Ausgaben des Staates 1985 (Statisti-
sches Bundesamt, Aktualisierte Ergebnisse zum Aufsatz
Ryll/Schifer, 1986) 13180 Mio. DM

./. durch Gebiihren angelastet, falls 50% (fiir Gemeinden

vgl. Reidenbach, 1985), verbleiben

(noch nicht herausgerechnet: Emissionen offentlicher In-

stitutionen, siche b 1) ca. 6 Mrd. DM

(2) Umweltbedingter Anteil des Erhaltungs- und Erneu-
erungsaufwandes fiir offentliche Gebdude, Denkmiler,
Briicken usf. ?

39 Der Aufbau folgt weitgehend dem des Textteils B II. — Fiir ein mégliches groBeres
Berichtswerk wiren vorab zahlreiche methodische Abgrenzungsfragen zu kldren. Insbe-
sondere wire der Kreis der einzubeziehenden Institutionen zu bestimmen. Sicherlich sind
die Gebietskorperschaften und mit ihnen verbundene Budgets, z. B. ERP, aufzunehmen.
Offen wire hingegen, ob umweltbedingte (Mehr-)Aufwendungen der Sozialversicherung
beriicksichtigt werden sollen. Die Erhebung wiirde Stromgr68en in den Vordergrund
stellen, aber zu fragen wire, ob BestandsgréBen als ReferenzgroBen herangezogen werden
sollen. SchlieBlich ist es erforderlich, UmweltmaBnahmen von ,,zivilisatorischen Selbst-
verstindlichkeiten* zu trennen, also etwa Miillabfuhr und iiblichen Autoauspuff heraus-
zulassen, aber Pyrolyse und Katalysator einzubeziehen.
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(3) Offentlicher Anteil an der Finanzierung der ,,Altlasten*-
Sanierung; geschitzte Gesamtkosten ca. 1,7 Mrd. DM
jahrlich fiir 10 Jahre (Franzius, 1986; BMFT, 1988); wenn
off. Anteil 1/3, dann jéhrliche Budgetbelastung ca. 0,6 Mrd. DM

2. Finanzielle Entlastung der privaten Beseitigung von Umwelt-
schdden Dritter

z.B. finanzielle Vergiinstigungen fiir Larmschutzfenster, fiir
umweltbedingten privaten Denkmalschutzaufwand usw. ?

b) Vermeidungsmafnahmen bei selbstinduzierten Emissionen

1. Der Staat als Emittent
z.B. Abgasreinigung in offentlichen Gebduden, Abfall und
Abwisser aus Offentlichen Institutionen (auch soweit Gebiih-
ren entrichtet) ?

2. Staatliche Unterstiitzung der privaten Vermeidung selbstindu-
zierter Emissionen

— Steuerbegiinstigungen nach
— § 7d EStG, Steuermindereinnahmen (ohne Beriicksich-
tigung spiterer Steuermehreinnahmen; It. Dickert-
mann, 1988) 1985 0,6 Mrd. DM
— § 10b EStG (Spenden) ?
— §82a EStG (Energieeinsparung; Dickertmann, 1988)

1986 0,7 Mrd. DM
— § 4a InvZulG (Dickertmann, 1988) Soll 1986 0,3 Mrd. DM
— Kraftfahrzeugsteuer (Anzahl [teil-]befreiter Fahrzeuge

mal Hubraum mal Steuersatz); im Prinzip schétzbar ?
— Mineraldlsteuer; im Prinzip schitzbar* ?

— ERP-Kredite fiir Umweltschutz, Zusagevolumen 1985: 0,6
Mrd., 1986: 1,3 Mrd., 1987: 1,4 Mrd. (UBA, 1986, S. 67),

davon Subventionswert ?
— Investitionsférderungsprogramm der Bundesregierung, ge-
leistete Zuwendung (UBA, 1986, S. 69) 0,1 Mrd. DM

40 Eine Schitzung konnte die Mineraldlsteuer vor der umweltpolitisch bedingten
Spreizung als Referenzsituation wihlen und wiirde dann etwa wie folgt aussehen:

— Die (aufgrund der verursacherorientierten Erh6hung der Steuerbelastung bei verblei-
tem Kraftstoff) erzielte Mehreinnahme belduft sich auf insgesamt 657,3 Mio. DM und
errechnet sich wie folgt: Steuersatzerh6hung bei der Mineraldlsteuer um 2,— DM je hl
(von 51,— DM auf 53,— DM; Dickertmann, 1988, S. 74) zuziiglich darauf entfallende
Umsatzsteuer (14%) in Hohe von 0,28 DM je hl multipliziert mit der Menge des
abgesetzten verbleiten Kraftstoffs (288,3 Mio. hl; Statistisches Bundesamt, 1987,
S. 462).

— Die (aufgrund der gemeinlastorientierten Senkung der Steuerbelastung bei bleifreiem
Kraftstoff) realisierte Mindereinnahme beléuft sich auf insgesamt 206,8 Mio. DM und
errechnet sich wie folgt: Steuersatzsenkung bei der Mineralélsteuer um 5,— DM je hl
(von 51,— DM auf 46,— DM; Dickertmann, 1988, S. 74) zuziiglich darauf entfallende
Umsatzsteuer (14%) in Hohe von 0,70 DM je hl mulitpliziert mit der Menge des
abgesetzten bleifreien Kraftstoffs (36,3 Mio. hl; Statistisches Bundesamt, 1987,
S. 462).
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€)
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offen: weitere Aufwendungen des Bundes, der Linder und
Gemeinden; Herausrechnen von Anteilen fiir For-
schung und Entwicklung (betr. c)
Forschungs- und Entwicklungstdtigkeit im Umweltbereich
(1) Forschung und Entwicklung im 6ffentlichen Bereich
— Ausgaben des Bundes fiir die Wissenschaft im Umweltbe-
reich
— Ausgaben der Linder, z.B. fiir Umweltforschung in
Universitdten
(2) Forderung der Forschung und Entwicklung im privaten
Bereich

ohne Aufteilung (1) : (2);
Bundesausgaben fiir Wissenschaft, Forschung und Ent-
wicklung im Umweltbereich (BMFT, 1988a) 1985
Produktion von ,social goods” im Umweltbereich

(1) Schaffung von Naturschutzgebieten etc. (ohne iibliche stadti-
sche Parks usf.); Ausgaben 1986 (Statistisches Bundesamt,
1986, S. 70)

(2) Ausgaben fiir die Landwirtschaft zu Umweltzwecken (Vorga-
ben des Planungsausschusses fiir 1989 im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des
Kiistenschutzes*)

— fiir die Stillegung von Acker- und Rebflachen
— fiir Extensivierung und Produktionsumstellung

Offentliche Umweltverwaltung

Oberste Behorden einbeziehen (BMU, Landerministerien)? UBA?
Oder nur durchfiihrende Verwaltung?

Durch zweckgebundene Abgaben, z.B. Abwasserabgabe, abge-
deckte allgemeine Verwaltungskosten hier aufzufiihren.
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Fallstudie: Finanzpolitik im Dienste des Gewisserschutzes!

Von Karl-Heinrich Hansmeyer, Koln

A. Staatsaufgabe Umweltschutz

Umweltprobleme koénnen unter 6konomischem Aspekt bekanntlich als
,,Ubernutzungsphéinomene“ gedeutet werden. Der unter dem Stichwort ,, Tragik
der Allmende* (Hardin) skizzierte Verursachungszusammenhang weist auf das
Fehlen derjenigen institutionellen Voraussetzungen hin, die prinzipiell eine
Integration der Umweltressourcennutzung innerhalb des Markt-Preis-Systems
erlauben wiirden: das Fehlen von exklusiven Verfiigungsrechten. Da jedoch die
institutionelle Integration der Ressource Umwelt in das Marktsystem mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist (Cansier 1981, S. 180ff.), wird in der
Regel dem Staat das Recht zugestanden, die nicht hinreichenden privaten
Anreize durch politische Anreize zu ersetzen. Dabei stehen zwei Handlungsop-
tionen offen:

— das Ordnungs- und Planungsrecht gibt Gebote und Verbote zum Schutz der
Umwelt vor,

— das finanzpolitische Instrumentarium setzt monetire Anreize, die die
Wirtschaftssubjekte zu einem umweltschonenden Verhalten veranlassen
sollen.

Der Gewisserschutz ist der wohl édlteste Bereich der Umweltpolitik; daher
gibt es hier keine Uberlegungen vom Punkt Null, vielmehr eine lange Tradition
praktischer MaBnahmen, aber auch von Forschung. Zwei Beispiele instrumen-
teller Art sollen daraus vorgestellt werden: die Abwasserabgabe, bereits mehrere
Jahre in Kraft, und der sog. Wasserpfennig, eine Abgabe, die das Land Baden-
Wiirttemberg seit dem 1. Januar 1988 eingefiihrt hat und mit der daher noch
keine Erfahrungen gesammelt wurden. Damit stehen in dieser Abhandlung zwei
besonders wichtige budgetrelevante Instrumente? im Mittelpunkt.

Generell sind es auf der Einnahmeseite des Budgets vor allem die hoheitlichen
Abgaben (Steuern, Sonderabgaben, Gebiihren und Beitrige), die wegen ihrer

1 Der Verfasser dankt an dieser Stelle seinem langjdhrigen Mitarbeiter Dr. Dieter
Ewringmann nicht nur fiir tatkriftige Hilfe beim Entstehen dieses Beitrages, sondern auch
fiir viele Jahre gemeinsamer Forschung auf dem Feld der Umweltpolitik.

2 DaB auch ordnungs- und planungsrechtliche MaBnahmen im Budget ihren nicht
unerheblichen Niederschlag finden, etwa durch anfallende Verwaltungs- und Kontrollko-
sten, wird oft iibersehen.
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verhaltenslenkenden, aber auch wegen ihrer fiskalischen Funktion in den Dienst
des Umweltschutzes gestellt werden konnen. Sofern die Verhaltenslenkung im
Vordergrund steht, werden sie als allokativ wiinschenswerte Internalisierungs-
strategien angesehen; demgegeniiber sind sowohl die ,tax expenditures“ als
auch die vielfiltigen staatlichen Finanzhilfen (Zuschiisse, Darlehen, Biirgschaf-
ten usw.) in ihrer Rolle als umweltpolitisch motivierte Subventionen immer
wieder Gegenstand kritischer Diskussionen gewesen. Beide Instrumentenkate-
gorien finden sich im konkreten Politikbereich ,,Gewasserschutz*.

Gewisserschutz ist Teil der Wasserwirtschaft, die insgesamt eine zielbewuBte
Ordnung aller menschlichen Eingriffe in die ober- und unterirdischen Gewdsser
anstrebt; er hat eine qualitative und eine quantitative Dimension. Zum einen soll
eine bestimmte Gewadssergiite erhalten bzw. angestrebt werden; zum anderen ist
sicherzustellen, daB der ,Wasserschatz® in ausreichender Menge vorhanden
bleibt. Da die Bundesrepublik Deutschland insgesamt nicht als Wassermangel-
gebiet bezeichnet werden kann, lagen und liegen die Hauptanstrengungen auf
der Giiteseite. Ordnungsrechtliche Vorschriften (wie Mindestanforderungen an
Einleiter) und planerische Vorgaben (etwa Wasserschutzgebiete) stehen im
Zentrum der qualitativen Sicherung; gleichwohl ist die Ergdnzung durch ein
vielfaltiges finanzpolitisches Instrumentarium beachtlich.

. Bei den Subventionen dominieren Steuervergiinstigungen und die Bereitstel-

lung zinsgiinstiger Kredite aus ERP-Mitteln. Das Anfang 1988 angelaufene
Biirgschaftsprogramm will den Anbietern von integrierten Umweltschutztech-
nologien (auch fiir den Wassérbereich) die Aufnahme von Risikokapital
erleichtern3. Finanzhilfen im Gewdsserschutz werden auch von den Lindern
vergeben. Insbesondere seit Einfilhrung des Abwasserabgabengesetzes hat sich
der Spielraum fiir die Linder erh6ht, Gemeinden, Zweckverbidnden und
privaten Unternehmen verstiarkt Forderung zukommen zu lassen. So wurden
bspw. in Nordrhein-Westfalen im Jahr 1986 aus dem Aufkommen der Abwas-
serabgabe 25 Mio. DM zinsgiinstige Darlehen und 15 Mio. DM Zuschiisse
vergeben.

Das einnahmepolitische Instrumentarium im Dienste des Gewasserschutzes
umfaBt neben der Abwasserabgabe vor allem die kommunalen Einnahmen im
Abwasserentsorgungsbereich; die Indirekteinleiter sind nach MaBgabe der
jeweiligen kommunalen Abwassersatzungen verpflichtet, fiir Einleitungen in die
Kanalisation Entwisserungsgebiihren zu zahlen. Als jiingstes Instrument der
Einnahmenpolitik ist der in Baden-Wiirttemberg eingefiihrte Wasserpfennig zu
nennen.

Alle diese Abgaben haben Lenkungs- und Finanzierungsfunktionen in
unterschiedlicher Ausprigung. Die beiden Fallstudien wollen dies deutlich
machen: Die Abwasserabgabe sollte primér allokativen Zwecken dienen; beim

3 Friihere Biirgschaftsprogramme der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, die zur Absi-
cherung von ERP-Krediten dienen sollten, wurden 1979 mangels Nachfrage eingestellt.
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Tabelle 1
Abschreibungen und 6ffentlicher Kredit im Dienst des Gewiisserschutzes
— Erhohte Abschreibungen nach §7d EStG auf Anlagen
zur Abwasserbeseitigung —
1982 -1985 (in Mio. DM)
Umweltschutz- Investitionen mit Inanspruch-
investitionen Sonderabschreibung | nahmequote
davon:
Luft: 98209 6949,5 1%
Gewisser: 43755 3316,1 76 %
Insgesamt: 16173,7 11451,1 1%
— Zinsgiinstige Kredite des ERP fiir Investitionen
nach dem Abwasserreinigungsprogramm —
in Mio. DM
1985 1986
ERP-Abwasser: 386,8 635,0
davon an gewerbliche
Wirtschaft: 63,2 63,8
ERP insgesamt: 21942 26753

»Wasserpfennig“ spielen Finanzierungserwdgungen eine bedeutende, wenn
nicht gar die primédre Rolle. Dariiber hinaus beleuchten die beiden ausgewahlten
Abgaben auch eine jeweils andere Seite des Gewdsserschutzes. Wihrend die
Abwasserabgabe instrumentell zur Gewissergiiteverbesserung eingesetzt wurde
und von daher stirker der Entsorgungsaufgabe verbunden ist, muB3 der
»Wasserpfennig“ als Entnahmegebiihr stidrker unter Mengengesichtspunkten
und dem Versorgungsaspekt gesehen werden.

4 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 176/I1



50 Karl-Heinrich Hansmeyer

B. Die Abwasserabgabe
I. Entstehungsgeschichte und Ausgestaltung

Kaum ein anderes Beispiel beleuchtet so deutlich das Schicksal, das 6konomi-
sche bzw. finanzwissenschaftliche Losungsvorschldge zur Verbesserung der
Umweltallokation im Zuge ihrer praktisch-politischen Umsetzung erleiden
konnen, wie die Entstehungsgeschichte des Abwasserabgabengesetzes. Zwi-
schen den divergierenden Interessen von Bund, Landern und Gemeinden, in den
unterschiedlichen Argumentationsmiihlen von Politik, Verwaltung und indu-
strieller Lobby und nicht zuletzt zwischen den Fronten eines juristisch-
technischen und eines 6konomischen Verstindnisses von Umweltpolitik ist die
urspriingliche Konzeption so lange zerrieben worden, bis aus der Idee eines
selbstindigen pretialen Allokationsinstrumentes eine Abgabenlésung geworden
ist, die lediglich den Vollzug des Wasserhaushaltsrechts unterstiitzt.

Die Entwicklungsgeschichte der Abwasserabgabe ist in der Literatur gut
aufgearbeitet worden#; daher sei hier auf Einzelheiten verzichtet. Immerhin
umfaBt die Entstehungsphase von den ersten Vorschligen und Referentenent-
wiirfen bis zur erstmaligen Erhebung einen Zehnjahreszeitraum. In dieser Zeit
hat die Abgabe nach mehrfachen Anderungen der urspriinglichen Vorstellungen
iiber Bemessungsgrundlage, Abgabesatz und Funktion, die noch 1974 vom Rat
von Sachverstindigen fiir Umweltfragen (Der Rat von Sachverstindigen fiir
Umweltfragen, 1974) als ,,6konomisches Alternativinstrument® zum Ordnungs-
recht angesehen worden war, einen grundsétzlichen Wandel durchgemacht: mit
dem allokativen Grundgedanken von Emissionssteuern nach dem Standard-
Preis- oder Vermeidungskostenansatz hat sie kaum noch etwas gemein. Am
Ende der langen und komplizierten Entstehungsgeschichte steht vielmehr die
rahmengesetzliche Konstruktion einer hoheitlichen Zwangsabgabe, iiber deren
Rechtsnatur die Meinungen bis heute auseinandergehen; ob die Abwasserabga-
be Steuer oder Sonderabgabe und ob sie iiberhaupt verfassungskonform ist5,
konnte bisher weder rechtswissenschaftlich eindeutig gekldrt werden, noch hat
es mangels eines Kldgers dazu eine hochstrichterliche Entscheidung gegeben.
Nach den finanzwissenschaftlichen Kriterien hat die Abwasserabgabe eindeutig
Steuercharakter; sie ist Zwangsabgabe ohne Anspruch auf Gegenleistung, ich
habe sie den Steuern auf spezielle Giiter zugeordnet (Hansmeyer, 1980,
S. 7091t.)

Die Abwasserabgabe 148t sich in ihrer technischen Ausgestaltung wie folgt
charakterisieren (Gesetz iiber Abgaben fir das Einleiten von Abwasser in
Gewisser, 1976):

4 Siehe insbesondere Hansmeyer, K.-H. (1976, S. 651T.).
5 Zum Rechtscharakter der Abwasserabgabe sieche Kirchhof, P. (1983).
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Abgabeobjekt ist das Einleiten von Abwasser in ein Gewésser. Das Recht,
Abwasser in einen sog. Vorfluter einleiten zu diirfen, ist allerdings nicht mit der
Abgabenzahlung verkniipft; es wird durch einen wasserrechtlichen Bescheid
erteilt.

Abgabeschuldner ist grundsitzlich derjenige, der Abwasser unmittelbar
einleitet, sog. Direkteinleiter. Fiir die an die 6ffentlichen Entwésserungssysteme
angeschlossenen Emittenten, sog. Indirekteinleiter, haben die beseitigungs-
pflichtigen Gemeinden auch die Abgabepflicht iibernommen.

Bemessungsgrundlage ist die in sog. Schadeinheiten ausgedriickte Abwasser-
schidlichkeit. In ihre Berechnung flieBen die Jahresschmutzwassermenge und
die Konzentrationswerte fiir einzelne Schadstoffe bzw. Summenparameter ein,
die allerdings in der Regel nicht gemessen, sondern dem wasserrechtlichen
Bescheid entnommen werden. Die Bemessungsgrundlage enthilt daher Soll-
Elemente.

Der Abgabesatz, der von 1981 bis 1986 in verschiedenen Stufen erhéht wurde,
betragt nunmehr 40 DM pro Schadeinheit und Jahr. Er verringert sich um die
Hiilfte fiir die bei Einhaltung der ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen
emittierten, also fiir die ,,erlaubten“ Schadeinheiten, die sog. Restverschmut-
zung.

Das Aufkommen, das den Lidndern zusteht, ist zweckgebunden fiir die
Finanzierung von GewisserglitemaBnahmen und zur Deckung des mit der
Abgabenerhebung verbundenen Verwaltungsaufwandes.

Diese Grundkonstruktion wurde 1976 verabschiedet, sie trat 1978 in Kraft,
seit 1981 wird die Abgabe erhoben. Allerdings haben sich durch die 2. Novelle
aus dem Jahr 1986 (Zweites Gesetz zur Anderung des AbwAG, 1986)
Anderungen ergeben, die die Bedeutung als Restverschmutzungsabgabe vom
Jahr 1989 an weiter verringern werden; darauf wird zuriickzukommen sein.

II. Bisherige Erfahrungen

Spitestens seit der Verabschiedung der Grundkonstruktion im Jahre 1976
stand fest, daB von der Abwasserabgabe nicht jene effizienzsteigernden
Wirkungen ausgehen konnen, die in theoretischen Emissionsabgaben-Modellen
abgeleitet werden. Der wesentliche Unterschied zwischen Modell- und Realbe-
dingungen der Abgabenlosung besteht darin, daB die reale Abwasserabgabe in
das ordnungsrechtliche System des Wasserhaushaltsrechts eingebunden ist und
daher die Selektionsfunktion eines pretialen Lenkungsinstrumentes nur in dem
engen Bereich der ordnungsrechtlich nicht geregelten, d. h. ,,erlaubten Restver-
schmutzung ausiiben kann. Demgegeniiber beruht die modellhaft abgeleitete
Effizienz von Abgaben darauf, daB Abgabepflichtige ihre Reinigungsanstren-
gungen an der Relation von Abgabesatz und Grenzvermeidungs- bzw. Grenzrei-
nigungskosten orientieren konnen, daB also die jeweilige Reinigungsintensitat

4%
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den tatsichlichen Kostenverldufen folgen kann. Diesen Spielraum haben die
Abwasserabgaben-Pflichtigen jedoch nicht. Durch nach Branchen differenzier-
te, aber fiir alle branchenzugeh6rigen Direktemittenten einheitliche Einleitungs-
normen (Mindestanforderungen) sind auch jene Abwasserproduzenten, bei
denen der Abgabensatz keinen Anreiz zur Vornahme von VermeidungsmaBnah-
men bietet, zur Einhaltung der ordnungsrechtlich normierten Vermeidungsgren-
zen gezwungen: der Einsatz von Ressourcen zur Gewisserreinhaltung folgt
insoweit nicht den Kostenrelationen; die Kosten sind vielmehr ein Reflex der
durch Ordnungsrecht erzwungenen RessourceneinsétzeS.

Die Kosteneffizienz der Abwasserabgabe wird dariiber hinaus wesentlich
dadurch gemindert, daB der iiberwiegende Teil der abwasserproduzierenden
Unternehmen nicht unmittelbar abgabepflichtig ist. Sie sind wie die privaten
Haushalte sog. Indirekteinleiter und werden mit der Abgabe nur insoweit
konfrontiert, als diese im Rahmen der in der Regel nach anderen MaBstiben
erhobenen kommunalen Entwisserungsgebiihren auf sie weitergewélzt wird. Je
nachdem, ob Unternehmen ein eigensténdiges Einleitungsrecht besitzen oder
nicht, unterliegen sie somit auch unterschiedlichen pretialen Sanktionsmecha-
nismen’.

Diese beiden Restriktionen machen deutlich, wie weit sich die Abwasserabga-
be vom Modell der Emissionsabgabe entfernt hat. Sie verdeutlichen aber auch,
daB die allokativen Wirkungen der Abwasserabgabe empirisch nur schwer zu
erfassen sind: Die seit 1981 eingetretenen Verdnderungen im Gewdsserschutz
lassen sich nicht eindeutig auf die Abwasserabgabe radizieren, da diese im
Verbund mit dem staatlichen Ordnungs- und dem kommunalen Gebiihrenrecht
— und zudem mit staatlichen Transfers — zu einem Policy Mix verkniipft ist.

Unter Beriicksichtigung dieser Zuordnungs- und Trennprobleme 148t sich
kein einfaches Urteil iiber die Wirksamkeit® dieses Instruments féllen. Betrach-
ten wir sie zunichst aus der Perspektive des Gewdsserschutzes, so hat sich die
Abgabe durchaus als wirksam erwiesen.

— Sie hat die Vollzugsméingel des Wasserhaushaltsrechts in einem wichtigen
Bereich ausgeglichen: Auch solche Emittenten, die sonst im Vertrauen auf
nicht aufgedeckte Volizugsdefizite nicht zur Einhaltung der Einleitungsnor-
men bereit gewesen wiren, haben durch die Abgabe einen Impuls erhalten,
den Anforderungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
entsprechen. Dazu hat insbesondere die Halbierung des Abgabesatzes fiir
die nach Normerfiillung emittierten Schadeinheiten beigetragen; sie bedeu-
tet ndmlich anders betrachtet eine Verdoppelung der Abgabesitze fiir die
gesamte Schmutzwasserfracht, wenn die Mindestanforderungen verletzt
werden.

6 Dazu u.a. Hansmeyer, K.-H. und D. Ewringmann (1984, S. 247fT.).

7 Zur Indirekteinleiterproblematik siche Ewringmann, D. u.a. (1981).

8 Im einzelnen dazu: Ewringmann, D.und V. Hoffmann (1977); Ewringmann, D.,K.-D.
Kibat und F. Schafhausen (1980); Ewringmann, D. u.a. (1981); Kibat, K.-D. (1982).
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— Da die Abgabe auch die durch Wartungs- oder Betriebsméangel auftretenden
Storfallemissionen ahndet — bei Uberschreiten der zugelassenen Hochst-
werte kann ndmlich die Bemessungsgrundlage angepaft und der Abgabesatz
verdoppelt werden — hat sie zu einer sorgféltigeren Handhabung der
Produktions- und Vermeidungsanlagen beigetragen, z.T. auch zu einer
Umstellung der Entwasserungskonzeption. Jiingstes Beispiel sind Rheinan-
lieger-Gemeinden, die aufgrund der Kliranlagenausfille bei Hochwasser
mit einer Mehrfachbelastung an Abwasserabgabe zu rechnen haben und
daher ihre bisherige Standort- und Technikplanung iiberpriifen.

— Die Abgabe hat auch — wenngleich aufgrund des relativ niedrigen Satzes
nur in bescheidenem MaBe — zu weitergehenden, d.h. iiber die allgemein
anerkannten Regeln der Technik hinausgehenden ReinigungsmaBnahmen
beigetragen,; sie bleibt vor allem ein permanenter Kostenfaktor und damit
auch ein permanenter Anreiz, nach billigeren Vermeidungsmoglichkeiten zu
suchen.

— SchlieBlich — und darin liegt vielleicht ihre wichtigste gewasserschutzpoliti-
sche Wirkung — hat die Abwasserabgabe, vor allem durch ihre Signalwir-
kungen in der Ankiindigungsphase, die Sensibilitét fiir den Gewisserschutz
und fiir die Notwendigkeit eigener Vermeidungsanstrengungen erheblich
erhoht. Anders gesprochen: Die Probleme der Abwasserbehandlung sind
aus dem technischen Bereich in die Entscheidungsebene von Finanzvorstin-
den und Kdmmerern geriickt worden.

Demgegeniiber fillt die 6konomische Beurteilung vorwiegend negativ aus: die
Abwasserabgabe kann die ihr urspriinglich zugedachte Funktion eines kosten-
minimierenden Steuerungsmechanismus fiir eine volkswirtschaftlich sinnvolle
Auswahl von Vermeidungsinvestitionen nicht bzw. nur unzureichend erfiillen;
durch ihren Verbund mit dem Ordnungsrecht und mit der kommunalen
Gebiihrenpolitik tragt sie vielmehr zu neuen allokativen Verzerrungen bei:

— Zur Erlduterung dieses Befundes sei nochmals betont, daB der Ressourcen-
einsatz fiir abwasservermeidende MaBnahmen nach wie vor durch ord-
nungsrechtliche Normen bestimmt wird. Der in branchenspezifischen
Mindestanforderungen definierte Stand der allgemein anerkannten Regeln
der Technik ist der dominierende MaBstab fiir die einzelbetriebliche
Investitionsentscheidung. Die Abwasserabgabe trigt allerdings in zweierlei
Hinsicht zu einer Erginzung bei. Zum einen {ibernimmt sie die Funktion
einer Ausgleichsabgabe; sie lastet ndmlich auch jenen Emittenten, die die
Mindestanforderungen nicht erfiillen und insoweit nicht mit den entspre-
chenden Kosten belastet sind, Abgabekosten an und schopft daher zumin-
dest tendenziell die im Vollzugsdefizit liegenden Wettbewerbsvorteile ab. Da
sie zudem die Restverschmutzung belastet, stellt sie fiir den ordnungsrecht-
lich nicht sanktionierten Teil der Emissionen einen Preis dar. Infolge der
Abgabesatzhalbierung liegt dieser bei 20 DM pro Schadeinheit und Jahr. So
positiv diese Restverschmutzungsabgabe aus systematischer Sicht zu beur-
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teilen ist, so unzureichend ist ihre Hohe; sie ist weder an Internalisierungs-
noch an Standard-Preis- oder an Vermeidungskosteniiberlegungen orien-
tiert. Immerhin triagt die Abgabe auch im Restverschmutzungsbereich dazu
bei, daB Emittenten, die — aus welchen Griinden auch immer — iiber die
Mindestanforderungen hinausgehende Reinigungsanstrengungen unterneh-
men, zumindest tendenziell keine Wettbewerbsnachteile gegeniiber denjeni-
gen Emittenten in Kauf nehmen miissen, die ausschlieBlich die allgemein
anerkannten Regeln der Technik beachten.

Diese wettbewerbsentzerrenden Effekte treten allerdings nur im Verhéltnis
der Direkteinleiter untereinander auf. Im Verhéltnis zwischen Direkt- und
Indirekteinleitern sowie im Verhiltnis der Indirekteinleiter untereinander
bestehen demgegeniiber erhebliche Allokationsverzerrungen; Direkt- und
Indirekteinleiter unterliegen nidmlich unterschiedlichen Eingriffsmechanis-
men:

Das Abwasserabgabengesetz belastet industrielle Direkteinleiter nach MaB-
gabe der Schédlichkeit ihrer Abwasser; Direkteinleiter sind dariiber hinaus
Adressaten der wasserrechtlichen Bescheide. Industrielle Indirekteinleiter
werden dagegen nur von der kommunalen Gebiihrenpolitik fiir ihre
Abwasserableitungen belangt. Es hdngt daher von der Ausgestaltung der
Bemessungsgrundlage der kommunalen Entwisserungsgebiihren ab, ob
Indirekteinleiter einer finanziellen Belastung unterliegen, die derjenigen der
Direkteinleiter vergleichbar ist; ein Parallelproblem besteht in der Intensitét
der kommunalen Auflagenpolitik im Rahmen der Ortsentwisserungssat-
zungen.

Da z.T. ganze Branchen oder Fachsparten iiberwiegend oder nahezu
vollstindig entweder nur mit Direkteinleitern oder nur mit Indirekteinlei-
tern besetzt sind, trdgt die unterschiedliche Internalisierungsstrategie iiber
Abwasserabgabe und kommunale Gebiihr zu intersektoralen Strukturver-
zerrungen bei. Nach dem empirischen Befund sind die gebiihrenpolitischen
Strategien der Gemeinden sehr unterschiedlich; die Bemessungsgrundlagen
reichen vom reinen FrischwassermaBstab iiber Verschmutzerbeiwerte bis zu
differenzierten Einzelansitzen mit schadlichkeitsbezogenen Kriterien fiir die
Verteilung der kommunalen Abwasserbehandlungskosten. Daher kénnen
auch regionale Verzerrungen die Folge sein. Verfolgt man die Allokations-
entscheidungen im Innenverhiltnis zwischen einer Gemeinde und ihren
Indirekteinleitern weiter, so bestehen vor allem in Abhéngigkeit von der
kommunalen Auflagen- und Gebiihrenpolitik, vom zeitlichen Ablauf und
von der Koordinierung kommunaler und unternehmerischer Abwasserbe-
handlungsinvestitionen verschiedene ,,Gefahrenquellen fiir volkswirt-
schaftliche Fehlallokationen.

Unterschiedlich sind schlieBlich die von der Verwendung des Abgabeauf-
kommens ausgehenden Wirkungen zu beurteilen. Ein Teil des Aufkommens
wird zur Finanzierung der Verwaltungskosten verwendet. Rechnet man die
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Umweltplanungs- und Umweltverwaltungskosten zu den grundsitzlich zu
internalisierenden Kosten, so ist diese Finanzierung systemkonform. Uber
die Verteilung des Aufkommens, das fiir GewdsserschutzmaBnahmen in
Gemeinden und Unternehmen verwendet wird, liegen bisher nur unzurei-
chende empirische Befunde vor. Soweit ein Teil davon in Form allgemeiner
Forderangebote fiir MaBnahmen bereitgestellt wird, die in ihrer Wirksam-
keit iiber die allgemein anerkannten Regeln der Technik hinausgehen,
kommt dies hinsichtlich der Anreizwirkung einer Erh6hung der Restver-
schmutzungsabgabe gleich, tragt also zur besseren Erfiillung der allokativen
Steuerungsfunktion der Abgabe bei. Die Mittel allerdings, die zur Subven-
tionierung von ordnungsrechtlich ohnehin vorgegebenen Reinigungslei-
stungen verwendet werden, verstirken die Tendenz zur kostenineffizienten
Reinigung.

III. Die 2. Novelle zum AbwAG: Das Ende der Restverschmutzungsabgabe

Im Dezember 1986 hat der Deutsche Bundestag das 2. Gesetz zur Anderung
des AbwAG beschlossen. Unter den Anderungen, die direkt oder indirekt die
Hohe der Abgabezahllast beeinflussen, sind fiir die Grundstruktur der Abgabe
insbesondere diejenigen Neuregelungen von Bedeutung, die sich auf den
Zusammenhang von Reinigungsleistung und Abgabesatz beziehen (§ 9 Abs. 5
und 6 AbwAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Mirz 1987).
Waurden bereits nach der alten Fassung die Schadeinheiten, die nach Erfiillung
der ordnungspolitischen (Konzentrations-) Anforderungen noch emittiert wur-
den, nur mit dem halben Abgabesatz belastet, so wird nunmehr ab 1989 eine
zusitzliche bzw. weitergehende AbgabesatzermaBigung gewihrt. Dies gilt zum
einen fiir Abwassereinleitungen, bei denen die Mindestanforderungen auf dem
Niveau der ,,allgemein anerkannten Regeln der Technik“ einzuhalten sind;
werden von den Emittenten iiber diese Anforderungen hinausgehende Reini-
gungsleistungen erbracht, so erméBigt sich der ohnehin halbierte Abgabesatz
fiir die verbleibende Restverschmutzung zusitzlich um den Prozentsatz, um den
die Anforderungen ,,libertroffen“ werden.

Eine weitreichende ErmaBigung gilt zum anderen fiir die Einleitung gefdhrli-
cher Stoffe, sofern die fiir diese geltenden Anforderungen nach dem ,,Stand der
Technik* erfiillt werden; fiir die danach verbleibende Restverschmutzung
ermidfBigt sich der Abgabesatz um 80%, betrdgt also nur noch 8, — DM pro
Schadeinheit.

Neben diesen AbgabesatzerméBigungen hat die 2. Novelle zum AbwAG auch
eine weitreichende Aufrechnungsméglichkeit getroffen, die bereits zum
1. Januar 1987 in Kraft getreten ist: Nach § 10 Abs. 4 AbwAG konnen nunmehr
50% der Aufwendungen, die erbracht werden, um die Schadstofffrachten tiber
das Niveau der allgemein anerkannten Regeln der Technik hinaus zu vermin-
dern, mit der Abgabeschuld fiir das Jahr der Aufwendungen fiir die beiden
Folgejahre aufgerechnet werden.
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Die in diesen Regelungen zum Ausdruck kommende Tendenz ist eindeutig:
Die Abgabe soll nur von jenen entrichtet werden, die gegen die ordnungsrechtli-
chen Normen verstoBen; eine finanzielle Belastung der sog. Restverschmutzung
soll moglichst unterbleiben. Die 2. Novelle hat somit endgiiltig die urspriingli-
che Konzeption einer lenkenden Restverschmutzungsabgabe verlassen. Eine
durchgingige Belastung der tatsdchlichen Emissionen findet nicht mehr statt.
War schon die bisherige Halbierungsregel aus Modellsicht unbefriedigend —
wenn auch aus ihrer vollzugsunterstiitzenden Wirkung erklérlich —, so gilt dies
erst recht fiir die zukiinftige Behandlung der trotz Einhaltung der Mindestanfor-
derung nicht vermiedenen Schadeinheiten®. Durch den linearen Abbau der
Restverschmutzungsbelastung fehlt ein dauerhafter dynamischer Anreiz zur
Emissionsreduzierung und zur Innovation. Auch wird damit zugleich die
Ausgleichsfunktion der Abgabe ausgehohlt. Eine Restverschmutzungsabgabe
hitte ja vor allem die Aufgabe, die Einleiter auch mit den Opportunititskosten
der zuldssigen Gewdssernutzung zu konfrontieren.

Der Abbau der Ausgleichsfunktion der Abgabe entspricht den Formulierun-
gen der ,,Leitlinien Umweltvorsorge“ der Bundesregierung, in denen zwar das
Verursacherprinzip als ,,Kostenzurechnungsprinzip und 6konomisches Effi-
zienzkriterium* bemiiht wird, gleichzeitig aber bei der Aufzdhlung der dem
Verursacher zuzurechnenden Kostenkategorien nur die Vermeidungs- bzw.
Beseitigungskosten genannt werden (Der Bundesminister fiir Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, 1986). Die Anlastung der durch die verbleibende
Nutzung verursachten Schadens- bzw. Opportunitétskosten wird erstmals in
einer offiziellen Verlautbarung der Bundesregierung nicht erwihnt.

Der ,,6konomische Hebel“ der Abgabe ist damit endgiiltig zum Vehikel der
Vollzugsunterstiitzung des Wasserrechts geworden; die Abgabe ist allerdings in
ihrer Funktion als vollzugsunterstiitzende ZwangsmaBnahme noch wirksamer
ausgestaltet worden!®. Das dadurch endgiiltig besiegelte 6konomische Schicksal
der Abwasserabgabe, das sich im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte bereits
seit ldngerer Zeit deutlich abzeichnete, offenbart allerdings ein seltsam wider-
spriichliches Denkmuster. Insbesondere von juristischer Seite ist die Aversion
gegen 0konomische Hebel in der Umweltpolitik niemals aufgegeben worden.

9 Siehe dazu im einzelnen: Maas, Ch. (1987, S. 65ff.).

10 Siehe dazu Maas, Ch. (1987): Zur Verbesserung zidhlt die Erweiterung des
Anwendungsbereichs durch die Aufnahme neuer Parameter in die Berechnung der
Schadeinheiten. Mit der Novelle werden ab 1990 der Ermittlung der Schadeinheiten
zusitzlich die in den Einleitungen enthaltenen Anteile der Schwermetalle Chrom, Nickel,
Blei, Kupfer sowie ihrer Verbindungen und die emittierten organischen Halogenverbin-
dungen (AOX) zugrundegelegt. Dafiir entfallen die absetzbaren Stoffe, da diese durch ein
anderes MeBverfahren auch im Rahmen der CSB-Bestimmung mit erfa8t werden konnen
(§ 3 Abs.1 der novellierten Fassung). Bisher umfaBte die Bewertungsgrundlage die
Parameter: Absetzbare Stoffe, oxydierbare Stoffe (CSB), Quecksilber und Cadmium
sowie ihre Verbindungen, Fischgiftigkeit. Die Umrechnung der jeweiligen Mengen in
Schadeinheiten erfolgt auf der Basis einer Umrechnungstabelle in der Anlage zu § 3
AbwAG.
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Ihnen wird stets mangelnde Wirksamkeit und Zuverlissigkeit vorgeworfen; als
wirksam gilt ausschlieBlich die ordnungsrechtliche Regulierung. Andererseits
kommt man angesichts der empirischen Befunde {iber den Zustand der Umwelt
und seiner Entwicklung nicht umhin, die Unméglichkeit des ordnungsrechtli-
chen Vollzuges und die Wirkungslosigkeit dieses Instrumentariums einzugeste-
hen. Zur Behebung der Wirkungsschwichen des Ordnungsrechts greift man
dann ausgerechnet auf das geschméhte 6konomische Instrumentarium zuriick,
freilich nicht ohne es durch Zweckentfremdung fiir die eigentlich vom Ord-
nungsrecht wahrzunehmenden Aufgaben zu vereinnahmen und damit 6kono-
misch wirkungslos zu machen.

IV. Bewertung

Trotz der bereits dargestellten schwerwiegenden Mingel bedarf die Abwasser-
abgabe einer differenzierten Gesamtbewertung.

Die 6konomische Bewertung hiangt insbesondere vom Anspruchsniveau bzw.
vom Referenzsystem ab. Nimmt man die Pigousche Perspektive einer alloka-
tionsoptimalen Besteuerung der Externalitdten zum MaBstab (und sieht von der
Kritik an diesem Ansatz ab), so muBl die Abwasserabgabe zwangsldufig schlecht
abschneiden. Auch als kosteneffizient im Sinne des Standard-Preis-Ansatzes
von Baumol und Oates kann sie sicherlich nicht angesehen werden. Diese aus
O6konomisch-theoretischer Sicht durchaus berechtigte Feststellung kann jedoch
nur die eine Seite einer kritischen Bewertung der Abwasserabgabe sein. Die
andere Seite muBl vom Referenzsystem eines ohne Abwasserabgabe vollzogenen
ordnungsrechtlichen Regulierungsansatzes ausgehen und die durch die Abwas-
serabgabe bewirkten Verdnderungen beriicksichtigen. In diesem Zusammen-
hang stellt sich dann auch die Frage, ob unter denselben Rahmenbedingungen
andere Instrumente 6konomisch effizienter hitten wirken konnen.

Die wesentlichen Schwachstellen der Abwasserabgabe sind:

1. ihre geringe Allokationseffizienz. Sie ist insbesondere darauf zuriick-
zufiihren,

— daB sie nur Gewissernutzungen erfaB8t und insoweit, weil die iibrigen
Umweltgiiter ohne vergleichbare Preise genutzt werden konnen, zwangsldu-
fig Verzerrungseffekte z.B. im Verhéltnis zur Boden- und Luftnutzung
hervorruft. Erwidhnt sei nur das Beispiel der mit zunehmender Kldranlagen-
leistung quantitativ und in ihrer Schadlichkeit wachsenden Klarschlimme,
die dann auf den Boden verbracht oder iiber Verbrennungsanlagen in die
Luft emittiert werden.

— daB sie unter den Gewissernutzungen nur die Vorfluternutzung fiir
Schadstoffe erfaBt; auch insoweit treten Verzerrungen im Verhiltnis zu
anderen Gewissernutzungen auf, z. B. beim Grundwasser.
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2. ihre geringe Kosteneffizienz bei der Erreichung gewissergiitepolitischer
Ziele. Diese ist vor allem darauf zuriickzufiihren,

— daB weder immissionsbezogene noch emissionsorientierte Ziele in operatio-
naler Form bestehen; die Abgabenkonstruktion bleibt daher ohne eindeuti-
ge Vorgabe.

— daB der von der Abgabe steuerbare Bereich der Restverschmutzung — wie
bemerkt — zunehmend durch ordnungsrechtliche Vorschriften eingeengt
wird und die Abgabe daher, nicht zuletzt auch durch die drastischen
Manipulationen des Abgabesatzes, im 6konomischen Sinne funktionslos
wird.

— daB der iiberwiegende Teil der Abwasserproduzenten nicht unmittelbar von
der Abgabe betroffen, sondern erst auf dem Umweg iiber kommunale
Verteilungsstrategien belastet wird.

Die wichtigsten Mingel sind also nicht abgabenspezifischer Natur. Sie sind
vor allem Ausdruck allgemeiner Informationsdefizite und Planungsschwéichen
und betreffen alle Losungsvorschldge gleichermaBen, die die Umweltgiiter im
6ffentlichen Eigentum belassen. Informations- und Zuordnungsprobleme sind
allerdings auch die Hauptgriinde dafiir, daB eine addquate Spezifizierung und
Biindelung privater Verfiigungsrechte im Rahmen reiner Marktlésungen nicht
gelingen kann.

Der gegenwirtige Erkenntnisstand 148t daher nur pragmatische und subopti-
male Losungen zu. Derartige pragmatische Planungs- und Bewirtschaftungs-
konzepte sind aber auch erforderlich, sollen zumindest bereichsspezifische
Kostenminimierungsstrategien verfolgbar werden. Ohne sie hdngt auch die
Gewissergiitepolitik mit allen denkbaren Instrumenten letztlich in der Luft. Es
ist daher auch ein Kunstfehler, angesichts der auf die Rahmenbedingungen
riickfithrbaren empirischen Méingel der Abwasserabgabe mit der Forderung
nach lediglich unter Modellbedingungen vielversprechenden Alternativen zu
reagieren. So wiirde z.B. die Einfilhrung eines Zertifikatssystems auf der
kommunalen Ebene an dieselben Wirkungsrestriktionen wie eine Abgabe
stoBen: Die beim Erwerb von Zertifikaten anfallenden Kosten und die Kosten
der alternativen VermeidungsmaBnahmen wiirden ceteris paribus nach densel-
ben MaBstiben auf die Indirekteinleiter unterverteilt werden. Wiirde man
hingegen die Indirekteinleiter direkt zum Erwerb von Zertifikaten verpflichten,
so konnte man sie ebenso zur Abwasserabgabe veranlagen. Die Informations-
probleme bleiben die gleichen.

Trotz ihrer Méngel darf die Abwasserabgabe daher auch aus 6konomischer
Sicht nicht generell negativ beurteilt werden:

— Sie hat dazu gefiihrt, daB die zumeist als ,,Restverschmutzung® bezeichnete
tatsichliche Vorfluternutzung erstmalig mit Kosten belegt wird.

— Sie ist dadurch das einzige Beispiel fiir eine tendenzielle Komplettierung des
Verursacherprinzips, das in den anderen Umweltbereichen nur die Anla-
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stung von Vermeidungskosten nach ordnungsrechtlichen Normen durchge-
setzt hat, insoweit also nur Kosten fiir die Nicht-Verursachung auferlegt.

— Sie hat vor allem einen entscheidenden Wandel in der unternehmens- und
gemeindeinternen Auseinandersetzung mit Gewissernutzung und Nut-
zungseinschrankung eingeleitet: AbwassermaBnahmen sind seither — das
zeigen alle empirischen Befunde — mit einem anderen Stellenwert versehen.
Ihre Planung ist von Entscheidungsgremien mit rein technischer Kompetenz
auf Gremien mit 6konomischer Kompetenz verlagert und somit zum
Kalkulationsfaktor geworden. Dies ist die zentrale Voraussetzung fir
effiziente Allokation.

Gegeniiber einem ausschlieBlich ordnungsrechtlichen Instrumenteneinsatz
hat die Abwasserabgabe daher entscheidende Verbesserungen erbracht. Dies
wird vor allem im Vergleich mit anderen Regelungsbereichen, z.B. der
Luftreinhaltung, deutlich, wo die Restverschmutzung keinem Sanktionsmecha-
nismus unterliegt. Die Funktionsfahigkeit der Abgabe kann zweifellos auch
»intern“ verbessert werden; dazu miBte die mit der 2. Novelle zum AbwAG
eingeleitete Entwicklung allerdings umgekehrt, die Abgabehdhe, das Veranla-
gungsverfahren und die Verteilung auf die Indirekteinleiter iiberpriift werden.
Vor allem wird es aber auf ,,externe* Verbesserungen ankommen; darauf soll
spater eingegangen werden.

C. Der Wasserpfennig!!

1. Entwicklungsgeschichte und Begriindung

Eine dhnlich groBe Publizitit — vielleicht sogar eine noch groBere — wie
seinerzeit die Abwasserabgabe hat die jiingste Umweltabgabe, der sog. Wasser-
pfennig, erfahren. Erist in der Offentlichkeit und in der Fachoffentlichkeit unter
wechselnden Aspekten diskutiert worden; in der 6konomischen Auseinander-
setzung um den Wasserpfennig ist dabei auch auf unterschiedliche Modelle einer
Entnahmeabgabe zuriickgegriffen worden. Um den Fallstudiencharakter zu
wahren, soll hier allerdings ausschlieBlich auf das im Land Baden-Wiirttemberg
seit dem 1. 1. 1988 erhobene ,,Entgelt fiir Wasserentnahmen* (§§ 17a-f Wasser-
gesetz fiir Baden-Wiirttemberg) Bezug genommen werden. Die Entstehungsge-
schichte dieser neuen, in das Landeswassergesetz eingearbeiteten Abgabe weist
einige Besonderheiten auf, die kurz genannt seien:

Ausgangspunkt fiir die Uberlegungen zur Einfiihrung eines Wasserpfennigs
ist die allgemeine Besorgnis einer zunehmenden Grundwasserverschmutzung,
insbesondere in Form kritischer, vorwiegend aus landwirtschaftlichen Diinge-
mitteleintrigen stammender Nitratbelastung. Der damit verbundenen Geféhr-
dung der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung soll durch eine verstdrkte Auswei-

11 Zum folgenden siche auch Hansmeyer, K.-H. und D. Ewringmann (1987).
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sung von Wasserschutzgebieten begegnet werden. In derartigen Schutzgebieten
wird zur Sicherung der Grundwasserqualitét eine Beschrankung der Bodennut-
zung erforderlich, die iiber den bestehenden allgemeinen ordnungsrechtlichen
Rahmen hinausgeht. Von solchen untergesetzlichen Nutzungsbeschrankungen
wird in erster Linie die Landwirtschaft betroffen sein. Da aufgrund der generell
problematischen Einkommenssituation in der Landwirtschaft zusitzliche Er-
tragseinbuBen politisch unakzeptabel erscheinen, muB zwangsldufig iber
Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft nachgedacht werden, wenn die
Ausweisung von Wasserschutzgebieten wesentlich erweitert werden soll.

Der Bundesgesetzgeber hat der hier skizzierten Problematik durch eine
Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes Rechnung getragen und im neuge-
schaffenen § 19 Abs.4 WHG den Rahmen fiir eine Kompensationsklausel
abgesteckt, der von den Bundeslindern auszufiillen ist. Danach sollen die
Linder wirtschaftliche Nachteile aus erhohten Anforderungen, di¢ eine ord-
nungsgemafBe land- und forstwirtschaftliche Nutzung beschrinken, angemessen
ausgleichen. Im zunichst vorgelegten Referentenentwurf war in Baden-Wiirt-
temberg vorgesehen, die Ausgleichszahlungen unmittelbar von den Begiinstig-
ten einer nutzungsbeschrinkenden Anordnung an die Ausgleichsberechtigten
leisten zu lassen; als Begiinstigte wurden die Wasserversorgungsunternehmen
definiert. Von diesem Plan ist das Land schlieBlich abgewichen und hat ein
indirektes Ausgleichsverfahren gewihlt (§ 24 Abs. 4 Wassergesetz fiir Baden-
Wiirttemberg), d. h. das Land leistet den Ausgleich; entsprechend ist es auch fiir
die Finanzierung der Ausgleichszahlungen zustdndig.

Vor diesem Hintergrund ist der baden-wiirttembergische Wasserpfennig als
Refinanzierungsquelle fiir Ausgleichszahlungen an Landwirte anzusehen. Der-
artige Zahlungen werden dann fillig, wenn durch die Ausweisung von
Wasserschutzgebieten iiber die allgemeinen Anforderungen hinausgehende
Nutzungsbeschrankungen erlassen werden miissen. Das (Re-)Finanzierungsziel
hat materiell auch vom Beginn der Wasserpfennig-Initiative des Landes an im
Vordergrund gestanden.

Allerdings haben die offiziellen Begriindungen fiir die Erhebung des Wasser-
pfennigs wihrend des Entwicklungsprozesses mehrfach gewechselt:

— In den ersten Uberlegungen, die auch AnlaB fiir ein erstes Rechtsgutachten
(Salzwedel, 1986) waren, spielten ausschlieBlich Finanzierungsaspekte eine
Rolle. Die Ausgleichszahlungen an Landwirte sollten auf eine langfristig
ergiebige Finanzbasis gestellt werden; es war daher auch eine entsprechende
Zweckbindung des Aufkommens vorgesehen.

— Die im Gutachten von Jiirgen Salzwedel geduBerten rechtlichen Bedenken
gegen die vorgesehene Konstruktion fiihrten dann zu einem Argumenta-
tionswechsel. Der Wasserpfennig wurde nunmehr als Lenkungsabgabe
interpretiert. Sie sollte rein allokative Funktionen iibernehmen und den
Wasserbenutzern den ,,Wert des — auf lange Sicht — knappen Wassers vor
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Augen fiihren*“? und Wassersparanreize ausiiben. Zusatzlich wurde auf das
Argument zuriickgegriffen, die Wasserentnahme stelle einen Sondervorteil
dar, der abgegolten werden miisse. Entsprechend wurde auf eine Zweckbin-
dung verzichtet.

— Der am 18. Mirz 1987 vorgelegte Regierungsentwurf griff dann — nach
erneuten Bedenken juristischer Gutachter!® — wieder auf Finanzierungsar-
gumente zuriick, ohne die Lenkungsargumente aufzugeben. Der Wasser-
pfennig wird daher letztlich sowohl mit seiner Lenkungsfunktion, insbeson-
dere mit dem Wassersparziel, als auch mit dem Aufwand begriindet, ,,den
das Land fiir die Unterhaltung und Reinhaltung der Gewdsser erbringt®.
Eine Zweckbindung enthélt das Gesetz allerdings nicht; von Ausgleichszah-
lungen ist nicht die Rede — sie konnen jedoch als Teil des Gewasserschutz-
aufwandes verstanden werden.

Schon die Entwicklungsgeschichte des Wasserpfennigs zeigt daher deutlich
den Unterschied zur Abwasserabgabe: Wahrend die Abwasserabgabe urspriing-
lich als Lenkungsabgabe konzipiert war und im GesetzgebungsprozeB3 zur
Finanzierungs- und Vollzugshilfeabgabe degenerierte, ist der Wasserpfennig
von vornherein als Finanzierungsabgabe geplant gewesen; die iibrigen Funktio-
nen wurden lediglich aus taktischen Griinden vorgeschoben, oder es wurde eine
automatische ,,Miterfiillung* anderer Ziele unterstellt. Dabei tritt jedoch ein
innerer Widerspruch auf: Eine wassersparende Lenkungsabgabe ist keine
sichere und ergiebige Basis fiir die langfristige Finanzierung der Ausgleichszah-
lungen.

II. Theoretische Rechtfertigungsansiitze

Den unterschiedlichen Begriindungsargumenten zum offiziellen Wasserpfen-
nig-Entwurf entsprechen unterschiedliche 6konomische Modellansitze. Fiir die
Erhebung einer Abgabe auf die Wasserentnahme nach dem baden-wiirttember-
gischen Modell bieten sich zunéchst aus 6konomischer Sicht vier Ansatzpunkte:

1. Zur optimalen Verteilung des Wassers auf unterschiedliche und miteinan-
der rivalisierende Verwendungsarten muf3 das Gut Wasser auch mit jenen
Knappheitsfolgen belastet werden, die mit der Entnahme verbunden sind. Eine
allokationsoptimierende Abgabe hitte daher die Funktion, die iiber die
privatwirtschaftlichen Forderungs-, Aufbereitungs- und Verteilungskosten hin-
ausgehenden volkswirtschaftlichen bzw. sozialen Zusatzkosten der Entnahme
zu internalisieren. Die Abgabe bliebe dabei an die (erweiterte) Kostendimension
gebunden; sie wire ein monetires Aquivalent fiir den volkswirtschaftlichen
Werteverzehr und die volkswirtschaftlichen Opportunititskosten der Wasser-
entnahme. Insoweit entspriche sie dem Pigou-Ansatz.

12 Referentenentwurf (Stand 25. 8. 1986, S. 18).

13 Rechtsgutachten wurden auBer von Salzwedel (s.0.) u.a. erstellt von: Mufignug, R.
(1986); Kirchhof, P. (1987); Piittner, G. (1987).
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2. Die Wasserentnahme kann auch mit einer Abgabe belastet werden, um das
Entnehmerverhalten bewuBt nach politischen Zielvorstellungen zu verdndern,
also das Nachfrageverhalten zu steuern. Eine solche Lenkungsabgabe hitte z. B.
die Funktion, die bisherigen Entnahmemengen insgesamt zu verringern,
Grundwasserentnehmer auf Oberflichengewisser umzulenken, die Entnehmer-
struktur zu beeinflussen oder industrielle Wasserentnahmen zugunsten einer
langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung einzuschrianken. Allgemein
bestiinde die Aufgabe also darin, Substitutionsprozesse einzuleiten. Die Abgabe
16st sich daher von den Kosten 6ffentlicher Leistungen und den volkswirtschaft-
lichen Kosten der Wasserentnahme. Sie miifite sich an den betrieblichen
Substitutionskosten orientieren, um Lenkungserfolge moglich zu machen.

3. Soweit der Wasserpfennig weder als Internalisierungsabgabe zur Alloka-
tionsoptimierung beitragen noch als demeritorisierende Lenkungsabgabe die
Wasserentnahme gezielt verringern oder umstrukturieren soll bzw. kann, bleibt
schlieBlich eine Finanzierungsfunktion iibrig. Die Abgabe soll dann allgemeine
Deckungsmittel fiir den Staatshaushalt oder besondere Mittel fiir Einzelaufga-
ben bereitstellen.

4. Geht man von der isolierten Betrachtung der Abgabenkonstruktion ab
und bezieht die Aufkommensverwendungsseite des Wasserpfennigs mit ein —
d.h. die Kompensation an Landwirte —, so kann die Abgabe grundsétzlich —
sicht man von der konkreten Regelung in Baden-Wiirttemberg zunichst einmal
ab—auch als Entschiddigungszahlung der Wasserwerke an die zu ihren Gunsten
auf Grundwassernutzungen verzichtenden Landwirte verstanden werden. Die
Abgabe wire dann Bestandteil eines Coase-Arrangements als allokationsopti-
mierende Marktlésung.

Den interessanten Versuch, den Wasserpfennig auf diese Weise als 6konomi-
schen Allokationsmechanismus zu interpretieren, hat zuerst Holger Bonus
(Bonus, 19864, S. 451 ff.) unternommen. Sein im Wirtschaftsdienst erschienener
Beitrag ,,Eine Lanze fiir den Wasserpfennig* war Anla8 fiir einelange, sich iiber
mehrere Folgen erstreckende Artikelfolge!4, in der einige Grundpositionen der
Umweltallokationsverfahren aufgearbeitet wurden; dabei wurde allerdings z. T.
unabhingig von der konkreten Gesetzeskonstruktion theoretisiert und letztlich
ein Ansatz unterstellt, wie er zwar grundsétzlich fiir eine Wasserpfenniglosung in
Betracht gezogen werden konnte, vom Gesetzgeber allerdings nicht zugrundege-
legt wurde. Bonus versucht, den Wasserpfennig mit Hilfe des von Coase
gewdhlten Ansatzes zu erklaren und zu rechtfertigen. Er unterstellt, daB es fiir
die effiziente Allokation des Grundwassers unerheblich sei, ob die Landwirte
liber das Verursacherprinzip oder die Begiinstigten iiber Ausgleichszahlungen
zu Kompensationen herangezogen werden. Die SchluBfolgerung mu8 dann

14 Siehe dazu die Beitrdge von Brdsse, U. (1986, S. 566 1.); Scheele, M. und G. Schmitt
(1986, S. 5701t.); Bonus, H. (1986b, S. 6251F.); Scheele, M. und G.Schmitt (1987, S. 40ft.);
Blankart, Ch. B. (1987a, S. 151 ff.); Karl, H. (1987, S. 154ff.) sowie die SchluBdiskussion
im Wirtschaftsdienst, H. IV (1987, S. 199ff.).
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lauten: Auch die mittelbare Kompensation iiber den Wasserpfennig fiihrt zur
effizienten Grundwasserallokation.

III. Die konkrete Ausgestaltung im Licht der theoretischen Ansiitze

Greift man auf die einzelnen Begriindungen und auf die dahinter stehenden
O6konomischen Anséitze zuriick, so setzen sie jeweils unterschiedliche Ausgestal-
tungstechniken (und auch Rahmenbedingungen) voraus. Bei einem Blick auf die
baden-wiirttembergische Konstruktion wird allerdings deutlich, daB 6konomi-
sche Modellvorstellungen fiir die Abgabenausgestaltung nicht Pate gestanden
haben.

Das Gesetz sieht ein Entgelt fiir folgende Nutzungen vor, soweit sie der
Wasserversorgung dienen:

1. Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewissern,
2. Entnehmen, Zutagefordern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser.

Einzelne Entnahmearten werden allerdings von der Entgeltpflicht ausgenom-
men. Das Entgelt soll sich nach Herkunft, Menge und Verwendung bemessen.
Im einzelnen ist folgende Entgeltregelung vorgesehen:

Gewisserbenutzung Entgelt
DM/m?
Offentliche Wasserversorgung 0,10

Entnahme, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser, um aus
ihm unmittelbar Warme zu gewinnen 0,01

Sonstige Wasserversorgung
— Entnahme und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewissern

— zum Zweck der Kiihlung 0,01
— zum Zweck der Beregnung oder Berieselung 0,01
— zu sonstigen Zwecken 0,04

— Entnahme, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser 0,10

Von besonderer Bedeutung fiir die Abgabenkonstruktion ist die ErmaBi-
gungsregelung. Danach kann die Abgabe auf Antrag um bis zu 90% erméBigt
werden, ,,wenn der Entgeltpflichtige in unverhéltnismiBig groBem Umfang
Wasser benétigt (wasserintensive Produktion) und sich bei ungekiirzter Erhe-
bung des Entgelts seine Gestehungskosten so stark erhéhen wiirden, daB er
erheblich und nicht nur voriibergehend in seiner Wettbewerbsfahigkeit beein-
trachtigt wire*.

Vergleicht man das Gesetz mit den theoretischen Ansétzen, so wird deutlich,
daB die Abgabenkonstruktion die Grundforderungen keines Ansatzes wider-
spiegelt.

— Als Internalisierungsabgabe nach Pigou ist das vom Land Baden-Wiirttem-
berg vorgesechene Wasserentnahme-Entgelt nicht konzipiert; die strengen
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theoretischen Anforderungen an eine solche Abgabe sind im iibrigen
aufgrund vorhandener Informationsdefizite auch nicht zu erfiillen. Die
Tarifkonstruktion des Gesetzentwurfs widerspricht aber sogar dem Grund-
muster einer die volkswirtschaftlichen Entnahmekosten internalisierenden
Abgabe: Insbesondere die herkunftsunabhingige Gleichbelastung aller
Entnahmen fiir Zwecke der offentlichen Wasserversorgung, die Verwen-
dungsdifferenzierungen und die geplante Hérteregelung stehen im Konflikt
mit der allokativen Funktion einer Internalisierungsabgabe.

— Als Lenkungsabgabe konnte der Wasserpfennig grundsétzlich nur durch
Ausrichtung an einem operationalisierten Ziel wirkungsvoll ausgestaltet
werden. Eine Zielkonkretisierung ist indessen nicht zu erkennen; sie kann
beziiglich der Erhebung der Abgabe auch dem Okologieprogramm des
Landes nicht entnommen werden. Dadurch fehlt ein MaBstab fiir die
,»richtige* Gestaltung des Wasserpfennigs, der sich somit zugleich schon im
Vorhinein der Erfolgskontrolle entzieht. Auch ist der Tarif nicht in einer
Form gestaltet, daB von ihm ein gezielter Beitrag zum Wassersparen
ausgehen konnte. In diesem Fall miite die Abgabenh6he an den Kosten fiir
Substitutionen orientiert sein; dies ist nicht der Fall.

Allenfalls kénnte ein gewisser Lenkungseffekt dadurch gegeben sein, daB
Grundwasserentnahmen hoéher belastet werden als Entnahmen aus Oberfla-
chengewissern. Wenn ein solcher Anreiz der Abgabe iiberhaupt besteht, so
bleibt er allerdings aufgrund von Ausnahmeregelungen in mehrfacher Hinsicht
begrenzt. Er kann nicht fiir die 6ffentliche Wasserversorgung zutreffen, fiir
deren Entnahme eine quellenspezifische Entgeltdifferenzierung nicht vorgese-
hen ist. Auch kann der Anreiz nicht fiir die allerdings insgesamt unbedeutende
Grundwasserentnahme fiir unmittelbare Wéarmegewinnung bestehen, die mit
dem niedrigsten Gebiihrensatz belastet werden soll.

DaB ein gezielter Lenkungseffekt zumindest nicht im Vordergrund der
geplanten Abgabenerhebung steht, wird nicht zuletzt an der ErméaBigungs- bzw.
Hairteregelung deutlich. Diese Regelung zeigt vielmehr, da8 sich die Belastung
an Leistungsfahigkeits- und Wettbewerbsféhigkeitsmerkmalen orientieren soll;
gerade dort, wo wegen der Wasserintensitdt der Produktion und der hohen
Kosten die mutmaBlich hochsten Anreize fiir eine Substitution bestiinden, wird
der Anreiz durch eine Harteregelung abgebaut.

Hinsichtlich der Vereinbarkeit der Abgabe mit dem Coase-Ansatz bleibt
zundchst festzuhalten, daB der Wasserpfennig zumindest keinerlei MaBstab fiir
die Beriicksichtigung der durch landwirtschaftliche Nutzungsbeschrinkungen
erzielten Begiinstigung enthilt; auch belastet er Wasserversorger (und auch
andere) unabhingig davon, ob in ihrem speziellen Interesse Schutzgebiete
ausgewiesen werden, ob sie Nitratprobleme haben oder nicht.

Zur Beurteilung, ob die Abgabe auf den Coase-Ansatz zuriickgefiihrt werden
kann, reicht allerdings die Analyse des Abgabengesetzes allein nicht aus. Ein
Blick auf die Allokationsregeln des Wasserrechts wird erforderlich. Dazu kann
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an den Beitrag von Blankart auf der letzten AusschuBsitzung angekniipft
werden (Blankart, 1987Db, S. 7ff.), der bereits deutlich gemacht hat, wie gro8 der
Abstand zwischen dem Coase-Fall und dem Wasserpfennig ist.

Blankart hat den Wasserpfennig als eines von fiinf Modellen kollektiver
Arrangements zur Grundwasserallokation unter Effizienzgesichtspunkten ana-
lysiert. Auf die einzelnen Modellarrangements braucht hier nicht eingegangen
zu werden; vielmehr seien zu den von ihm genannten wasserrechtlichen
Rahmenbedingungen einige Ergénzungen erlaubt:

1. Die Verteilung der Grundwasserrechte in der Bundesrepublik Deutschland
ist noch komplizierter als in den Modellbedingungen unterstellt. Es mag der
Hinweis geniigen, daB zum einen zahlreiche industrielle Grundwasserrechte
bestehen, an deren Bestand nur auf dem Entschidigungswege geriittelt werden
kann, daB zum anderen die Wasserwerke keinen Entschddigungsanspruch fiir
die stindige Verunreinigung ,ihrer“ Grundwasservorkommen haben; es gibt
also keineswegs einen alleinigen und exklusiven Rechtsanspruch der o6ffentli-
chen Wasserversorgung auf das Grundwasser.

2. Die Wasserwerke konnen die Wasserschutzgebiete nicht nach ihren
Bediirfnissen festlegen. Gerade der relativ geringe faktische EinfluB der
Wasserversorger auf die Schutzgebietsausweisung hat zu dem nunmehr beklag-
ten Defizit gefiihrt.

3. Das WHG sieht unabhingig von einer besonderen Prioritit von Trinkwas-
sernutzungen generell eine Bewirtschaftung im Sinne des Gemeinwohls vor;
vermeidbare Beeintrachtigungen sind zur Offenhaltung von Nutzungsoptionen
zu unterlassen. Diese Philosophie schlégt sich u.a. auch im § 34 WHG bei den
allgemeinen Grundwasserbestimmungen nieder. Grundwasser soll allgemein
von nachhaltigen Verdnderungen freigehalten werden, nicht nur im Hinblick auf
einen aktuellen Nutzungsbedarf. Zumindest insoweit ist es einer marktlichen
Allokation und einer privaten Einigung iiber Qualitédtsverschlechterungen
entzogen.

4. In den Marktmodellen werden die Wasserschutzgebiete als beliebig
teilbare und jederzeit produzierbare Giiter verstanden. Ihre Ausweisung ist
daher eine Funktion der Wasserbedarfsentwicklung und der zu erwartenden
landwirtschaftlichen Ertragsausfille. Ubersehen wird dabei, daB eine Nachfrage
nach Schutzgebieten nur insoweit und solange plausibel ist, wie Grundwasser
noch von einer Qualitit ist, daB sich seine Unterschutzstellung ,,lohnt“. Gerade
aufgrund der Zeitdimension sollen ja Grundwasserreservoirs unabhingig von
der aktuellen Nachfrage geschiitzt werden (Vorsorgeprinzip). Die Rechtferti-
gung liegt in den unterschiedlichen Reversibilititen von Grundwassernutzungs-
folgen. Eine im Rahmen der Erneuerungsraten vorgenommene Entnahme fiir
Trinkwasserzwecke kann bei Wasserbedarfsriickgdngen ohne Konsequenzen
fiir die Ressource eingeschriankt oder aufgegeben werden. Die Schadstoffnut-
zung des Grundwassers durch die Landwirtschaft kann zwar bei zusétzlicher
Trinkwassernachfrage durch die Anwendung von Sanktionsmechanismen ein-

5 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 176/11
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geschrinkt oder gar unterbunden werden; die bereits im Grundwasser vorhan-
denen Schadstoffe bleiben davon jedoch unberiihrt. Rein mengenorientierte
Marktmodelle, die auf der Primisse homogener Giiter basieren, tragen daher
den Qualitdtsproblemen des Grundwassers nicht Rechnung.

Um langfristig und unabhingig vom aktuellen Bedarf die Option fiir die
Entnahme qualitativ guten Grundwassers aufrechtzuerhalten, insoweit also
dem sog. Vorsorgeprinzip zu geniigen, hat das Land Baden-Wiirttemberg die
Planungsentscheidung getroffen, den fiir Wasserschutzgebiete reservierten
Landesflichenanteil auf rd. 20% auszudehnen. Auf den neuen Wasserschutzfla-
chen werden landwirtschaftliche Nutzungen per Anordnung zusitzlich be-
schrinkt. Die Ertragsausfille sollen angemessen kompensiert werden; dies
geschieht iiber pauschalierte Ausgleichszahlungen aus dem Landeshaushalt.

Damit ist aber die Entscheidung iiber die Grundwasserallokation bereits
gefillt. Der zur Finanzierung der Ausgleichszahlungen erhobene Wasserpfennig
hat zunichst nur Verteilungskonsequenzen; er diirfte in anderer Weise inzidieren
als bei einer Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln, die aus dem
bestehenden Steuersystem stammen.

Unterstellt man nun, daB aufgrund der im Wasserpreis weitergegebenen
Wasserpfennigbelastung die Wassernachfrage zuriickgeht, so bleibt auch dies
ohne Riickwirkungen auf die Grundwasserallokation. Es mag sein, daBl dadurch
die ErschlieBung neuer Entnahmefazilitdten iiberfliissig wird, daB u. U. auch die
Entnahmemengen in den bisherigen Gewinnungsgebieten zuriickgenommen
werden. Aus den bereits genannten planungsrechtlichen Griinden werden aber
daraufhin die bereits ausgewiesenen Gebiete nicht aus ihrem Schutzstatus
entlassen werden konnen. Dementsprechend fallen auch die Ausgleichszahlun-
gen unabhéingig von der Wassernachfrageentwicklung und den Folgewirkungen
der Wasserpfennigerhebung an.

Unter den bestehenden Rahmenbedingungen ist es daher ein TrugschluB}, den
Wasserpfennig als Allokationsmodell zu verstehen; er ist reines Finanzierungs-
und Verteilungsinstrument. Allein unter diesem Aspekt 148t er sich auch als
Durchbrechung der umweltpolitischen Version des Verursacherprinzips kritisie-
ren und als AusfluB des NutznieBer- oder Begiinstigtenprinzips definieren?s.
Wesentliche allokative Verdnderungen ergeben sich durch den Prinzipienwech-
sel so lange nicht, wie die Grundwassernutzungsentscheidungen durch MaBnah-
men bzw. Unterlassungspflichten ordnungsrechtlich getroffen werden und die
Finanzierung der Opportunitdtskosten der vom Ordnungsrecht Betroffenen
ohne Riickkopplung zur behordlichen Allokationsentscheidung bleibt.

Als Grundwasserallokationsmodell eignet sich der baden-wiirttembergische
Wasserpfennig auch aus anderen Griinden nicht. So belastet er neben Grund-
wasserentnahmen auch die Entnahmen aus Oberflachengewissern, fiir Zwecke

15 Siehe Meifner, W. (1985, S. 197ff.).
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der offentlichen Wasserversorgung sogar mit demselben Abgabesatz; auch
industrielle Eigenwasserforderer unterliegen dem Wasserpfennig. Eine Ver-
handlungskonstellation zwischen der Landwirtschaft in Wasserschutzgebieten
und der durch deren Nutzungsrecht begiinstigten, in diesen Gebieten férdern-
den Wasserwerke ld8t sich insofern dem Wasserpfennig beim besten Willen nicht
zugrundelegen. Auch mit dem Coase-Ansatz hat die in Baden-Wiirttemberg
gewihlte Konstruktion nichts zu tun.

IV. Bewertung

Die 6konomischen Interpretationsversuche des Wasserpfennigs sind von dem
Bemiihen geprégt, einem relativ schlichten politischen Kalkiil im nachhinein ein
theoretisch-allokatives Konzept iiberzustiilpen. Dies kann nur gelingen, wenn
man die bestehenden Rahmenbedingungen mehr oder weniger stark verfremdet.
Der baden-wiirttembergische Ansatz ist allein darauf zuriickzufiihren, daB der
Bund als Rahmengesetzgeber durch § 19 Abs. 4 WHG den Léndern eine neue
Finanzierungsmoglichkeit bescherte; insofern ist der Wasserpfennig eine fiskali-
sche Reaktion auf die WHG-Anderung. Mit der Einfiihrung des Wasserpfen-
nigs konnte sich dann noch relativ leicht die Vorstellung verbinden, iiber die zu
erwartenden Wasserpreiserhohungen kénne auch ein Wassersparziel verfolgt
werden. DaB iiber den Wasserpfennig die Grundwasserallokation geidndert, die
Ausweisung von Schutzgebieten und die Qualitdtsentwicklung von Grundwas-
ser den Marktparteien Landwirtschaft und Wasserversorgung iiberlassen
werden solle, war vom Landesgesetzgeber indessen nicht beabsichtigt.

Sofern das reine Finanzierungsziel angesprochen ist, kann die kritische
Wiirdigung auf wenige Bemerkungen beschrinkt bleiben:

1. Das Aufkommen wird — unter der Voraussetzung, daB keine nennenswer-
ten Substitutionsvorgéinge auftreten — auf rd. 160 Mio. DM pro Jahr geschitzt.
Da ein Teil des Aufkommens bereits vorab den Gemeinden zur Finanzierung
von Altlasten versprochen worden ist, diirfte dieser Betrag unter zusétzlicher
Beriicksichtigung des Erhebungsaufwandes den Ausgleichsbedarf nicht ab-
decken.

2. Dies gilt um so weniger, als der Wasserpfennig als Betriebsausgabe von den
Abgabepflichtigen von den Bemessungsgrundlagen der gewinnabhingigen
Steuern abgezogen werden kann, sich also die Landeseinnahmen aus Steuern
etwa um die Hilfte des Wasserpfennigaufkommens verringern diirften.

3. Sofern Substitutionseffekte auftreten, wird sich der Finanzierungsanteil
des Wasserpfennigs an den Ausgleichszahlungen weiter verringern, da die
Ausgleichszahlungen insgesamt unabhéngig von derartigen Substitutionszah-
lungen anfallen werden.

4. DaB dariiber hinaus vertikale und horizontale Finanzausgleichseffekte
auftreten, sei hier nur am Rande vermerkt.

5%
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Auch fiir das Wassersparziel kann der Wasserpfennig nicht als zieladdquat
angesehen werden. AuBler der allgemeinen Aussage, daB er den Wasserpreis
erh6hen kann und daher auch Mengenanpassungen auftreten konnen, 148t sich
zu seinen Wirkungen z. Z. kaum etwas sagen. Seine Ausgestaltung widerspricht
jedoch einem gezielten Wassersparansatz; es sei nur auf zwei zentrale Méngel
hingewiesen:

1. Weil es an einer Konkretisierung des Wassersparziels fehlt, bleiben
Abgabesatz und sonstige Konstruktionsmerkmale insoweit willkiirlich.

2. Die ,Harteklausel“ stellt sicher, daB die Abgabenbelastung in den Fillen,
in denen der stirkste Substitutionsanreiz zu erwarten ware, um bis zu 90%
gesenkt werden kann.

D. Lehren

Im Umweltgutachten 1978 schriecb der Rat von Sachverstindigen fiir
Umweltfragen (TZ 312 und 313) folgendes:

»312. Versucht man deshalb, die Wassergiitewirtschaft im Sinne einer Kausalkette

Ziele — Programme — MaBnahmen

zu systematisieren und legt dabei die im Umweltprogramm 1971 und dessen Fortschrei-
bung durch die Bundesregierung im Umweltbericht 1976 enthaltenen, zunichst sehr
allgemeinen Zielaussagen zugrunde, entsteht folgende Grobstruktur:

Auf der Zielebene miissen die Hauptziele

— eine fiir 6kologische Belange ausreichende Gewissergiite, die Beeintridchtigungen
des Naturhaushaltes weitgehend vermeidet,

— die Sicherung der Wasserversorgung,

— Sicherung anderer Nutzungen, die dem Gemeinwohl dienen,

durch die Bestimmung der dafiir erforderlichen Giiteziele und der sie ausfiillenden

Giitekriterien konkretisiert werden.

Auf der Programmebene sind in den Programmbereichen
— Emissionsminderung,
— Immissionsschutz zur Verminderung bereits eingetretener Gewdésserbelastungen,
— nutzungsgerechte Wasseraufbereitung zur Ausschaltung von Gewasserbelastungen,
— Sicherstellung der Wasserversorgung,
— Forschung und Entwicklung

Einzelprogramme aufzustellen, die beispielsweise im Bereich der Emissionsverminde-
rung, entsprechend den vom Rat im Rheingutachten dargestellten fiinf Belastungsgrup-
pen (Der Rat, 1976), in Programme zur Verminderung der leicht abbaubaren Stoffe, der
Salze usw. differenziert werden konnen. Sie lassen sich auf ein oder mehrere
Staatsgebiete, aber auch auf eine zusammenhingende Gewisserregion beziehen.
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Auf der operativen Ebene

stehen dann die verschiedenen gesetzlich-administrativen und budgetidren MaBnahmen
wie

— Ge- und Verbote, Uberwachung, BuBgelder, ZwangsmaBnahmen,

— staatliche Planung und Eigen-Investitionen,

— organisatorisch-institutionelle MaBnahmen, z. B. Errichtung von Verbinden,
wirtschaftlicher Anreiz durch

— Finanzierungshilfen

— Abgaben oder Zertifikate

und

— Aktivierung des UmweltbewuBtseins

zur Verfiigung, die den einzelnen Programmen oder auch mehreren Einzelprogrammen
zuzuordnen sind.

Aufallen Ebenen bedarf es dariiber hinaus einer zeitlichen und rdumlichen Prizisierung
und Differenzierung der wassergiitewirtschaftlichen Vorstellungen und Eingriffe unter
Beriicksichtigung einer Grundkonzeption sowie der gewisserbezogenen regionalen
Belastungsdichte bzw. Nutzungsintensitét.

313. Fiir die deutsche Wassergiitewirtschaft besteht zwar eine weitgehende Uberein-
stimmung iiber die allgemeinen Zielvorgaben. Ebenso zeichnen sich konkrete Vorstel-
lungen iiber die erforderlichen oder politisch fiir erforderlich gehaltenen technischen
und administrativen MaBnahmen ab; dies zeigt sich an den wichtigsten gesetzgeberi-
schen Aktivititen der letzten Jahre, insbesondere an der 4. Novelle zum Wasserhaus-
halts-Gesetz und am Abwasserabgabengesetz.

Geschlossene Programme in rdumlicher, zeitlicher und sektoraler bzw. sachlicher
Gliederung sind jedoch nur in wenigen Féllen entwickelt. Dadurch tritt zwangsldufig
die Gefahr nicht konsistenter und punktueller Einzeleingriffe auf, die insgesamt zu einer
suboptimalen Gestaltung wassergiitewirtschaftlicher Aktivitdten fiihren; dies ist durch
unkoordinierte, nicht an iibergeordneten Kriterien orientierte Investitionsentscheidun-
gen im Abwasserbereich seit langem deutlich geworden, zeigt sich aber beispielsweise
auch an dem instrumentellen Nebeneinander von WHG und AbwAG, welches das
Steuerungspotential des AbwAG zumindest partiell auBer Kraft gesetzt hat.“

Dieser Aussage ist bis heute — 10 Jahre danach — wenig hinzuzufiigen.
GewiB ist zuzugeben, daB der Konsens auf der Zielebene eher gréBer geworden
ist; das Defizit auf der Programmebene hat sich aber nicht verringert, auf der
operativen Ebene sind die Abwasserabgabe und vielfiltige Finanzierungshilfen
mittlerweile voll etabliert. Da es in diesem Beitrag nicht um eine Bewertung der
Gewisserpolitik als ganzes geht, kann es nur um Lehren auf der operativen
Ebene gehen.

Versuchen wir hier einige weiterfiihrende Aussagen, so kommt es allokations-
politisch gesehen auf ,,externe* Verbesserungen an. Das bedeutet: Das gewésser-
giitepolitische Instrumentarium — und in seinem Rahmen auch die Abwasser-
abgabe — muB zum einen an immissionsorientierte und die Konkurrenz der
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Nutzungsarten beriicksichtigende Bewirtschaftungsplanungen angebunden
werden; ohne daraus ableitbare Zielvorgaben kann kein finanzpolitisches
Lenkungsinstrument effizient eingesetzt werden. Zum anderen muB der syste-
maren Verschrinkung von Gewissernutzungen bzw. -belastungen und der
Nutzung anderer Medien Rechnung getragen werden. Zur Erhéhung der
allgemeinen Allokationseffizienz sollte dariiber hinaus der im Gewdsserbereich
mit Hilfe der Abwasserabgabe beschrittene Weg, die ,,Restverschmutzung* zum
Okonomischen Faktor zu machen, in die anderen Bereiche hinein fortgesetzt
werden.

Ein Sonderproblem bleibt in diesem Zusammenhang die Subventionspolitik.
Wir haben die Vergabepraxis staatlicher Zuschiisse fiir wassergiitewirtschaftli-
che MafBnahmen zu Beginn dieser Abhandlung kurz erwidhnt. Zur Abrundung
des Gesamtbildes sind drei Aspekte kritisch hervorzuheben: 1. Die Kollision
wassergiitewirtschaftlicher Kriterien beim Kliranlagenbau mit Finanzaus-
gleichsmaBstében bei der Vergabe von Zuschiissen fiir kommunale Kliranla-
gen; 2. die Aufweichung langerfristiger umweltpolitischer Ziele durch kurzfri-
stige konjunkturpolitische Erfordernisse; 3. die haushaltspolitische Fehlsteue-
rung kommunaler Gebiihreneinnahmen im Bereich der Entsorgung.

1. Zum ersten Aspekt ist zu bemerken, dal es im Rahmen der von
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gestalteten Zweckzuweisungen fiir
den kommunalen Klidranlagenbau lange Zeit iibliche Praxis war, staatliche
Zuschiisse fiir Investitionen im Kldranlagenbau nach MaBgabe der ,, Tragbar-
keit*“ der Entwisserungskosten, d.h. vor allem nach der pro-Kopf-Belastung
(jahrliche kommunale Entwasserungskosten pro angeschlossenem Einwohner)
zu zahlen. Da derartige Kosten sich mit abnehmender Gro8e der Anlage
progressiv entwickeln, wurden auf diese Weise vorwiegend Klidranlagen kleine-
rer Gemeinden mit entsprechend geringem Wirkungsgrad — bezogen auf das
Gesamtgewasser — gefordert. Umgekehrt kamen groBere Gemeinden mit in der
Regel vorhandener, aber alterer und infolgedessen meist abgeschriebener
Klédranlage (die zudem in der Regel iiberbelastet ist) selten in den GenuB
derartiger Mittel. Auf diese Weise sind vollbiologische Kliranlagen kleiner
Gemeinden mit hohen spezifischen Kosten z.T. an denselben Gewissern
entstanden, in die benachbarte GroBstidte ihre Abwisser nur mechanisch
gereinigt einleiten. Bei einer Vergabe nach Schwerpunkten wire ohne Zweifel ein
wesentlich groBerer gewissergiitewirtschaftlicher Effekt zu erreichen gewesen.

2. Das herausragende Beispiel fiir die Aufweichung lingerfristig angelegter
Okologischer Ziele ist die Verdnderung, die das sog. Zukunftsinvestitionspro-
gramm (ZIP) bei seiner Planung und Durchfiihrung infolge konjunktureller
Einfliisse erfuhr. Zentraler Bestandteil des ZIP war das Rhein-Bodensee-
Programm, mit dessen Hilfe die wachsende Eutrophierung des Bodensees
gestoppt und die Sanierung des Rheins schwerpunktmiBig vorangetrieben
werden sollte. Dieses Vorhaben gelang am Bodensee relativ gut, da eine
Gesamtkonzeption erkennbar war, die die wesentlichen Quellen des Phosphat-
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Eintrags beriicksichtigte und einer zweckfremden Mittelvergabe Grenzen setzte.
Im Rheineinzugsgebiet war dies (bis heute) nicht der Fall. Infolgedessen gerieten
die als SchwerpunktmaBnahmen gedachten Mittel alsbald unter den Einfluf3
konjunktureller Uberlegungen mit der Folge, daB kleinere, schneller zu
verwirklichende Projekte in erheblich stirkerem MaBe beriicksichtigt wurden.
Die okologischen Folgen sind bis heute zu spiiren: Viele GroBstidte im
Rheineinzugsgebiet betreiben immer noch unzureichende Klidranlagen und
tragen dadurch zu einer Uberbelastung der durch die geférderten Kleinanlagen
nicht entsprechend entlasteten Selbstreinigungskraft des Vorfluters bei.

3. Zur haushaltspolitischen Fehlsteuerung ist schlieBlich zu bemerken: Die
Statistik weist fiir die Bundesrepublik Deutschland hohe Einwohner-Anschluf3-
werte an das Kanalisationsnetz aus!S. Diese Zahlen sagen jedoch nichts iiber den
Zustand des Kanalisationsnetzes aus. Jiingste Forschungen haben ergeben, da3
hier insbesondere in den GroBstddten ein beachtlicher Nachholbedarf existiert,
der beispielsweise in Koln auf ca. 1 Md. DM beziffert wird. Bei der Frage nach
den Griinden fiir diese Versdumnisse in einem wichtigen Teilbereich wassergiite-
wirtschaftlicher MaBnahmen st68t man auf finanzpsychologische und haus-
haltspolitische Ursachen. Finanzpsychologisch sind Investitionen ,,unter der
Erde“ wenig wihlerwirksam. Weil sie nicht sichtbar sind, bleiben Erfolge schwer
vermittelbar. Schon aus diesem Grunde ist ein Verzogerungseffekt eingebaut.
Haushaltspolitische Griinde treten hinzu. Abwassergebiihren sind eine wichtige
Einnahmequelle der Gemeinden geworden. IThre Hohe ist kostenorientiert,
enthilt also auch anteilige Erneuerungen, wobei der Berechnungsmodus
schwankt. Leider zwingt das kommunale Haushaltsrecht nicht generell zu einer
entsprechenden Riicklagenbildung, so daB die Gebiihreneinnahmen zu groBen
Teilen als allgemeine Deckungsmittel verbraucht werden. Fehlallokationen sind
die Folge.

E. AbschlieBende Bemerkungen

Der Wasserpfennig hat aus seiner Entstehungsgeschichte bisher nur den
Beweis dafiir geliefert, daB bei derartigen Instrumenten das fiskalische Ziel
dominiert. Demgegeniiber sind die Lehren aus der Abwasserabgabe vielfiltiger.
Hier seien mehrere Aspekte hervorgehoben: Erstens hat es sich gezeigt, daB ein
neues abgabenpolitisches Instrument sorgfiltig auf die bereits vorhandenen
Instrumente achten muB; das AbwAG ist vom geltenden Wasserrecht regelrecht
,eingefangen‘ worden. Zweitens ist die Kompliziertheit der Abgabe bemerkens-
wert, aber auch das Fehlen von Mechanismen der Erfolgskontrolle; das Gesetz
ist schlieBlich drittens im Gegensatz zu vielen AuBerungen keine Anwendung
des 6konomisch-theoretischen Verursacherprinzips mehr.

16 Siehe dazu etwa Korrespondenz Abwasser, August 1988, S. 766 ff.
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1. Die ersten Entwiirfe des AbwAG sahen — wie bemerkt — ein selbstdndi-
ges Instrument vor, das eigene Lenkungsaktivitdten entfalten und dabei gerade
die Starrheit des wasserrechtlichen Instrumentariums ,aufbrechen‘ sollte: An
das Einleiten von Abwasser ist eine Abgabe zu kniipfen, die sich an der Ist-
Einleitung, der Schéddlichkeit und damit den Schadenskosten orientiert. Gewor-
den ist daraus eine Abgabe, die sich an nach Hohe und Schédlichkeit normierten
Einleitungen orientiert. Damit ist die Lenkungsfunktion (fast) vollig verloren
gegangen, die Abwasserabgabe ist zum Anhingsel des Wasserhaushaltsrechts
geworden. Diese Dominanz bestehender Gesetze ist auch bei evtl. geplanten
Emissionsabgaben zu beachten. Sie schmailert eine angestrebte Lenkungseffi-
zienz entscheidend.

2. Die Kompliziertheit der Abgabe ist in der Tat bemerkenswert, andererseits
aber auch abgabepolitisch unproblematisch, da sie nicht durch die Abgabe
primér verursacht ist, sondern durch den ihr zugrunde liegenden wasserrechtli-
chen Bescheid, der auf die technische Beschaffenheit des jeweiligen Abwassers
abgestellt sein muB. Insofern geht auch die Kritik am hohen biirokratischen
Aufwand fehl. Gleichwohl ist bedauerlich, daB8 der hohe biirokratische Auf-
wand nicht zum Aufbau einer mitschreitenden Kontrolle genutzt worden ist. Im
Gegenteil: Die Verwendung des Aufkommens ist — nicht zuletzt wiederum
aufgrund des geltenden Haushaltsrechts — weitgehend undurchschaubar.
Erfolgskontrolle wird auch zusétzlich durch die fehlende Verklammerung von
Emissionswerten und Immissionszielen erschwert. Infolgedessen ist eine Erho-
hung der Abgabe bloBer Aktionismus, da mit ihr keiner Zielverfehlung exakt
begegnet wird.

3. Und schlieBlich: Verursacherprinzip bedeutet in 6konomischer Interpreta-
tion Internalisierung der Schadenskosten zwecks Optimierung der Umweltqua-
litit oder Anlastung von Vermeidungskosten zwecks Minimierung der Kosten
zur Erreichung vorgegebener Umweltziele. Legt man diesen MaBstab an, so
konnen wir nur konstatieren, daB die Hohe der Abgabe nach politischem Kalkiil
festgesetzt wird, nicht aber nach einem nachvollziehbaren Internalisierungsan-
satz; internalisiert wird ,irgend etwas‘. Die mit dem urspriinglichen Ansatz
untrennbar verbundene Lenkungsfunktion wird vom Wasserhaushaltsgesetz
bzw. von den wasserrechtlichen Bescheiden wahrgenommen, ist also eine
Aufgabe von Ge- und Verboten. Von einer Anwendung des Verursacherprinzips
kann also allenfalls in dem Sinne gesprochen werden, wie wir die Gewerbesteuer
dem Aquivalenzprinzip zuordnen.

Zum SchluB} dridngt sich eine Frage geradezu auf: Woran liegt es, daf
Abgaben als allokative Instrumente in der Umweltpolitik einen derart geringen
Erfolg haben bzw. rasch zu reinen Finanzierungsinstrumenten degenerieren?
Eine dreifache Antwort sei versucht.

Eine erste Erklirung liefern die Okonomen selbst. Seit Beginn der wissen-
schaftlichen Umweltdiskussion klafft generell eine Liicke zwischen 6konomi-
scher Argumentation und dem Stand der Umweltgesetzgebung; die theoretische
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Umweltokonomie hat es allzu lange versdumt, vom Stand der Umweltpolitik
Notiz zu nehmen. Sie hat gewissermaBen eine reine Steuertheorie betrieben,
ohne die Tatsache zu beriicksichtigen, daB Steuergesetze existieren (Hansmeyer,
1981, S. 6ff.). In der Zwischenzeit ist diese Liicke noch groBer geworden, da das
Umweltrecht weiterentwickelt wurde und mittlerweile einen Grad an Geschlos-
senheit erreicht hat, der fiir 6konomische Argumente kaum mehr Raum 1a8t.

DaB damit eine Wissenschaft zumindest partiell den AnschluB an einen
wichtigen Politikbereich verloren hat, hat — zweitens — sicherlich auch tiefere,
psychologische Griinde. Man konnte sie mit der ,Kilte des Okonomen'
umschreiben. Der Okonom denkt in K osten und Nutzen, fiir ihn ist die Umwelt
ein Gut wie viele andere auch, das viele miteinander konkurrierende Funktionen
erfiillen kann, Umweltprobleme sind in dieser Sicht eben ein Ubernutzungsphi-
nomen. Schon diese relativierende Sprache ist fiir den engagierten Umweltschiit-
zer schwer ertriglich, sie wird fiir ihn unertriglich, wenn der Okonom fiir die
Umweltnutzung einen Preis fordert bzw. die Umweltnutzung verkaufen will.
Die Vorstellung, gerade Preise konnten eine Ubernutzung verhindern, erscheint
als schlechthin ungeheuerlich: ,,Unsere Umwelt darf man nicht verkaufen!*
Dieses Verdikt ist dem Verfasser mehr als einmal entgegengehalten worden.

Nun ist einzurdumen, daB dieses mangelnde Versténdnis fiir 6konomisches
Denken auch an anderen Stellen anzutreffen ist, man denke nur an den Vorwurf,
die Wissenschaft der Okonomie sei mit Wachstumsfetischismus identisch.
Gleichwohl diirften gerade im Bereich des Umweltschutzes die Verstindigungs-
barrieren besonders hoch sein. Das beste Beispiel ist der oft zitierte und immer
wieder fehlinterpretierte Gegensatz von Okonomie und Okologie, ein Thema,
das hier nicht weiter verfolgt werden kann. Diese Abwertung der Okonomie als
Wissenschaft kann aber — drittens — wohl nur deshalb so drastisch ausfallen,
weil mit ihr eine bemerkenswerte Aufwertung der Rechtswissenschaft einher-
geht; Rechtsregeln (Ge- und Verbote) werden grundsitzlich als wirksamer denn
Preismechanismen angesehen. Fiir das Verstdndnis einer solchen Einstellung
sind vielleicht folgende Uberlegungen hilfreich. Gesetzt den Fall, es existieren
umweltpolitische Ziele in operationaler Form, d.h. als definierte Umweltquali-
titsziele, so konnen zur Zielerreichung, d. h. zur Emissionsverminderung auf das
gewiinschte Immissionsniveau bekanntlich Ge- und Verbote, Abgaben oder
Lizenzlosungen eingesetzt werden. Allen drei Instrumentegruppen ist bei
vielféltigen Unterschieden eines gemeinsam: Sie versuchen, eine Emissionsmin-
derung herbeizufiihren, die den Umweltqualitétszielen entspricht. Die Erfolgs-
einschitzung durch Politik und 6ffentliche Meinung ist nun aber offensichtlich
hochst unterschiedlich. Bei einer Lizenzl6sung wirkt bereits der Verkaufsvor-
wurf abstoBend. Abgaben haben mit fiskalischen Vorurteilen zu kimpfen
(Erh6éhung der Abgabenlast und damit der Kosten), und sie wirken iiber
Marktmechanismen und betriebliche Dispositionen; beide gelten dem Nicht-
6konomen als undurchschaubar und unheimlich. Ein 6kologischer Erfolg wird
diesem Instrumentarium daher kaum zugetraut. Der Umweltschiitzer will Taten
sehen, mit dem Setzen von Rahmenbedingungen gibt er sich nicht zufrieden.
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Gerade diese Taten vermag nun aber das Recht vorzuweisen: Eine Verschirfung
von Umweltnormen wird meist bereits als Umweltverbesserung selbst gewertet.
Der Biirger unterliegt hier einer ,Vollzugsillusion®, die ihm vorgaukelt, mit der
Verschirfung der Emissionsnorm (auf dem Papier) sei ein besserer Immissions-
zustand mehr oder weniger automatisch verbunden. Es wird iibersehen oder
verdringt, daB hier dhnliche und vielleicht noch kompliziertere Implementa-
tionsprobleme als bei Abgaben- oder Lizenzl6sungen bestehen; das vielbe-
schworene ,Vollzugsdefizit* sei als Stichwort genannt.

Damit verschiebt sich fiir den Finanzwissenschaftler der Argumentations-
schwerpunkt. Er lag bisher eindeutig bei der Allokationseffizienz der einzelnen
Abgabe. Tritt diese zugunsten der fiskalischen Effizienz zuriick, so miissen
steuersystematische Gesichtspunkte an Bedeutung zunehmen. Die Bedeutung
von Umweltabgaben in einem zukiinftigen Steuersystem wird sicherlich intensi-
ver als bisher diskutiert werden miissen.
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Probleme einer europiischen Harmonisierung
umweltorientierter Finanzpolitik

Von Gerold Krause-Junk, Hamburg

A. Einfiihrung

Die Finanzpolitik kann auf vielféltige Weise in den Dienst der Umwelt gestellt
werden. Im folgenden sei allein die Durchsetzung des Verursacherprinzips mit
Hilfe einer sogenannten Pigou-Steuer betrachtet. Sie fiihrt prinzipiell zu einer
effizienten Umweltnutzung, d. h. sie bringt Grenznutzen und — unvermeidliche
— Grenzkosten der Umweltbeanspruchung zur Ubereinstimmung. Bekanntlich
braucht dies nicht zu bedeuten, dafl die Umwelt unbeschédigt bleibt. Wer dies
jenseits 6konomischen Denkens fordert, kann mit einer Pigou-Steuer nicht
zufrieden sein. Er miiBte sich aber fragen lassen, wie er diesen Absolutheitsan-
spruch gegeniiber anderen, offenkundig nicht minder wichtigen Verwendungen
O6konomischer Mittel begriinden will. Fiir eine Diskussion dieser Problematik ist
hier freilich nicht der Platz.

Bereits unter den Annahmen einer geschlossenen Volkswirtschaft steht der
praktischen Einfithrung einer Pigou-Steuer eine Fiille von Problemen entgegen.
Diese lassen sich fast stets darauf zuriickfithren, daB sich weder die angerichte-
ten Schiden — gar in einem Geldausdruck — angemessen bestimmen noch die
verursachenden Aktivitdten prazise genug spezifizieren lassen. Daraus mag man
je nach Gewichtung der Probleme die Konsequenz ziehen, zu anderen Umwelt-
maBnahmen zu greifen, oder Umweltsteuern auch dann einzufiihren, wenn sie
mit Sicherheit das Ideal der Pigou-Steuer verfehlen.

Im folgenden sollen allein diejenigen Schwierigkeiten behandelt werden, die
der Einfiihrung von Pigou-Steuern im Wege stehen, weil Volkswirtschaften
internationale Wirtschaftsbeziehungen unterhalten, also anders als in den
zumeist betrachteten Modellen in vieler Hinsicht offene Volkswirtschaften sind.
Fiir offene Volkswirtschaften mag es namlich aus nationaler Sicht, d.h. unter
dem Aspekt nationaler Wohlfahrt, gar nicht erstrebenswert sein, Pigou-Steuern
einzufiithren. Die Durchsetzung des Verursacherprinzips mag hier also scheitern,
selbst wenn die iiblichen Probleme einer genauen Bestimmung von Schaden und
Ursache 16sbar wiren. Dies gilt sowohl im Hinblick auf nationale Umweltscha-
den, d. h. Schéden, die sich allein in demjenigen Land ergeben, in dem auch die
verursachende Aktivitit betrieben wird, als auch im Hinblick auf internationale
Schiden, bei denen die Ursache im einen Land liegt und der Schaden im anderen
Land anfillt.
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Der Grund fiir diese mégliche Diskrepanz von umweltgerechter Durchset-
zung des Verursacherprinzips und nationaler Wohlfahrtsmaximierung liegt in
der fiir offene Volkswirtschaften gegebenen Moglichkeit, die nationale Wohl-
fahrt auf Kosten anderer Volkswirtschaften zu erhdhen. Genau diese Politik
stiinde aber im strikten Gegensatz zu den Prinzipien, nach denen die in der
Europidischen Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten ihre innerge-
meinschaftlichen Beziechungen ordnen wollen. Bestiinde auch nur die Gefahr,
daB sich Mitgliedsldnder der EG im Bereich der Umweltpolitik von derartigen,
egoistischen Maximen leiten lieBen, miiBte dies durch Gemeinschaftsabspra-
chen verhindert werden.! Derartige Absprachen seien im folgenden dem
inzwischen eingebiirgerten Sprachgebrauch geméiB als ,,Harmonisierung® be-
zeichnet.

B. Nationale Umweltschiden und AuBenwirtschaftspolitik

Soweit nationale Umweltschddigungen dem Verursacher kostenméBig nicht
angelastet werden, konnen sie als Subventionierung der umweltschidigenden
Aktivitit interpretiert werden (dhnlich Siebert et al. (1980), S. 115). Dahinter
steht die Vorstellung, daB der Staat entweder fiir die Beseitigung der Umwelt-
schiden selbst aufkommt oder die von den Umweltschiden ausgehende
Belastung seiner Biirger — dhnlich wie deren Besteuerung — vertreten muB.

Ob Staaten aus auBenwirtschaftlichen Griinden eine Internalisierung von
Umweltschidden unterlassen, 148t sich also zunichst in gleicher Weise beantwor-
ten wie die Frage, ob die Subventionierung bestimmter Aktivititen auBenwirt-
schaftlich vorteilhaft sein kann. Die Antwort hingt von einer Reihe von
Bedingungen ab und kann im Grunde nur in Form einer Kasuistik gegeben
werden. Dabei sei hier von vornherein der Fall einer kleinen, offenen Volkswirt-
schaft ibergangen. Fiir sie sind definitionsgemaB Weltgiiter- und -faktorpreise
gegeben, so daB sie im allgemeinen an Wohlfahrt nur verlieren kann, wenn sie
bestimmte Aktivititen subventionierte.? Im folgenden wird daher nur eine
»groBe“ Volkswirtschaft mit entsprechendem FEinfluB auf die Giiter- und
Faktorpreise unterstellt und nach den Fillen fehlender, totaler und partieller
Faktormobilitdt unterschieden.

! Es ist eine andere Frage, wie die Gemeinschaft als ganze ihr Verhiltnis zu
Drittldndern, also auch ihre Umweltpolitik unter Beriicksichtigung der ,,AuBenwirkun-
gen“ regelt. Diese Frage, obwohl generell nicht ohne Bezug zur innergemeinschaftlichen
Umweltpolitik, sei im folgenden vernachléssigt.

2 Zur Wirkung nichtinternalisierter externer Effekte in einer kleinen, offenen Volks-
wirtschaft vgl. M. Chacholiades (1978), S. 507-520.
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Abbildung 1

I. Fehlende internationale Faktormobilitit

Eignet sich der Fall fehlender internationaler Faktormobilitdt auch schlecht
firr die Analyse von Harmonisierungsproblemen der Europidischen Gemein-
schaft, so ist er doch als Ausgangspunkt der nachfolgenden Uberlegungen nicht
unzweckmdBig. Bekanntlich kann ein Staat bei fehlender internationaler
Faktormobilitit Wohlfahrtsgewinne dadurch erzielen, daB er die Produktion
seines Importgutes oder den Konsum seines Exportgutes subventioniert.3

Der Grund hierfiir liegt in dem giinstigen Effekt auf die Terms of Trade, d.h.
auf das Verhiltnis von Export- zu Importgiiterpreisen. Eine Produktionssub-
vention auf das Importgut fiihrt zu einer zugunsten des Importgutes verdnderten
internationalen Produktionsstruktur und insofern zu einer Verdnderung des
Preisverhaltnisses: das Importgut wird billiger, das Exportgut wird teurer. Der
dabei erzielbare Wohlfahrtsgewinn ist in Abb. 1 skizziert.

3 Wir diskutieren im folgenden stets unter der vereinfachenden Annahme des
sogenannten Two-by-two-by-two-AuBenwirtschaftsmodells (zwei Giiter, zwei Faktoren,
zwei Linder). Vorsichtig interpretiert, konnen die dabei gewonnenen Ergebnisse verallge-
meinert werden. Vgl. dazu A. Mastle (1987).



80 Gerold Krause-Junk

Die Einfiihrung einer Subvention auf die Produktion des Importgutes Y fiihrt
dazu, daB die Produktionsstruktur (entlang der Transformationskurve TT) von
P, auf P, verschoben wird. Die unterstellte Anderung der relativen Preise
zugunsten des Exportguts X verschiebt den Konsumpunkt von G, auf C, und
erhoht die volkswirtschaftliche Wohlfahrt.

Allerdingsist die Interpretation von Abb. 1 nicht ganz einfach, wenn man, wie
hier intendiert, Subventionen als unterlassene Anlastung von Umweltkosten
verstehen will. Die abgebildete TT-Kurve ist so zu deuten, daB bei der
Produktion von Y anfallende Umweltkosten stets entweder vermieden, beseitigt
oder bei den Geschédigten kompensiert werden. Werden die Umweltkosten den
Produzenten direkt angelastet, wie das in der Ausgangslage unterstellt ist,
wihlen diese den Tangentialpunkt P, zwischen der Weltpreis-Geraden und der
(in diesem Sinne: Netto-)Transformationskurve.

Wird vom Verursacherprinzip abgewichen, wahlen die Produzenten an sich
eine Tangentiallosung auf ihrer — hier nicht abgebildeten — Brutto-Transfor-
mationskurve, die anfallende Umweltkosten der Y-Produktion nicht beriick-
sichtigt. Unterstellt man aber, daB im Falle fehlender Internalisierung von
Verursacherkosten der Staat die Verhinderung, Beseitigung oder Kompensation
der Umweltschidden iibernimmt (Gemeinlastprinzip) und die dafiir notwendigen
Ausgaben tiber eine Pauschsteuer finanziert, dann bleibt die Volkswirtschaft auf
der — hier abgebildeten — Nettotransformationskurve. Da die privaten
Produzenten aber nicht mit den Umweltkosten belastet sind, entspricht im
Gleichgewichtspunkt P, die Nettogrenzrate der Transformation dem Verhiltnis
der mit den Umweltkosten subventionierten Marktpreise. Es ist fiir die
Entscheidung der Produzenten nidmlich gleichgiiltig, ob sie mit den vollen
volkswirtschaftlichen Grenzkosten der Y-Produktion belastet werden und fiir
zusitzliche Y-Einheiten einen in H6éhe der Umweltkosten subventionierten
Marktpreis erhalten oder ob sie die Umweltkosten nicht tragen miissen und nur
die reinen Marktpreise erzielen. Das Indifferenzkurvensystem gilt deswegen
ohne Beriicksichtigung der tatsichlichen Umweltschdden, da diese entweder
von den privaten Produzenten oder vom Staat verhindert, beseitigt oder
kompensiert werden.*

Auch wenn der Staat auf jedwede umweltpolitische Intervention verzichten
wiirde, beschreibt Abb. 1 den méglichen Wohlfahrtsgewinn, vorausgesetzt, die
privaten Faktorbesitzer setzten von sich aus volkswirtschaftliche Ressourcen
fiir die volle Verhinderung, Beseitigung oder Kompensation der Umweltschi-
den ein. Dies ist aber wegen des Charakters der Umwelt als 6ffentliches Gut
wenig wahrscheinlich. Wiirden die daher zu erwartenden negativen Konsequen-
zen fiir die volkswirtschaftliche Wohlfahrt vom Staat in seinem Optimierungs-

4 Wenn entstehende Umweltschdden bei den Betroffenen stets kompensiert werden,
konnen diese ihre Verbrauchsentscheidungen unabhéngig von Umweltschiden féllen und
sind definitionsgemaB auch mit jedem Warenkorb auf dem gleichen Wohlfahrtsniveau,
das sie auch ohne Umweltschdden erreichen wiirden.
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*$

Abbildung 2

kalkiil beriicksichtigt, miiBte er sie den dargestellten, von der Verbesserung der
Terms of Trade ausgehenden positiven Wohlfahrtseffekten gegenrechnen.

Auch mit Hilfe von Verbrauchssubventionen lassen sich Wohlfahrtsgewinne
erzielen. Die folgende Abbildung (Abb. 2) unterstellt eine Konsumsubventio-
nierung des Exportgutes X.

Auch hierbei wird angenommen, daB die Subvention giinstige Preiseffekte
auslost: der zugunsten des Exportguts verschobene inldndische Konsum
verteuert das Exportgut und verbilligt (relativ) das Importgut. Im Vergleich zur
alten Gleichgewichtslage (P,/C,) wird im neuen Gleichgewicht (P;/C,) ein
hoheres Wohlfahrtsniveau erreicht.

Interpretiert man auch Verbrauchssubventionen als fehlende Anlastung von
Umweltschddigungen, sind die Indifferenzkurven der Abb. 2 so zu verstehen,
daB sie stets die Vermeidung, Beseitigung oder Kompensation der vom X-
Konsum ausgehenden Umweltschidigungen voraussetzen. In der durch volle
Internalisierung der Umweltkosten charakterisierten Ausgangslage beriicksich-
tigen die Haushalte also bereits bei der Bestimmung ihrer Indifferenzlagen, da3
sie die fiir jeden X-Verbrauch anfallenden Umweltkosten tragen miissen. Also
treffen sie eine Verbrauchsentscheidung, bei der die Grenzrate der ,,Netto“-
Substitution dem Verhiltnis der Marktpreise entspricht.

6 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 176/11
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Verzichtet der Staat nunmehr auf eine Internalisierung, werden die Haushalte
ihren Verbrauchsentscheidungen an sich ein verdndertes Indifferenzkurvensy-
stem — das eben die Umweltschddigungen auBler acht 148t — zugrunde legen.’
Ihre Konsumwahl wird freilich nicht anders ausfallen, als wenn sie eine
Tangentiallosung zwischen ihrem zunéichst unterstellten — und hier abgebilde-
ten — Indifferenzkurvensystem und einer Preisgeraden suchen, bei der X in
Hohe der Umweltkosten subventioniert wird. Tritt der Staat tatsidchlich (mit
Hilfe einer Pauschsteuer) fiir die Verhinderung, Beseitigung oder Kompensation
der Umweltschédden ein, ist der Wohlfahrtsvergleich zwischen C, und C, — unter
den tiblichen Einschrankungen — auch konsistent. Bleibt der Staat umweltpoli-
tisch passiv, diirfte es zu partiellen Wohlfahrtsverlusten kommen, um welche die
auflenwirtschaftlich bestimmten Wohlfahrtsgewinne korrigiert werden miiBten.

Wie sich zeigt, konnen also auBenwirtschaftliche Uberlegungen einer Interna-
lisierung von Umweltschddigungen im Wege stehen. Es wire aber falsch, dieses
Ergebnis zu generalisieren. Tatsdchlich hiangt es allein davon ab, ob es sich bei
der umweltschddigenden Aktivitdt um die Produktion eines Import- oder den
Verbrauch eines Exportgutes handelt. Gehen ndmlich die Umweltschddigungen
von der Produktion eines Export- oder dem Verbrauch eines Importgutes aus,
ist nicht nur eine Internalisierung der Umweltkosten, sondern dariiber hinausge-
hend eine spezifische Besteuerung der entsprechenden Aktivitdten vorteilhaft.o
Wird die Steuer auBenwirtschaftlich optimiert, erfolgt also sogar eine iibermaBi-
ge Umweltschonung: der Umweltpreis wird hoher fixiert als marktwirtschaftlich
geboten.” Zur Ableitung dieses Zusammenhangs bedarf es keiner weiteren
Darstellung, da eine Produktionsbesteuerung des Exportgutes einer Produk-
tionssubventionierung des Importgutes und eine Verbrauchsbesteuerung des
Exportgutes einer Verbrauchssubventionierung des Importgutes dquivalent
sind. Auch unter wohlfahrtstheoretischen Aspekten kommt es auf das gleiche
hinaus, ob, wie in den zunichst dargestellten Féllen, umweltschiadigende
Aktivitdten subventioniert oder in den umgekehrten Fillen zu hoch besteuert
werden. Dies liegt eben daran, daB aus 6konomischer Sicht eine Unter- nicht
anders als eine Uberbeanspruchung von Umwelt zu beurteilen ist.

5 Dabei ist vorausgesetzt, sie empfinden die vom eigenen Verbrauch ausgehenden
Schiden nicht selbst als nachteilig, d.h. die Umweltschidden fallen tatsidchlich extern an.

¢ Vgl. die Ableitung der optimalen Giiterbesteuerung in groBen offenen Volkswirt-
schaften bei A. Friedlaender und A. Vandendorpe (1968), S. 1058-1068.

7 Inder miindlichen Verhandlung wurde eine — unter dem Aspekt des Umweltschutzes
— iibermidBige Besteuerung von Exportgiitern mit dem Hinweis darauf als unrealistisch
eingeschitzt, daB die Mehrwertsteuer erhebenden Staaten die auf ihren Exporten ruhende
Mehrwertsteuer stets in vollem Umfang erstatten, obwohl sie durchaus auch einen
geringeren Erstattungssatz wiahlen konnten. Man muB dabei aber wohl auch beriicksichti-
gen, daB mit einer allgemeinen Produktionssteuer (wie der Mehrwertsteuer ohne
Grenzausgleich) jedenfalls unter den Bedingungen des hier betrachteten Modells gar keine
Terms of Trade-Effekte zu erzielen sind.
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IL. Totale internationale Faktormobilitiit

Das Modell fehlender internationaler Faktormobilitit ist sicherlich kaum
geeignet, die Beziehungen zwischen den Staaten der Europdischen Wirtschafts-
gemeinschaft addquat abzubilden; denn die Staatengemeinschaft gewéhrt ihren
Biirgern eine freie Arbeitsplatzwahl (vgl. Art. 48 EWGYV) und ist auch dabei,
den Kapitalverkehr weitestgehend zu liberalisieren. Man konnte also geneigt
sein, eher als das Modell fehlender das Modell totaler internationaler Faktor-
mobilitdt der Analyse der Subventionswirkungen zugrundezulegen.

Dabei scheint es notwendig, zwei Fille zu unterscheiden. Zum einen sei
unterstellt, daB alle Faktoren den Ort ihres produktiven Einsatzes international
verlagern, sobald internationale Differenzen in den Faktorlohnen auftreten.
Dies soll fiir den Faktor Arbeit auch dann gelten, wenn die Arbeitsanbieter aus
welchen Griinden auch immer an ihren Wohnorten festhalten. Man muB in
diesem Fall also internationales Pendeln (,,Grenzgédnger*) unterstellen. Entspre-
chend soll es auch moglich sein, den Wohnort ohne den Ort des produktiven
Einsatzes zu verlagern.

Im zweiten, realistischeren Fall soll davon ausgegangen werden, daB fiir den
Faktor Arbeit Orte des produktiven Einsatzes und Wohnorte zusammenfallen.

Lassen sich Wohnorte der Faktorbesitzer und Orte des produktiven Faktor-
einsatzes auch international trennen, dann wird die Subventionierung einer
bestimmten Produktion auf Kosten der Wohnbevolkerung (die von den diffusen
Umweltschddigungen getroffen wird) gleichzeitig zwei Bewegungen auslosen:
die internationale Produktion des subventionierten Guts wird in das betrachtete
Land verlagert, und die Wohnbevolkerung wird das Land verlassen. Hélt man
an der Annahme fest, dal nationale Umweltschdden stets und nur insoweit
auftreten, als sie von der Wohnbevélkerung als NutzeneinbuBe empfunden
werden, hat der Fall noch ein merkwiirdiges Nebenergebnis: im neuen
Gleichgewicht, d.h. nach Abwanderung der Wohnbevdlkerung, sind auch die
Umweltschdden verschwunden.® Der Fall ist natiirlich insgesamt nur als
gedankliches Experiment konstruiert. ’

Realistischerweise muf3, wie im zweiten Fall, unterstellt werden, daB generell
Wohnorte und Orte des produktiven Arbeitseinsatzes iibereinstimmen. Unter
dieser Annahme wird die Subventionierung der umweltschidigenden Produk-
tion dazu fithren, daBl die Wohnbevélkerung nur dann abwandert, wenn sie
nicht im internationalen Vergleich hohere Faktorlohne erhélt, die das Umwelt-
opfer ausgleichen. Im Gleichgewicht wird im betrachteten Land nur das
umweltschidigende Gut produziert, und die Faktorlohne sind genau im MaBe
der Subventionierung (= Umweltschidigung) hoher als im Ausland. (Dabei ist
unterstellt, daB im Ausland die Produktion des umweltschidigenden Guts
nicht subventioniert, also z. B. mit einer Umweltsteuer belegt wird.)

8 Eine mogliche Belastung kiinftiger Generationen und neuer Wohnbevélkerung wird
auBer acht gelassen.

6*
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Bei vollstindiger Faktor- und Wohnortmobilitat entsteht also in beiden
betrachteten Fillen kein Harmonisierungsbedarf. Verlegungen von Produk-
tions- und Wohnorten wiirden verhindern, daB sich ein subventionierendes
Land auf Kosten des Auslandes Vorteile verschafft. Es stellt sich auch nicht das
oben behandelte Problem einer méglichen Uberbesteuerung umweltschidigen-
der Aktivititen, da bei vollkommener Faktor- und Wohnortmobilitit auch
dadurch kein Vorteil zu erzielen ist.

Alle diese Ergebnisse gelten mutatis mutandis auch fiir die politischen
Optionen gegeniiber umweltschiddigenden Konsumaktivititen. Hier ist nur
erginzend noch zu beachten, daB jeder Biirger generell nur einen Konsumort,
nicht etwa fiir unterschiedliche Konsumgiiter verschiedene K onsumorte haben
kann. (Von Ausnahmen, z. B. spezifischem Urlaubskonsum, sei abgesehen.) Die
Subventionierung eines bestimmten Konsums kann also i.d. R. nur dazu fiihren,
daB Konsumorte insgesamt verlagert werden. Unterstellt man, daB alle Biirger
von den Umweltschdden betroffen werden, aber nicht alle das umweltschiddigen-
de Gut konsumieren, werden die Umweltsiinder im Lande bleiben (bzw. sogar
vom Ausland einwandern), andere aber ihre Wohnsitze ins Ausland zu verlagern
trachten. Am Ende tragen die Verursacher auch die Schiden.

Nachteilige Wohlfahrtseffekte fiir das Ausland sind aus diesen Umsiedlungen
unmittelbar nicht abzuleiten. Sie lieBen sich mdglicherweise aus zusétzlichen
Annahmen, z.B. iiber den Zusammenhang von Wohlfahrt und Bevolkerungs-
struktur entwickeln.

Generell bleibt es bei der Vermutung, daB allgemeine Produktions-, Konsum-
und Wohnortmobilitit verhindern, daB sich einzelne Staaten auf Kosten
anderer Vorteile verschaffen. Was immer Staaten mit einer diskriminierenden
Politik an auBenwirtschaftlichen Vorteilen zu gewinnen trachten, wiirde durch
entsprechende Wanderungsbewegungen wieder ausgeglichen. Dies ist auch
folgerichtig. Vorteile auf Kosten anderer kann sich ein Staat ndmlich nur
dadurch verschaffen, daB er — in wirtschaftstheoretischen Termini — monopo-
listische Macht ausiibt. Allseitige Mobilitdt nimmt sie ihm.

II1. Partielle Faktormobilitit

Obwohl in der Européischen Gemeinschaft unbeschrinkte Faktormobilitit
zugelassen bzw. zumindest angestrebt wird, wird auch das Modell vollstindiger
Faktormobilitdt der européischen Realitdt kaum gerecht. Zum einen sind alle
Mitgliedsldnder allein schon durch unterschiedliche natiirliche Gegebenheiten
im Besitz nicht wanderungsfahiger Produktionsfaktoren. Zum anderen sind
auch prinzipiell mobile bzw. in ihrer Mobilitdt vom Staat nicht oder nur wenig
(z. B. durch formale Hiirden in der Berufsausiibung) behinderte Arbeitnehmer
doch aus personlichen Griinden (z. B. der Sprachbarriere) faktisch kaum zur
internationalen Wanderung bereit. Es spricht also einiges dafiir, die zur
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Diskussion stehenden Probleme mit Hilfe eines Modells partieller Faktormobi-
litdt zu analysieren.

Im folgenden sei Kapital als international mobiler, Arbeit dagegen als
international immobiler Faktor behandelt (Mundell [1957]).

Da insbesondere fiir die Arbeitsanbieter eine Trennung von Produktions- und
Wohnort nur in Ausnahmefillen méglich ist, sei auch internationale Immobili-
tit der Wohnorte unterstellt. Interpretieren wir nach wie vor fehlende Internali-
sierung von Umweltschiddigungen als Subventionierung der sie auslosenden
Aktivitdten, geht es also auch in diesem Modell zunédchst um die Ableitung der
auBenwirtschaftlichen Effekte einer einseitigen Subventionierung bestimmter
Produktions- und Konsumaktivitaten.

Zunichst zur Produktionssubventionierung. Verglichen mit einer steuer- und
subventionsfreien Referenzlage bewirkt eine spezifische Subventionierung be-
stimmter (in unserem Fall: der umweltschddigenden) Produktionen je nach der
relativen Arbeitsausstattung der betrachteten Lander(-gruppen) entweder eine
Spezialisierung des Inlands (A) auf die subventionierte(n) Produktion(en) oder
des Auslands (B) auf die nichtsubventionierte(n) Produktion(en). Im einzelnen
sind die folgenden Fille zu unterscheiden.

Subventioniertes Gut

arbeitsintensiv | kapitalintensiv

Arbeitsausstattung des kleiner 1 2
subventionierenden Landes
zum Weltarbeits-Input in

das subventionierte Gut groBer 3 4

FALL 1

100 200 X 100 200 X

Abbildung 3
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Den abgebildeten Transformationskurven liegen die Produktionsfunktionen
X=0,35-2%2- k%8 und Y=0,75-2%2 k%! zugrunde, mit einem Weltarbeitsbe-
stand von 400 und einem Weltkapitalbestand von 880 Einheiten.

Faktorbestinde des Landes A in Fall 1:

Arbeit  Kapital
Anfangsbestand 120 748
nach Kapitalabflu 120 308

Fall 1: Land A spezialisiert sich auf die Produktion des arbeitsintensiven Gutes
Y. Verglichen mit einer steuer- und subventionsfreien Referenzlage (P,,
Abb. 3)

— produziert A kapitalintensiver (Y).

— produziert B arbeitsintensiver (X und Y).
— steigt der Zinssatz.

— steigt der Lohnsatz in A.

— fallt der Lohnsatz in B.

— fallt der Y-Preis.

— steigt der X-Preis.

— flieBt Kapital von A nach B.

FALTL 2

Land A
Y YJ
20 ooy (Px Px(1+t) 200
1 Yy
[o]

100 100

X 100 200 X

Abbildung 4

Faktorbestinde des Landes A in Fall 2:

Arbeit  Kapital
Anfangsbestand 120 308
nach KapitalzufluBl 120 748
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Fall 2: Land A spezialisiert sich auf die Produktion des kapitalintensiven Gutes
X. Verglichen mit einer steuer- und subventionsfreien Referenzlage (Po,

Abb. 4)

— produziert A kapitalintensiver (X).

— produziert B arbeitsintensiver (X und Y).
— steigt der Zinssatz.

— steigt der Lohnsatz in A.

— fallt der Lohnsatz in B.

— falit der Y-Preis.

— steigt der X-Preis.

— flieBt Kapital von B nach A.

FALL 3

Land B

200

100 100

100 200 X

Abbildung 5

Faktorbestinde des Landes A in Fall 3:
Arbeit  Kapital

Anfangsbestand 320 616
nach Kapitalabflul 320 176

Fall 3: Land (Landergruppe) B spezialisiert sich auf die Produktion des
kapitalintensiven Gutes X. Verglichen mit einer steuer- und subven-
tionsfreien Referenzlage (P,, Abb. 5)

— produziert B kapitalintensiver (X).

— produziert A kapitalintensiver (X und Y).
— sinkt der Zinssatz (in A und B).

— steigt der Lohnsatz (in A und B).
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— steigt der X-Preis.
— sinkt der Y-Preis.
— flieBt Kapital von A nach B.

FALTL 4

Land A Land B

/

100

100 200 x Y 100 200 X

Abbildung 6

Faktorbestinde des Landes A in Fall 4:

Arbeit  Kapital
Anfangsbestand 240 440
nach KapitalzufluB 240 748

Fall 4: Land (Lindergruppe) B spezialisiert sich auf die Produktion des
arbeitsintensiven Gutes Y. Verglichen mit einer steuer- und subventions-
freien Referenzlage (P,, Abb. 6)

— produziert B arbeitsintensiver (Y).

— produziert A arbeitsintensiver (X und Y).
— steigt der Zinssatz (in A und B).

— sinkt der Lohnsatz (in A und B).

— fallt der X-Preis.

— steigt der Y-Preis.

— flieBt Kapital von B nach A.

Den Fillen 1 und 2 ist gemeinsam, daB sich die Lohnsdtze in A und B
gegenldufig entwickeln. Dem stehen keine Marktkrifte entgegen, da Arbeit
annahmegemiB international nicht wandert. Der Zinssatz ist aber in beiden
Léandern gleich. Dies ist moglich, weil sich das subventionierende Land auf die
Produktion des subventionierten Gutes spezialisiert, dessen Unternehmerpreis
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iiber dem Marktpreis liegt (das Grenzprodukt des Kapitals liegt alsoim Lande A
unter dem des Landes B, die Grenzprodukte der Arbeit stehen im umgekehrten
Verhiltnis).

Den Fillen 1 und 3 ist gemeinsam, daB Kapital vom subventionierenden Land
abwandert. Das ist plausibel, da Land A in diesen Fillen das arbeitsintensive
Gut subventioniert. Entsprechend wandert in den Fillen 2 und 4 Kapital in das
subventionierende Land, da es in diesen Fillen das kapitalintensive Gut
begiinstigt.

Unterstellt man normale, d.h. negative Preiselastizititen, nimmt in drei der
vier Fille die Weltproduktion des in einem Land subventionierten Gutes zu.°
Nur im Fall 2, und im Grunde gegen die 6konomische Intuition, nimmt die
Weltproduktion des subventionierten Gutes ab. Die Erklarung liegt darin, daB3
die X-Produktion in B stdrker zuriickgeht, als sie in A ausgedehnt wird. Die
Kapitalabwanderung aus B zwingt B nicht nur zu einer Einschrinkung der
Gesamtproduktion, sondern auch zu einer Umstellung zugunsten des arbeitsin-
tensiven Gutes. Erst ein relatives Absinken des Y-Preises hilt diesen Proze auf
und fiithrt dazu, daB sowohl X als auch Y arbeitsintensiver als in der
Ausgangslage produziert werden. Die arbeitsintensivere Produktion erlaubt es
dem Land B auch, den durch die Subventionim Lande A gestiegenen Zinssatz zu
erwirtschaften.

Gleichgiiltig, wie die Export- und Importstrome in der Ausgangslage
verliefen: eine Produktionssubvention macht das subventionierte Gut zum
Exportgut des subventionierenden Landes. Entweder spezialisiert es sich selbst
auf die Produktion dieses Gutes, oder das Ausland stellt dessen Produktion ein.
Daraus 148t sich aber nicht ohne weiteres folgern, dal die Subventionierung —
wie im Fall einer Volkswirtschaft ohne internationale Faktormobilitdt — fiir das
subventionierende Land nachteilig wire.

Zum einen kann die Subvention — wie im Fall 2 beschrieben — sogar mit
einer Verbesserung der Terms of Trade verbunden sein. Dariiber hinaus ist aber
zu bedenken, daB die Verdnderung des (Weltmarkt-)Zinssatzes fiir eine am
internationalen Kapitalverkehr teilnehmende Volkswirtschaft von groBter
Bedeutung ist. Je nachdem nimlich, ob die Volkswirtschaft Kapital netto ex-
oder importiert (und ob sich der jeweilige Kapitalstrom vergroB8ert oder
verkleinert), muB sich eine Verdnderung des Weltmarktzinssatzes giinstig oder
ungiinstig auf die Wohlfahrt des Landes auswirken. So wiirde sich also in den

9 Inden Modellen ist unterstellt, daB die Welt-Giiterpriaferenzen von der internationa-
len Kapitalwanderung nicht tangiert werden. Eine relative Erhohung des X-Preises sollte
daher normalerweise mit einem Riickgang der X-Produktion einhergehen. Bedenkt man
aber, daB Effizienzverluste und — als Folge gednderter Faktorpreise — moglicherweise
auch Veridnderungen der personellen Einkommensverteilung eintreten, ist nicht auszu-
schlieBen, daB ein Anstieg des X-Preises auch bei einer erhohten X-Produktion
gleichgewichtsféhig ist. Zahlungsbilanzprobleme entstehen nicht, da internationale
Faktorertrige real abgefordert werden.
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Fillen 1, 2 und 4, in denen der Marktzinssatz steigt, die Lage fiir das
Kapitalimportland insofern verschlechtern, auch wenn im Fall 1 das im Inland
angelegte ausldndische Kapital abnimmt. Ist das Inland dagegen Kapitalexport-
land, profitiert es partiell vom Zinsanstieg.

Nun 148t sich bei internationalem Kapitalverkehr anders als bei fehlender
Faktormobilitit kein Zusammenhang zwischen der relativen Kapitalausstat-
tung und der Kapitalintensitdt des Exportguts eines Landes herstellen. Es ist
sehr wohl moglich, daB eine Volkswirtschaft relativ viel Kapital besitzt, aber
wenig davon im Inland einsetzt, so daB sie relativ kapitalintensive Giiter
importiert (Ddnemark?) — und umgekehrt. Das macht es prinzipiell sehr
schwer, tiber die reine Kasuistik hinauszugehen und allgemeine Aussagen iiber
die moglichen Wohlfahrtseffekte zu treffen. Nicht zu iibersehen sind die bei den
hier gesetzten Annahmen auftretenden Fille, in denen eine spezifische Produk-
tionssubvention dem subventionierenden Land Vorteile bringen mag, weil sie
die Terms of Trade zu dessen Gunsten verbessert oder die Zinsertrige seines im
Ausland eingesetzten Kapitals erhoht. Da sich — jedenfalls in bezug auf eine
steuerlich unverzerrte Referenzlage — gleichzeitig die Welteffizienz vermindert,
geht dies zu Lasten des Auslandes. Das Ausland hétte also Grund, sich gegen die
Subventionierung zu wenden bzw. im Wege einer ,,Harmonisierung® auch von
ihm akzeptierbare Regeln fiir den Subventionsabbau anzustreben.

Was hier im Detail fiir die Subventionierung bestimmter Produktionen
entwickelt wurde, lieBe sich analog auch fiir bestimmte Konsumsubventionie-
rungen ableiten. Da hier aber wohl nicht die Details, sonder nur die prinzipiellen
Probleme interessieren, wird auf die entsprechende Ausarbeitung verzichtet.
Auch gilt, was bereits oben im Fall fehlender Faktormobilitdt dargelegt wurde:
wenn immer im Zwei-Giiter-Fall die Subventionierung des einen Guts (in der
Produktion oder im Verbrauch) aus auBenwirtschaftlichen Griinden vorteilhaft
ist, ist es auch die Besteuerung des anderen Guts. Geht also die umweltschéadi-
gende Aktivitdt nicht vom bisher als subventioniert betrachteten, sondern vom
anderen Gut aus, ist nicht nur eine Internalisierung der Umweltschddigung,
sondern eine dariiber hinausgehende Besteuerung aus der Sicht des betreffenden
Landes giinstig. Wohlfahrtsmaximierende Lénder sind also in diesen Fillen
motiviert, gewissermaBen einen ,,iiberoptimalen* Umweltschutz vorzunehmen.

Fiir offene Volkswirtschaften erweist sich also eine korrekte Pigou-Besteue-
rung nicht als optimal. Vielmehr zeigen die theoretischen Uberlegungen, daB je
nach den besonderen Umstdnden einmal Subventionierung, also fehlende
Internalisierung von Umweltkosten, ein anderes Mal iibertriebene, d.h. die
Umweltkosten noch iibertreffende Belastungen von umweltschddigenden Akti-
vititen giinstig sind. Gleichwohl muB man die Frage aufwerfen, welche
umweltpolitische Relevanz diesem Zusammenhang zukommt. Genauer: fiir
einen auBenwirtschaftlich motivierten Einsatz von Steuern und Subventionen
gibt es viele Ansatzpunkte. Warum sollte gerade die Umweltpolitik von
auBenwirtschaftlichen Zielen iiberlagert werden?
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Die Antwort ist einfach. Sowohl das GATT (Art. III, XVI, 4) als auch
insbesondere der EWG-Vertrag (Art. 30 bis 34) verbieten aulenwirtschaftlich
diskriminierende Steuerpraktiken.!® Und kaum leichter als in der Umweltpoli-
tik lassen sich auBenwirtschaftliche Absichten verbergen. Das betroffene
Ausland diirfte kaum den Nachweis fithren konnen, daB Umweltschadigungen
in einer die verursachende Aktivitit begiinstigenden Weise geduldet oder zum
AnlaB oder Vorwand fiir steuerliche Diskriminierungen genommen werden.

Es ist diese Schwierigkeit, die eine Abkehr von einer umweltpolitisch
gebotenen Politik auBenwirtschaftlich verlockend macht. Wenn es zutrifft, daB3
das umweltpolitisch Gebotene vom Ausland kaum beurteilt oder gar belegt
werden kann, dann muB auch eine tatsidchlich korrekt vorgenommene Internali-
sierung von Umweltschddigungen ausldndischen Argwohn hervorrufen. Sind
aber Auslandsverstimmungen bis hin zu RetorsionsmaBnahmen auch bei einer
»korrekten“ Pigou-Besteuerung nicht auszuschlieBen, dann gibt es wenig Anreiz
fiir eine Umweltpolitik, die auf die Ausnutzung auBenwirtschaftlicher Vorteile
verzichtet.!!

C. Internationale Umweltschiiden und AuBlenwirtschaftspolitik

Auch internationalen Umweltschiden lassen sich durch Internalisierung ihre
ungiinstigen allokativen und Verteilungswirkungen nehmen. Allerdings besteht
zundchst ein prinzipielles Problem: Geht man davon aus, daB jeder Staat fiir und
nur fiir die auf seinem Gebiet betriebenen 6konomischen Aktivitdten zustindig
ist, miite der Staat, auf dessen Hoheitsgebiet die internationale Schidigung
verursacht wird, dem Verursacher Kosten anlasten, die auf fremdem Staatsge-
biet anfallen. Dazu wird er generell wenig Neigung verspiiren, es sei denn, er
konnte sich auch davon wiederum giinstige AuBenwirtschaftseffekte verspre-
chen.

Es entsteht auch ein Finanzausgleichsproblem. Staaten, die im Ausland
anfallende Schiden ihren verursachenden Biirgern anlasten, laufen Gefahr, vom
Ausland in eben der Hohe des entsprechenden Steueraufkommens in Anspruch
genommen zu werden. Zu entsprechenden Abfiithrungen diirften die Staaten

10 Demgegeniiber schlieBen beide Vertragswerke verniinftigerweise nicht aus, daB die
Mitgliedstaaten auch ihr steuerpolitisches Instrumentarium in den Dienst der Umweltpo-
litik stellen diirften (vgl. Teil V).

11 In der miindlichen Verhandlung wurde der Vorwurf laut, die hier entwickelten
Argumente seien insofern unrealistisch, als die wenigsten Staaten Terms-of-Trade-Effekte
in ihr politisches Kalkiil einbeziehen. Vielmehr gehe es in der AuBenwirtschaftspolitik weit
mehr um Mengen- oder Zahlungsbilanzeffekte. A la bonheur! Dann werden umweltpoliti-
sche Ziele eben von diesen auBenwirtschaftlichen Absichten iiberlagert. Zwar miiBten
dann viele der hier abgeleiteten Konsequenzen im Hinblick auf die verdnderte Zielrichtung
neu durchdacht werden, am Problem auBenwirtschaftlicher Erschwernis sachgerechter
Umweltpolitik und dem Erfordernis internationaler umweltpolitischer Kooperation
wiirde sich durch diese Akzentuierung aber nichts dndern.
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aber kaum bereit sein und eher auf die Erhebung der Steuer verzichten. Das soll
im folgenden unterstellt werden.

Die allokativen Fehlwirkungen wiirden dabei noch verstérkt, wenn nicht die
internationalen, wohl aber nationale Umweltschddigungen iiber entsprechende
Steuern internalisiert wiirden. Potentielle Umweltschddiger wiirden solche
Standorte wihlen, von denen zu erwarten wire, daB sich umweltschadigende
Wirkungen eher international als national ausbreiten. DaB3 dies keine rein
theoretische Erwédgung ist, zeigt schon ein fliichtiger Blick auf die Standorte
insbesondere vom Staat betriebener umweltgefdhrdender Produktionen. Sie
konzentrieren sich oft auf grenznahe Gegenden.!? Es scheint, als wiirden die
Regierungen im Falle von Umweltschddigungen internationalen weniger als
nationalen Arger fiirchten. Dies mag zwar politisch rational sein, fiihrt aber
sicher nicht zu 6konomisch vertriaglichen Losungen.!3

Es stellt sich allerdings die Frage, ob nicht der geschidigte Staat steuerliche
GegenmaBnahmen ergreifen kann. Zwar diirfte es ihm generell schwerfallen,
Aktivititen zu besteuern, die auf fremden Staatsgebieten betrieben werden;
doch gibt es eine Reihe von Ansatzpunkten fiir eine im Kern analog wirkende
Politik innerhalb der nationalen Kompetenz.

Den einfachsten steuerlichen Zugriff auf Auslandsaktivitidten besitzt ein Staat
dann, wenn eigene Staatsbiirger an diesen Aktivititen beteiligt sind. Gehen z. B.
die vom Ausland hereinstromenden Umweltschddigungen von auslidndischen
Betriebstitten inldndischer Unternehmen aus, dann konnte der Staat auch mit
eigenen steuerpolitischen MafBnahmen auf das Unternehmerverhalten einwir-
ken. Freilich diirfte es den Unternehmern leichtfallen, sich diesen steuerlichen
Pressionen, etwa durch eine rechtliche Verselbstindigung der ausldndischen
Betriebstétten, zu entziehen.

12 Dies ist selbst dann aufféllig, wenn man beriicksichtigt, daB Grenzgebiete oft
O6konomisch riickstdndig sind und aus diesem Grund vom Staat fiir Industrieansiedlungen
»bevorzugt“ werden. Im iibrigen muB es gar nicht einmal zur Grenzbesiedelung kommen,
wenn nationale in internationale Umweltschddigungen transformiert werden sollen. Es
geniigt eine ,,Politik der hohen Schornsteine*.

13 Werden Unternehmen im Inland von umweltpolitischen Sanktionen bedroht,
verlagern sie ihre entsprechenden Aktivitdten nicht selten ins Ausland, z. B. in Lidnder, die,
aus welchen Griinden auch immer, weniger strikten Umweltschutz praktizieren. Dieses
Verhalten privater Unternehmer, zumal wenn es sich bei den neuen Standorten um
Entwicklungsldnder handelt, wird gelegentlich als Ausbeutung fremder Umwelten
gebrandmarkt. Man muB allerdings fragen, ob die Industrielédnder in diesen Fillen mehr
tun konnen, als die Entwicklungsliander auf die Umweltgefahren aufmerksam zu machen.
Uber die Bewertung derartiger Industrieansiedlungen miissen die Entwicklungslinder
selbst entscheiden. Anders als im Fall internationaler Umweltschddigungen handelt es sich
hier, jedenfalls solange die Umweltschdden auf die Entwicklungslinder begrenzt sind,
nicht um internationale externe Effekte. Sie waren es aber, wenn die Umweltschddigungen
wiederum auf die Industrieldnder zuriickfallen wiirden.
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Eine zweite steuerliche Einwirkungsmaéglichkeit fiir den von internationalen
Umweltschddigungen bedrohten Staat ergibt sich dann, wenn das betreffende
Land zugleich die umweltschddlich produzierten Giiter importiert. Diese
konnten einer Import- oder einer Verbrauchsteuer unterworfen werden.# Die
ratio einer derartigen MaBnahme griindet sich auf die Erwartung, mit einer
Behinderung des nationalen Konsums auch die ausldndische Produktion
zuriickzudriangen. Der Gedanke ist nicht neu, sondern die Grundlage fiir eine
Reihe von bereits praktizierten Import- bzw. Verbrauchsverboten. Nach dem
Washingtoner Abkommen zum Schutz vom Aussterben bedrohter Arten
werden von den Vertragsstaaten z.B. der Import von Antilopenleder oder
Tigerfellen verboten, weil deren auslidndische ,,Produktion” offenbar als
internationale Umweltschddigung empfunden wird. (Pikanterweise sind die
Empfindungen der Tierjdger, beispielsweise indischer Schafhirten, die sich
gegen Tiger wehren, oder japanischer Fischer, die ihre Fischgriinde gegen
Robben verteidigen, genau entgegengesetzt.)

Erfolge einer derartig konzipierten Steuerpolitik kOnnen natiirlich nur
insoweit eintreten, als die auslindischen Produktionen in nennenswerter Weise
vom inldndischen Verbrauch abhingen. Dies legt es nahe, daB Verbrauchsbe-
steuerungen der geschilderten Zielrichtung moglichst in internationaler Abstim-
mung vorgenommen werden, wenn sie erfolgreich sein sollen.

SchlieBlich bleibt den von internationalen Umweltschddigungen betroffenen
Staaten eine weitere steuerliche AbwehrmaBnahme, wenn die Umweltschidden
vom Verbrauch von Giitern ausgehen, die auch im betroffenen Land produziert
werden. Hier wire eine Besteuerung der nationalen Produktion ein méglicher-
weise geeignetes Instrument. Beispielhaft seien auf die vom Verbrauch von
Treibgas ausgehenden gefahrlichen Wirkungen auf die Ozonschicht verwiesen.
Analog wie im oben diskutierten Fall der von der Produktion ausgehenden
internationalen Umweltschddigungen kommt es fiir die Wirksamkeit einer
derartigen Produktionsbesteuerung entscheidend darauf an, wie der auslindi-
sche Verbrauch von der nationalen Produktion abhingt bzw. ob es zu einem
abgestimmten Vorgehen aller Produktionslinder kommt.

Mehr Folge als AbwehrmaBnahme gegeniiber international einstromenden
Umweltschddigungen ist schlieBlich eine stirkere Besteuerung eigener nationa-
ler Umweltschddigungen. Allokativ falsch wire es freilich, diese gewissermaBen
»kompensatorisch“ vorzunehmen und den nationalen Verursachern hohere
Schiaden anzulasten, als sie auslosen. Richtig ist aber, dal das AusmaB der von
den inldndischen Verursachern angerichteten nationalen Schidden c.p. hoher
sein diirfte, wenn die Umwelt bereits durch vom Ausland hereinstromende
Schadigungen belastet ist.

14 U.E. als erster erortert Baumol (1971) finanzpolitische GegenmaBnahmen des
geschéddigten Landes im Rahmen des Heckscher-Ohlin-Modells; er konzentriert sich
allerdings auf zollpolitische Uberlegungen.
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Umgekehrt muB} gesehen werden, daB eine wie immer erreichte Verringerung
auslidndischer umweltschiddigender Produktion mdéglicherweise inldndische
Produktion schiitzt und belebt, die ihrerseits die inldindische Umwelt gefihrdet.
Dies ist aber kein Argument gegen eine derartige Politik, sofern es im Inland bei
einer vollen Pigou-Besteuerung bleibt.

Sofern den von internationalen Umweltschiadigungen betroffenen Staaten
Instrumente der Abwehr zur Verfiigung stehen, entsteht gleichsam zwangsldufig
auch das Problem eines aus auBenwirtschaftlichen Zielen tiberzogenen Einsatzes
dieser Instrumente. Insofern unterscheiden sich internationale nicht von
nationalen Umweltschiddigungen. Insbesondere ist leicht vorstellbar, da8 Staa-
ten namentlich dann den Warenimport beschrianken, wenn ihr umweltpoliti-
sches Gewissen beziiglich der im Ausland angewandten Produktionsmethoden
durch giinstigere Produktionsziffern nationaler Substitutivprodukte gestérkt
wird. Es ist also auch bei internationalen Umweltschddigungen nicht ausge-
schlossen, wenn auch im Vergleich zu nationalen Umweltschiddigungen weniger
realistisch, daB auBenwirtschaftliche Priorititen der Umwelt guttun, ja gewis-
sermafBen zu einem iibertriebenen Umweltschutz fithren. Was unwahrscheinlich
bleibt, ist die Durchsetzung einer effizienten Umweltpolitik.

D. Das Harmonisierungsproblem

Steuerpolitik zu Lasten des Auslands ist moglich und wahrscheinlich. Das ist
keine neue Erkenntnis. Neu dagegen, weil erst mit der BewuBtwerdung des
Umweltproblems entwickelt, ist auBenwirtschaftlich motivierte Steuer- und
Subventionspolitik im Windschatten umweltpolitischer Unbekiimmertheit oder
Besorgtheit. Dies gilt vornehmlich fiir Staatengruppierungen, die sich vertrag-
lich verpflichtet haben, auf gegenseitige steuerliche Diskriminierungen zu
verzichten. Insofern besteht kein Zweifel dariiber, daB Umweltpolitik, nament-
lich solche mit steuerlichen Mitteln, in Wirtschaftsunionen wie der Europa-
ischen Gemeinschaft aufeinander abgestimmt sein muB, nicht nur um auBlen-
wirtschaftliche Vorteilsnahme, sondern auch jeden diesbeziiglichen Verdacht
auszuschlieBen.

Es stellt sich aber das Problem, was unter gegenseitiger Abstimmung bzw.
»,Harmonisierung“ verstanden werden muB und wie sie zu bewerkstelligen ist.
Dabei bestehen zwei grundsitzliche Schwierigkeiten. Zunédchst zur ersten:
Versteht man unter Harmonisierung — wie heute iiblich — die, wenn auch nicht
Vereinheitlichung, so doch schrittweise Anndherung steuer- (und subven-
tions-)politischer Parameter, so herrscht bereits aus auBenwirtschaftlichen
Griinden bei jeder einzelnen Umweltabgabe unter den Mitgliedsldndern eine
hochst unterschiedliche Interessenlage. Bedenkt man, daB bei vielen umweltge-
fahrdenden Giitern wahlweise die Produktion oder der Verbrauch besteuert
werden kann, so werden im Eigeninteresse handelnde!S Exportldnder fiir eine
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Produktions-, Importldnder dagegen fiir eine Verbrauchsbesteuerung votieren.
Legt man umgekehrt zundchst Produktion oder Verbrauch als Bemessungs-
grundlagen fest, so werden im ersten Fall die Import-, im zweiten Fall die
Exportlinder gegen eine derartige Abgabe votieren. Ein Kompromifl ist
eigentlich nur dann vorstellbar, wenn gleichzeitig iber mehrere Abgaben
beschlossen wird, bei denen sich die Positionen ausgleichen.

Die zweite Schwierigkeit riihrt daher, daB eine Angleichung der nationalen
Umweltabgaben im Grunde gar nicht dem umweltpolitischen Erfordernis
gerecht wird. Wohlverstandene Harmonisierung der Umweltpolitik miiBte sich
vielmehr auf eine allseitig volle oder doch zumindest gleichméiBige Internalisie-
rung von verursachten Umweltschidden richten. Und dies kann in den verschie-
denen Mitgliedsldndern aus zwei Griinden hochst unterschiedliche Bemessungs-
grundlagen und Steuersétze verlangen. Zum einen richten sich die mengenmaBi-
gen Schiden nach den 6rtlichen Gegebenheiten, z. B. nach der Absorptions-
(,,Assimilations“-)Fahigkeit der Natur. Zum anderen konnen mengenmaBig
gleiche Schdden von Mitgliedsland zu Mitgliedsland hochst unterschiedlich
bewertet werden. Verstindigte man sich also auf gleiche steuerpolitische
Parameter, wiirde man der Umweltpolitik nicht gerecht.¢

Es ist vor allem diese zweite Schwierigkeit, die das eigentliche Dilemma einer
europdischen Umweltpolitik ausmacht. Es ist zunichst rein technischer Natur
und durch die Probleme einer verldBlichen mengenmaiBigen Messung und
Ursachenbestimmung von Umweltschdden gepriagt. Wir wollen darauf nicht
eingehen. Es hat aber auch eine 6konomisch strategische und eine normative
Dimension. Beide hidngen damit zusammen, daB Umweltschdden nur vorder-
grindig ein quantitativ-technisches und jedenfalls aus 6konomischer Sicht
letztlich ein nur wertmiBig zu erfassendes Phinomen darstellen.

NaturgemiB miissen Bewertungen der Umwelt subjektiv sein.l” Umwelt
unterscheidet sich insofern nicht von den anderen Okonomischen Giitern.
Wihrend sich aber die subjektiven Bewertungen bei marktwirtschaftlich

15 Esist allerdings keinesfalls sicher, daB die Lander Vorstellungen iiber ihr Eigeninter-
esse besitzen, die mit den wirtschaftstheoretischen Ergebnissen im Einklang stehen.

16 Ahnlich sieht es Rasmussen (1984), S. 226: ,Alle Versuche, den ,Preis* des Faktors
Umwelt isoliert zu harmonisieren, verschleiern vordergriindig die jeweiligen nationalen
Gegebenheiten und Wertvorstellungen in dhnlicher Weise wie etwa der — nie erhobene —
Anspruch, die L6hne innerhalb der Gemeinschaft zu harmonisieren, und zwar nicht durch
Verinderung der Bestimmungsfaktoren, sondern durch Richtlinien des Europiischen
Rates.*

So auch 1. Walter (1973).

7 Wenn man will, kann man die subjektiven Bewertungsunterschiede wiederum
aufschliisseln in solche, die in den subjektiven Nutzenfunktionen, und solche, die in
objektiv feststellbaren Unterschieden in der 6konomischen Position begriindet sind. Es ist
ja eine bekannte These, daB das Gut Umwelt superior sei, also in seiner relativen
Wertschdtzung mit steigendem Einkommen der Verbraucher zunehme. Das macht die
Ermittlung dieser Wertschitzung aber nicht einfacher.
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gehandelten Giitern zu objektiv feststellbaren Marktpreisen amalgamieren, ist
es gerade das Kennzeichen und eben auch das Problem des Gutes Umwelt, da
es hier nicht zu einem marktwirtschaftlichen BewertungsprozeB kommt.
Folglich besteht intersubjektive Unsicherheit iiber die wahren Wertungen und
entsprechend auch die Moglichkeit, WertduBerungen strategisch vorzunehmen.
Dies gilt natiirlich nicht nur fiir einzelne individuelle Wirtschaftssubjekte,
sondern auch fiir politische Représentanten und Regierungen. Welches Land
will ernsthaft behaupten, daB eine auslindische Regierung die Umweltopfer
ihrer Bevilkerung zu gering oder zu hoch bewertet? MuBl nicht gerade diese
Schwierigkeit dazu verleiten, Umweltopfer in einer Weise zu bewerten, wie sie
auflenwirtschaftlich nutzen? Es liegt gleichsam in der Natur der Sache, daB die
im Umweltphinomen enthaltene Offentliches-Gut-Problematik auch auf die
zwischenstaatlichen Beziehungen durchschlégt.

Allerdings stellt sich auch die Frage, ob eine Harmonisierung von Umwelt-
steuern auf der Basis der tatsdchlich empfundenen Schidigungen normativ
unbedenklich ist. Gefordert wiirde ja nicht mehr und nicht weniger, als da8 sich
alle Mitgliedsldnder gegenseitig eine Politik nach ihren spezifischen Umwelt-
praferenzen zugestehen, auch wenn diese in bestimmten Féllen zu Lasten der
ibrigen Gemeinschaftslinder geht. Mehr noch: Sollen alle im Gemeinschafts-
raum auftretenden Umweltschddigungen ihren Verursachern angelastet wer-
den, miiBten unter Umstdnden Mitgliedsldnder ihren nationalen Aktivitdten
Kosten zurechnen oder zurechnen lassen, die sie selbst gar nicht als solche
empfinden.®

Zu welchen Konsequenzen dies fithren kann, 148t sich an einem — zugegeben:
extremen — Beispiel demonstrieren. Angenommen, im Grenzbereich zwischen
zwei Staaten liegen zwei umweltbelastende Produktionsstitten, die eine auf dem
Gebiet des Landes A, die andere auf dem Gebiet des Landes B. Wie es sich so
fligt, erstreckt sich die belastende Wirkung des in A liegenden Werks iiberwie-
gend auf das Gebiet von B und umgekehrt diejenige des in B liegenden Werks auf
das Gebiet von A. Nichts scheint ndher zu liegen, als daB beide Werke gleichen
steuerlichen Belastungen unterworfen werden. Wie aber, wenn die Biirger des
Landes A die entstehenden Umweltschdden nur gering, diejenigen des Landes B
sie aber hoch bewerten? Offenbar miite dann nach dem Prinzip gleicher Interna-
lisierung angerichteter Schiden das Werk in A hoch, das Werk in B niedrig
besteuert werden. Standortsuchende Unternehmen hitten weniger auf die
Umweltempfindlichkeit der am Standort wohnenden, sondern auf die Empfind-
lichkeit der Biirger zu achten, in deren Siedlungsgebiet die Umweltschdden
eintreten. Eine ungewohnte Perspektive etwa fiir die Schwerindustrie des
Ruhrgebiets, denkt man an die Umweltempfindlichkeit der skandinavischen
Staaten!

18 Daher erscheint es normativ auch vertretbar, wenn auch kaum effizient (weil den
Verursacher schonend), wenn in einem von der OECD entwickelten Modell eine hilftige
Kostenaufteilung von UmweltschutzmaBnahmen auf Verursacher und Betroffene vorge-
schlagen wird. Vgl. OECD, o.V. (1976).
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Das Beispiel zeigt, daB eine derartige Regel nicht nur zu unvermuteten
Besteuerungsunterschieden fiihren wiirde; es zeigt sich auch, daB sie kaum ohne
internationale Konflikte angewendet werden konnte. Wie sollte sich ein Staat
davon iiberzeugen lassen, daB er seine Industrie nur deswegen weit héher
belasten soll, als es etwa das Ausland tut, weil die Biirger des Auslands
empfindlicher als seine eigenen Biirger sind! Selbst wenn diese Unterschiede in
den Empfindlichkeiten wirklich bestehen und nicht etwa nur behauptet sein
sollten, miiBte ihre abgabenpolitische Beriicksichtigung den Lindern groBe
Schwierigkeiten machen, deren Biirger weniger umweltempfindlich sind.®

E. Harmonisierungsvorschriften des EWG-Vertrags
in 6konomischer Beurteilung

Ansatzpunkte fiir eine Harmonisierung der europiischen Umweltpolitik
ergeben sich derzeit aus zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedlich
konzipierten Rechtsgedanken des EWG-Vertragswerks. Zum einen gilt das
Gebot der Rechtsangleichung des Art. 100 und dessen Spezifizierung und
Erginzung durch den 1987 mit der sogenannten ,,Einheitlichen Europdischen
Akte* zusitzlich in den Vertrag aufgenommen Art. 100a. Zentral ist dabei das
Ziel, den europdischen Binnenmarkt bis Ende 1992 zu vollenden, zu welchem
Zeitpunkt alle den innergemeinschaftlichen Wettbewerb verzerrenden Rechts-
unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten beseitigt sein sollen.

Zum anderen kann die Gemeinschaft Harmonisierungsvorschriften bzw.
eigene EG-einheitliche Regeln erlassen, wenn dies den Gemeinschaftszielen
dient (Scheuer (1984), Rdnr. 30f.). Eine entsprechende Handhabe bietet generell
Art. 235. Dabei kann es sich um ausdriicklich in der Priambel bzw. in Art. 2
genannte Ziele oder um — entsprechend der dynamischen Natur der Gemein-
schaft — spéter etwa in spezifischen Programmen formulierte Ziele handeln.?°
Was die urspriinglich nicht im Vertragswerk enthaltenen Umweltziele angeht, so
hat ebenfalls die Einheitliche Europdische Akte eine gewichtige Anderung

19 Offensichtlich sind es innerhalb der Europdischen Gemeinschaft die Deutschen, die
fiir sich eine besondere Umweltempfindlichkeit in Anspruch nehmen. Dies macht der
Gemeinschaft keine Schwierigkeiten, solange sich die Deutschen deswegen Regeln geben,
die sich nicht zum Nachteil anderer Staaten auswirken. Sobald aber Biirger anderer
Mitgliedslinder betroffen werden, ist Arger angesagt. Die urspriinglich schon fiir 1986
von der Bundesregierung geplante Einfithrung des Katalysators stieB auf den erbitterten
Widerstand jener Staaten, die ihre Produktion nicht entsprechend umstellen konnten und
also vom deutschen Markt verdringt zu werden fiirchteten. Das deutsche Reinheitsgebot
des Bieres — vielfach beldchelt und mdéglicherweise tatsichlich nur ein Schutz vor
unerwiinschter Auslandskonkurrenz — verfiel dem Verdikt des EuGH. Beide Beispiele,
die, wenn auch nicht exakt, so doch sinngemiB den Fall einer Konsumbelastung eines
Importguts treffen, zeigen, daB sich die Gemeinschaft in ihrer Umweltpolitik nicht an den
Wiinschen der Empfindsamen zu orientieren geneigt ist.

20 Vgl. z.B. die Umweltaktionsprogramme 1973 (AbIEG 1973 C 112), 1977 (AbIEG
1977 C 139), 1983 ( AbIEG 1983 C 46) und 1987 ( AbIEG 1987 C 3).

7 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 176/11



98 Gerold Krause-Junk

gebracht: in Art. 130r ist der Erhalt und der Schutz der Umwelt ausdriicklich als
Gemeinschaftsziel in das Vertragswerk aufgenommen worden.?! Kiinftig diirf-
ten also UmweltmaBnahmen der Gemeinschaft, die nicht primér aus wettbe-
werbspolitischen Griinden, sondern zur Erreichung gemeinschaftlicher Ziele
ergriffen werden, eher mit Art. 130r und nur noch in Ausnahmefillen mit
Art. 235 gestiitzt werden.

Die beiden moglichen Ansatzpunkte fiir eine Harmonisierung unterscheiden
sich in rechtlicher Beziehung auf vielfiltige Weise: so setzt ein Tatigwerden der
Gemeinschaft nach Art. 100 bzw. 100a voraus, daB zunéchst einmal entspre-
chende, die Umwelt betreffende einzelstaatliche Rechtsvorschriften erlassen
werden, deren Angleichung dann aus wettbewerbspolitischen Griinden erfor-
derlich ist.22 Demgegeniiber kann die Gemeinschaft nach Art. 130r selbsttiitig
Umweltvorschriften erlassen, und zwar eben auch, wenn dies nicht aus
wettbewerbspolitischen Griinden geboten erscheint.?* Zwar deutet der Wortlaut
von Art. 130r Abs. 4 darauf hin, daB die Gemeinschaft nur insoweit titig
werden darf, als die umweltpolitischen Ziele besser auf Gemeinschaftsebene
erreicht werden konnen. Doch wird diese Referenz an das Subsidiaritidtsprinzip
von juristischer Seite eher als politische Deklaration denn als Kompetenzab-
grenzung interpretiert. Die Gemeinschaft dokumentiere eben mit einem entspre-
chenden Tétigwerden, daB sie dies im Sinne der Umweltzielsetzung fiir die
bessere Losung erachtet (Kramer (1988), S. 142).

Beschliisse des Rats nach Art. 130r bediirfen nach Art. 130s zundchst der
Einstimmigkeit. Der Rat kann aber einstimmig bestimmte Sachgebiete festle-
gen, auf denen er mit Mehrheit entscheiden will. Demgegeniiber kénnen nach
Art. 100a Abs. 1 Beschliisse zur Rechtsangleichung auch mit Mehrheit erfolgen.
Allerdings sind Beschliisse iiber Steuern nach Art. 100a Abs. 2 davon ausge-
nommen, d.h. sie miissen weiterhin nach Art. 100 einstimmig erfolgen. Dies
diirfte unter anderem das Problem aufwerfen, ob Umweltabgaben im Sinne von
Art. 100a Abs. 2 Steuern sind.

Nach Art. 100a Abs. 4 bediirfen die Umwelt betreffende einzelstaatliche
Regelungen, die nach einer entsprechenden im Sinne von Art. 100a beschlosse-
nen HarmonisierungsmaBnahme angewendet werden sollen, der Vorlage bei der
Kommission, die dariiber zu befinden hat, ob die Regelung mit dem gemeinsa-
men Binnenmarkt vereinbar ist, und nicht etwa ein ,,Mittel zur willkiirlichen
Diskriminierung und ... (eine) verschleierte Beschrinkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten darstellt. Mit dem Beginn des Jahres 1993 sollen

21 Dabei ist es nicht viel mehr als ein Schonheitsfehler, daB der Umweltschutz nicht
gleichzeitig in den Katalog der Ziele der Gemeinschaft in Art. 2 des Vertrages aufgenom-
men wurde. Die Aufzihlung ist nicht abschlieBend.“ (Lietzmann (1988), S. 167-168).

22 Moglicherweise kann die Gemeinschaft aber auch einer drohenden Auseinanderent-
wicklung des einzelstaatlichen Rechts zuvorkommen.

23 Esist allerdings unsere in diesem Beitrag wiederholt betonte Auffassung, daB gerade
wohlverstandene Wettbewerbsneutralitiit stets die Internalisierung der vollen Umweltko-
sten erfordert.
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dann iiberhaupt keine eigenen umweltpolitischen Regeln der Mitgliedstaaten
erlassen werden diirfen, die den innergemeinschaftlichen freien Verkehr von
Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital zu behindern geeignet sind.
Wie z. B. die EuGH-Entscheidung iiber das deutsche Reinheitsgebot des Bieres
zeigt, konnen dazu auch steuerrechtliche Vorschriften gezihlt werden (Krdmer
(1988), S. 158).

Andererseits bestimmt Art. 130t ausdriicklich, daB die Mitgliedstaaten durch
eine HarmonisierungsmaBnahme nach Art. 130r nicht daran gehindert seien,
,verstirkte SchutzmaBnahmen beizubehalten oder zu ergreifen, die mit diesem
Vertrag vereinbar sind“. Diese letzte Bedingung setzt freilich voraus, daB die
strengeren einzelstaatlichen MaBnahmen auch nicht gegen den einheitlichen
Binnenmarkt verstoBen diirfen, also im Sinne des EWG-Vertrags wettbewerbs-
neutral sein miissen.?

Meint man nach alledem, daB objektive Kriterien bestimmen, ob Harmonisie-
rungsmafBnahmen nach Art. 100a oder nach Art. 130r ergriffen werden, so
belehren sowohl 6konomische Analyse als auch juristische Kommentierungen
eines Besseren. Dies gilt sowohl beziiglich der Frage, ob es iiberhaupt zu
HarmonisierungsmaBnahmen kommt als auch in Sonderheit auf welchen der
beiden Ansitze sie gestiitzt werden.

Die erste Frage ist schnell beantwortet: zu Harmonisierungen im Sinne der
Rechtsangleichung kommt es nur dann, wenn von der Kommission ein
entsprechender Harmonisierungsbedarf, d. h. eine Unvereinbarkeit bestehender
oder anstehender einzelstaatlicher Regelungen mit den Erfordernissen des
gemeinsamen Binnenmarktes festgestellt wird und der entsprechende Harmoni-
sierungsvorschlag im Rat die Mehrheit findet. Nach Art. 130r ist die Hiirde
noch ein Stiick hoher: der Rat muB erkennen, daBl die Umweltziele der
Gemeinschaft ,,besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden kénnen, und
ein entsprechendes Tatigwerden einstimmig beschlieBen. So oder so sind
Harmonisierungsvorhaben an die politische Einsicht gebunden. Institutionelle
Zwinge bestehen nicht.26

% Vgl. L. Krdmer (1988); S. 155. Anderer Ansicht Montag (1987): Er interpretiert die
Ausnahmeregel des Art. 100a Abs. IV in der Weise, daB auch nach 1992 Einzelstaaten im
generellen Rahmen der Artikel 30ff. nationalstaatliche MaBnahmen ergreifen konnen,
wenn die Gemeinschaft nacht Art. 100a Abs. 1 titig geworden ist.

25 Da Art. 130t die Moglichkeit verstirkter nationaler SchutzmaBnahmen nur unter
dem strengen Vorbehalt der Berechtigung und der tatsichlichen Durchsetzung eines
hoheren Schutzniveaus und der Beachtung der Art. 30ff. einrdumt, diirfte es ,,im Streitfall
nicht leicht sein ... den Gerichtshof davon zu iberzeugen, daB eine abweichende
nationale Sonderregelung zur Erreichung der Ziele des Umweltschutzes erforderlich ist,
obwohl die Gemeinschaft auf diesem Gebiet schon eine gemeinschaftliche SchutzmaBnah-
me ergriffen hat, . . . Art. 130t (diirfte) nur relativ selten zum Zuge kommen*. So Montag
(1987), S. 941.

26 Lietzmann (1988), S.174, meint zwar, es seien Fille denkbar, ,,in denen ein
Tatigwerden der Gemeinschaft im Hinblick aufihre Zielsetzungen gemaB Art. 130r Abs. 1
i.V.m. Abs. 4 zwingend geboten ist. Ob ein Mitgliedstaat in diesen Fillen sich mit Recht

T*



100 Gerold Krause-Junk

Die zweite Frage, ndmlich nach dem rechtlichen Bezug méglicher Umwelt-
maBnahmen, ist komplizierter. Dies hingt damit zusammen, daB3 es zumindest
aus Okonomischer Sicht kaum eine UmweltmaBnahme geben diirfte, die nicht
den Binnenmarkt beriihrt, letztlich also wohl jede MaBnahme auf Art. 100a
gestiitzt werden konnte.?’ Juristische Kommentatoren versuchen dennoch,
Unterschiede herauszuarbeiten. So wird Art. 130r gelegentlich z. B. dann als die
treffende Rechtsbasis erachtet, wenn es sich um sogenannte ,,anlagebezogene*
im Unterschied zu ,,produktbezogenen MaBnahmen handelt (so sinngemif
Lietzmann (1988), S. 175, 178, 179). Dahinter steht offenbar die Vorstellung,
nur produktbezogene MaBnahmen wiirden freien Giiterverkehr behindern.
Demgegeniiber vertreten andere, ebenfalls juristische Autoren die an sich aus
O6konomischer Sicht riickhaltlos zu bejahende Auffassung, daB auch anlagebe-
zogene Auflagen, wenn sie streng genug sind, die Funktionsfahigkeit des
Gemeinsamen Marktes beeinflussen (Kriamer (1988), S. 160). Deshalb solle
Art. 130r nur auf die Fille angewendet werden, von denen Flora und Fauna
betroffen sind und ,,insoweit Fragen des Binnenmarktes nicht oder nur ganz am
Rande beriihrt werden* (Kriamer (1988), S. 158). Diese etwas iiberraschende
Trennung von Umweltproblemen in Flora und Fauna und solchen von
marktwirtschaftlicher Relevanz tritt noch deutlicher in der folgenden, die
Bedeutung von Art. 130r aufwertenden Ansicht hervor, daB vor Einfiihrung der
Einheitlichen Europiischen Akte ,wesentliche Bereiche insbesondere des
Natur- und Landschaftsschutzes mangels Marktbezug aus der Tétigkeit der
Gemeinschaft im Bereich des Umweltschutzes ausgeklammert* geblieben wiren
(Lietzmann (1988), S. 173). SchlieBlich findet sich noch die Meinung, da8 sich
die Relevanz von Art. 100a bzw. 130 r sozusagen nach der Strenge der geplanten
HarmonisierungsmaBnahmen richte: eher weiche MaBnahmen wiirden nach
Art. 1301, eher strenge nach Art. 100a erlassen (Krdmer (1988), S. 157ff.). Dies
ist zwar in Konsequenz der Abstimmungsregeln, hier Einstimmigkeitserforder-
nis, dort MehrheitsbeschluB3, vom Ergebnis her durchaus plausibel; doch scheint
eine derartige Abgrenzung schlicht vom Schwanz her aufgezdumt.

Letztlich aber sind alle Versuche, marktrelevante und nicht marktrelevante
Umweltregelungen zu trennen, nicht nur ziemlich willkiirlich; sie sind erstaunli-
cherweise auch fiir die Frage der rechtlichen Fundierung einer gemeinschaftli-
chen HarmonisierungsmaBnahme offenbar auch aus juristischer Sicht unerheb-
lich. ,,Bei der Auswahl der Rechtsgrundlagen haben die Organe der Gemein-
schaft weitgehende Gestaltungsfreiheit” (Lietzmann (1988), S. 178) und: ,,. ..
Unterscheidungen nach dem iiberwiegenden Schwerpunkt oder der hauptsichli-
chen Zielsetzung einer Regelung (sind) kaum rechtlich praktikabel. . ., (fiihren)
also auch nicht zu brauchbaren Abgrenzungen ... Begriindungen lassen sich
letztlich fiir jede Regelung finden, auch Begriindungen mit einer Gewichtung,

der Mitwirkung entziehen darf, kann jedenfalls — auch im Hinblick auf Art.5 des
Vertrages — mit Fragezeichen versehen werden.*

27 Ich wiirde sogar soweit gehen zu behaupten, daB Internalisierung von Umweltkosten
gerade aus wettbewerbspolitischen Griinden geboten ist.
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die auf die jeweilige Vorschrift des Vertrages abgestellt ist* (Krdmer (1988),
S. 158).28 Allgemein herrscht aber die Auffassung vor, daB Art. 100a die
wichtigere und wohl auch kiinftig in der iberwiegenden Zahl der Fille
heranzuziehende Regel sein diirfte. Dies liege eben an der ,,ungeheuren
Anwendungsbreite des Art. 100a* (Lietzmann (1988), S. 178) und daran, ,,daB3
die Vollendung des Binnenmarkts im Mittelpunkt der EEA steht*. Andererseits
,.stiinde eine extensive Anwendung von Art. 100a im Bereich des Umweltschut-
zes . . . allerdings im Widerspruch zu der mit der Européischen Akte angestreb-
ten Emanzipation gemeinschaftlicher Umweltpolitik von den wirtschaftlichen
Zielen des Vertrages* (ebd.).

Dieser insgesamt ziemlich unklaren gemeinschaftsrechtlichen Verankerung
der Umweltpolitik mag bei allen quasi angelegten Auslegungsstreitigkeiten®®
noch etwas Positives abgewonnen werden. Er6ffnet sie doch einer harmonisie-
rungsbereiten Gemeinschaft(smehrheit) fast stets das ganze Feld méglicher
rechtlicher Ansatzpunkte. Andererseits gerét ein umweltpolitisch engagierter
Mitgliedsstaat gerade dadurch in ein politisches Dilemma. Abgesehen davon, ob
ihn politische Klugheit das Ausnutzen aller juristischer Méglichkeiten anraten
148t, hat er die Wahl, eine Mehrheitsentscheidung mit abschlieBender Wirkung,
d.h. eine — dariiber hinausgehende einzelstaatliche Regelungen generell
ausschlieBende — MaBnahme nach Art. 100a oder einen einstimmigen Be-
schluB nach Art. 130r mit mdglicher einzelstaatlicher Verschirfung anzustre-
ben. Das zweite wire gewissermaBen der Spatz in der Hand; denn mehr als ein
umweltpolitischer Minimalkonsens kann dabei nicht erreicht werden. Dafiir
steht es ihm frei, zusétzliche einzelstaatliche Mafnahmen nach eigenen umwelt-
politischen Vorstellungen zu ergreifen. Seine Position hat sich damit allerdings
gegeniiber der Ausgangslage, d. h. der Situation vor seiner Gemeinschaftsinitia-
tive, kaum gedndert. Gelingt es ihm demgegeniiber, einen Mehrheitsentscheid
gegen opponierende Staaten durchzusetzen, erreicht er damit eine im Zweifel
strengere gemeinschaftliche Umweltregelung. Hilfreich, wenn auch nicht sehr
wirksam, mag sein, daB Art. 100a Abs. 3 sogar fordert, daB die Kommission im
Bereich des Umweltschutzes (wie auch der Gesundheit, Sicherheit und des

28 Anderer Auffassung ist offenbar Montag (S.941): ,,Die Abgrenzung zwischen
HamonisierungsmaBnahmen nach Art. 130s und Art. 100a Abs. 1 ist ... anhand der
wesentlichen Zielsetzung der jeweiligen MaBnahme vorzunehmen. .. In der Literatur
wird es sogar fiir zuldssig erachtet, daB die HarmonisierungsmaBnahme eine Herabset-
zung des schon erreichten Schutzniveaus im Umweltschutzbereich vorsieht, um dadurch
die Verwirklichung des Binnenmarktes zu erleichtern.“ Montag verweist in diesem
Zusammenhang auf Glaesner, Die Einheitliche Europdische Akte — Versuch einer
Wertung, in: Schwarze (Hrsg.), Der Gemeinsame Markt — Bestand und Zukunft in
wirtschaftsrechtlicher Perspektive, 1987, (FN 43), S. 9.

2 Bedenkenswert sind die moglichen Friktionsverluste, die mit der Wahl des geeigne-
ten Rechtswegs verbunden sind. ,,Es darf die Prognose gewagt werden, daB die
Auseinandersetzung iiber die Anwendung von Art. 130s Abs. 2 und sein Verhaltnis zu
100a die kiinftige rechtliche und politische Diskussion im Bereich des Umweltschutzes
innerhalb der Gemeinschaft vorrangig bestimmen wird.“ (Lietzmann (1988), S. 172).
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Verbraucherschutzes) ,,von einem hohen Schutzniveau ausgeht“.3® Dafiir
bleiben ihm aber generell (Ausnahme: Art. 100a Abs. 5i.V.m. Art. 36) strenge-
re einzelstaatliche MaBnahmen verwehrt (sie widren wohl auch nicht zu
vertreten, wenn die Gemeinschaftsregel gerade mit dem Argument der Rechts-
angleichung begriindet wird). Unterm Strich geridt unser umweltengagierter
Staat also in ein politisch-taktisches Problem, das er wohl nur im Gliicksfall auf
eine fiir ihn (und die Gemeinschaft) giinstige Weise 16sen wird.

Der EWG-Vertrag setzt also im Bereich der Umweltpolitik — trotz der
unverkennbaren Aufwertung, den diese in der EEA erfahren hat — letztlich auf
politische Einsicht oder die Segnungen der unsichtbaren Hand im politischen
ProzeB. Dazu gibt es prinzipiell wohl auch keine ernsthafte Alternative. Doch
sollten in diesem ProzeB zumindest keine falschen Signale gesetzt werden, wie
dies nach unserer Einschitzung an einigen Stellen der Fall ist.

Zunichst ist offenkundig, daB die Gefahr umweltpolitischer Alleingdnge von
Einzelstaaten iiberwiegend im aktiven Vorpreschen, also gewissermaBen in einer
aus Gemeinschaftssicht libertriebenen Umweltschonung, nicht aber im einzel-
staatlichen Nichtstun gesehen wird. Nichtinternalisierung von tatsdchlich
anfallenden Umweltkosten ist aber ebenfalls Wettbewerbsverfalschung. Sie
sollte als VerstoB gegen Art. 92 (Subventionsverbot) begriffen und bekdmpft
werden.

Ferner wird bei allen Harmonisierungsansétzen deutlich, daB sie von der
Vorstellung ausgehen, Harmonisierung miisse sich in Angleichung einzelstaatli-
cher oder im ErlaB einheitlicher Normen niederschlagen. Demgegeniiber zeigen
okonomische Uberlegungen, daB es gerade aus Wettbewerbsgriinden recht
unterschiedlicher Normen, z. B. Abgabesitze, bedarf, sollen Umweltkosten in
einheitlicher Weise internalisiert werden.

SchlieBlich glaubt die Gemeinschaft offenbar dort, wo sie die ZweckmiBig-
keit national unterschiedlicher Regelungen anerkennt bzw. vermutet, sich
zuriickziehen und das Feld den Einzelstaaten iiberlassen zu sollen. Sie 148t sich
dabei von der Vorstellung leiten, daB die Staaten selbst wohl am besten ihre
umweltpolitischen Priorititen zu bestimmen wissen. Aber die nach ihrem
Eigeninteresse handelnden Staaten werden — wie wir gezeigt zu haben glauben
— ihre Freiheit nicht nur zum Dienst an der Umwelt und kaum zu Differenzie-
rungen nutzen, die fiir die Gemeinschaft als ganze optimal wiren. Gesucht ist
gewissermaBen harmonisierte Differenzierung — maglicherweise die Quadratur
des Zirkels.

30 Soweit nicht bereits ein entsprechender Kommissionsvorschlag vorliegt, muB es dem
betrachteten Staat formal also zunéchst gelingen, die Kommission zur Ausarbeitung eines
Vorschlags zu verpflichten (Art. 100a Abs. 1).
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	Anhang: Zusammenstellung der verfügbaren quantitativen Angaben zum Gemeinlastprinzip im Budget
	Literaturverzeichnis zum Anhang

	Karl-Heinrich Hansmeyer: Fallstudie: Finanzpolitik im Dienste des Gewässerschutzes
	A. Staatsaufgabe Umweltschutz
	Β. Die Abwasserabgabe
	I. Entstehungsgeschichte und Ausgestaltung
	II. Bisherige Erfahrungen
	III. Die 2. Novelle zum AbwAG: Das Ende der Restverschmutzungsabgabe
	IV. Bewertung

	C. Der Wasserpfennig
	I. Entwicklungsgeschichte und Begründung
	II. Theoretische Rechtfertigungsansätze
	III. Die konkrete Ausgestaltung im Licht der theoretischen Ansätze
	IV. Bewertung

	D. Lehren
	E. Abschließende Bemerkungen
	Literaturverzeichnis

	Gerold Krause-Junk: Probleme einer europäischen Harmonisierung umweltorientierter Finanzpolitik
	A. Einführung
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